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Neubekanntmachung des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
Vom 17. Februar 2022

Aufgrund Artikel 17 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur 
Einführung eines Altersgeldes sowie zur Änderung ver-
sorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften vom 4. Oktober 2021 (GVBl. S. 508) wird  
nachstehend der Wortlaut des Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetzes, wie er sich aus
1. Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Regelung der Ver-

sorgung der Beamten und Richter sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 
2011 (GVBl. S. 99),

2. Artikel 1 § 2 Abs. 3 und Artikel 4 des Thüringer Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung 
in den Jahren 2011 und 2012 sowie zur Änderung be-
soldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 
22. September 2011 (GVBl. S. 235),

3. Artikel 1 § 2 Abs. 3 sowie Artikel 4 und 5 des Thüringer 
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Ver-
sorgung in den Jahren 2013 und 2014 vom 19. Sep-
tember 2013 (GVBl. S. 266),

4. Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Änderung besol-
dungs-, versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschrif-
ten vom 18. Juli 2014 (GVBl S. 406),

5. Artikel 7 des Thüringer Gesetzes zur Änderung be-
amtenrechtlicher Vorschriften vom 12. August 2014 
(GVBl. S. 472),

6. Artikel 1 § 2 Abs. 3 sowie Artikel 4 und 5 des Thürin-
ger Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der 
Versorgung in den Jahren 2015 und 2016 sowie zur 
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 
6. November 2015 (GVBl. S. 152),

7. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Anpassung dienst-
rechtlicher Vorschriften vom 24. April 2017 (GVBl. 
S. 91),

8. Artikel 1 § 2 Abs. 3 sowie Artikel 4 und 5 des Thüringer 
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Ver

sorgung in den Jahren 2017 und 2018 vom 13. Sep-
tember 2017 (GVBl. S. 161),

9. Artikel 4 des Thüringer Gesetzes zur Änderung der 
Lehrerbesoldung sowie zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften vom 12. Oktober 2018 (GVBl. 
S. 387),

10. Artikel 3 des Thüringer Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Richter und Staatsanwälte im Landes-
dienst sowie zur Anpassung besoldungs- und versor-
gungsrechtlicher Vorschriften vom 14. Dezember 2018 
(GVBl. S. 677),

11. Artikel 4a des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 
2018 vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731),

12. Artikel 1 § 2 Abs. 3 sowie Artikel 5 bis 7 des Thüringer 
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Ver-
sorgung in den Jahren 2019 bis 2021 vom 2. Juli 2019 
(GVBl. S. 253),

13. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Steigerung der At-
traktivität des Berufs des Regelschullehrers vom 9. Juli 
2019 (GVBl. S. 286),

14. Artikel 4 des Thüringer Gesetzes zur Anpassung von 
Vorschriften aus dem Bereich des Dienstrechts vom 
30. Juli 2019 (GVBl. S. 298) und

15. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Einführung eines 
Altersgeldes sowie zur Änderung versorgungs-, besol-
dungs- und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 
4. Oktober 2021 (GVBl. S. 508)

ergibt, in der vom 1. November 2021 an geltenden Fas-
sung bekannt gemacht. Die Bekanntmachung berücksich-
tigt Artikel 2 Nr. 12 Buchst. a des Thüringer Gesetzes zur 
Einführung eines Altersgeldes sowie zur Änderung ver-
sorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften vom 4. Oktober 2021 (GVBl. S. 508), der am 
1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des 
Landes, der Gemeinden, Landkreise und anderen Gemein-
deverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen	des	öffentlichen	Rechts	sowie	ihrer	Hinterbliebenen.	

(2) Dieses Gesetz regelt ferner die Versorgung der Rich-
ter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen. Soweit in den 
nachfolgenden Bestimmungen auf den Status des Beam-
ten oder das Beamtenverhältnis Bezug genommen wird, 
gilt dies auch für den Status des Richters oder das Rich-
terverhältnis.

(3)	Dieses	Gesetz	gilt	nicht	für	die	öffentlich-rechtlichen	Re-
ligionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten sowie ihre Verbände.

§ 2 
Arten der Versorgung

Versorgungsbezüge sind
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,
2. Hinterbliebenenversorgung,
3. Bezüge bei Verschollenheit,
4. Unfallfürsorge,
5. Übergangsgeld,
6. Erhöhungsbetrag nach § 21 Abs. 4 Satz 3,
7. kinder-	 und	 pflegebezogene	 Leistungen	 nach	 den	

§§ 64 bis 69.

§ 3 
Regelung durch Gesetz

(1) Die Versorgung wird durch Gesetz geregelt.

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die 
eine höhere als die nach diesem Gesetz zustehende Ver-
sorgung bewirken sollen, sind unwirksam. Das Gleiche 
gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck ab-
geschlossen werden.

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder 
ganz noch teilweise verzichtet werden.

§ 4 
Allgemeine Anpassung

(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtig-
ten allgemein erhöht oder vermindert, sind von demsel-
ben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Gesetz 
entsprechend zu regeln.

(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne 
des Absatzes 1 gelten auch die Neufassung der Grund-
gehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der Grund-
gehaltssätze und die allgemeine Erhöhung oder Vermin-
derung der Dienstbezüge um feste Beträge.

§ 5 
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge

(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbe-
züge fest, bestimmt die Person des Zahlungsempfängers 
und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung von 
Versorgungsbezügen aufgrund von Kannbestimmungen. 

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungs-
bezügen aufgrund von Kannbestimmungen ergehen auf 
Antrag des Versorgungsempfängers. Die Entscheidungen 
dürfen ausgenommen in den Fällen des Satzes 6 grund-
sätzlich	erst	beim	Eintritt	des	Versorgungsfalls	getroffen	
werden; vorherige Zusicherungen sind unwirksam. Wird 
der Antrag nach dem Beginn des Ruhestandes gestellt, 
können Vordienstzeiten frühestens vom Beginn des An-
tragsmonats berücksichtigt werden. Anträge, die innerhalb 
von drei Monaten nach dem Beginn des Ruhestands ge-
stellt werden, gelten als zu diesem Zeitpunkt gestellt. Dies 
gilt entsprechend für die erstmalige Berücksichtigung von 
Vordienstzeiten bei der Bemessung der Hinterbliebenen-
versorgung. Ob Zeiten aufgrund der §§ 17, 18 oder 78 
Abs. 2 als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen 
sind, kann auf Antrag bei der Berufung in das Beamten-
verhältnis entschieden werden; diese Entscheidungen ste-
hen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechts-
lage, die ihnen zugrunde liegt.

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegen-
heiten, die eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus-
gehende Bedeutung haben, sind von dem für das Versor-
gungsrecht	zuständigen	Ministerium	zu	treffen.

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und zum gleichen 
Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.

(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fällig-
keit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen.

(6) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Emp-
fänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Kon-
to anzugeben oder einzurichten, auf das die Überweisung 
erfolgen kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der 
Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers 
trägt die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei ei-
ner Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein im Aus-
land geführtes Konto trägt der Versorgungsempfänger die 
Kosten und die Gefahr der Übermittlung der Versorgungs-
bezüge sowie die Kosten einer Meldung nach § 67 der Au-
ßenwirtschaftsverordnung vom 2. August 2013 (BGBl. I 
S. 2865) in der jeweils geltenden Fassung. Die Konto-
einrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebühren 
trägt der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise 
kann nur zugestanden werden, wenn dem Empfänger die 
Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem 
Grund nicht zugemutet werden kann.

(7) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die 
sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu-
runden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen we
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rden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder 
Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden. 

(8) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Verlan-
gen des Empfangsberechtigten auszuzahlen.

§ 6 
Abtretung, Verpfändung, 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

 (1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, nur insoweit abge-
treten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung un-
terliegen.

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann 
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
recht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungs-
bezüge geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den 
Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz 
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

(3) Ansprüche auf Erstattung der Kosten des Heilverfah-
rens	 (§	 29)	 und	 der	Pflege	 (§	 30),	 auf	Unfallausgleich	
(§ 31), auf eine einmalige Unfallentschädigung (§ 36) so-
wie auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 37) 
und auf Sterbegeld (§ 47) können weder gepfändet noch 
abgetreten noch verpfändet werden. Forderungen des 
Dienstherrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder 
Darlehensgewährungen sowie aus Überzahlungen von 
Dienst- oder Versorgungsbezügen können auf das Ster-
begeld angerechnet werden.

§ 7 
Rückforderung von Versorgungsbezügen

(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzli-
che Änderung seiner Versorgungsbezüge mit rückwirken-
der Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbe-
träge nicht zu erstatten.

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Versorgungsbezüge nach den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer un-
gerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des recht-
lichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der 
Mangel	so	offensichtlich	war,	dass	der	Empfänger	ihn	hät-
te erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus 
Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienst-
behörde ganz oder teilweise abgesehen werden.

(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als 
fünf	Euro	unterbleibt.	Treffen	mehrere	Einzelbeträge	zu-
sammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung.

(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tod des Ver-
sorgungsberechtigten auf ein Konto bei einem Geldins-
titut überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung erbracht. Das Geldinstitut hat sie der 
überweisenden Stelle zurückzuüberweisen, wenn diese 
sie	als	zu	Unrecht	erbracht	zurückfordert.	Eine	Verpflich-
tung zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit über den

 entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung 
bereits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, dass die 
Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das 
Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befrie-
digung eigener Forderungen verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des 
Versorgungsberechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, 
haben die Personen, die die Geldleistungen in Empfang 
genommen oder über den entsprechenden Betrag verfügt 
haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle zu erstat-
ten, sofern er nicht nach Absatz 4 von dem Geldinstitut zu-
rücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine Rücküber-
weisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den 
entsprechenden Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, 
hat der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und 
Anschrift der Personen, die über den Betrag verfügt ha-
ben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein 
Anspruch gegen die Erben bleibt unberührt.

§ 8  
Verjährung von Ansprüchen

Ansprüche nach diesem Gesetz oder auf der Grundla-
ge dieses Gesetzes verjähren nach drei Jahren. Die Ver-
jährung für Ansprüche nach § 2 beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Übri-
gen gelten die allgemeinen Bestimmungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs.

§ 9 
Anzeigepflicht

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der für die Festsetzung 
der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle (Pensionsbe-
hörde) jede Verwendung eines Versorgungsberechtigten 
unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede spätere 
Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung sowie 
die Gewährung einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen.

(2)	Der	Versorgungsberechtigte	ist	verpflichtet,	der	Pen-
sionsbehörde
1. die Verlegung des Wohnsitzes,
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach 

den §§ 16, 21 Abs. 5, §§ 22, 41, 42, 51 Satz 2, § 61 
Abs. 2 sowie den §§ 70 bis 74,

3. die	 Begründung	 eines	 neuen	 öffentlich-rechtlichen	
Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnisses	im	öffentlichen	Dienst	in	den	Fällen	
des § 41 Abs. 5 und des § 42,

4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) in den Fäl-
len des § 19 sowie im Rahmen der §§ 65 bis 69

unverzüglich anzuzeigen. Die Witwe, der Witwer oder ein 
hinterbliebener eingetragener Lebenspartner ist außerdem 
verpflichtet,	die	Verheiratung	(§	61	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2)	
oder die Begründung einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft	sowie	im	Fall	der	Auflösung	der	neuen	Ehe	oder	Le-
benspartnerschaft den Erwerb und jede Änderung eines 
neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs 
(§ 61 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2) anzuzeigen. Auf Verlan-
gen der Pensionsbehörde ist der Versorgungsberechtig-
te	verpflichtet,	eine	Lebensbescheinigung	oder	sonstige
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 Nachweise vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher 
Nachweise oder Auskünfte, die für die Versorgungsbezü-
ge erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen.

(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Ab-
satz	2	Satz	1	Nr.	2	und	3	auferlegten	Verpflichtung	schuld-
haft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder 
teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen werden. Beim Vor-
liegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung ganz 
oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-
dung	trifft	die	oberste	Dienstbehörde	oder	die	von	ihr	be-
stimmte Behörde.

§ 10 
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

Werden	Versorgungsberechtigte	 im	 öffentlichen	Dienst	
(§ 70 Abs. 6) verwendet, so sind ihre Bezüge aus dieser 
Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezü-
ge zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund der 
Beschäftigung zu gewährende Versorgung.

Zweiter Abschnitt 
Versorgung der Beamten

Erster Unterabschnitt 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

§ 11 
Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleis-

tet hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä-

digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen 
hat (Dienstbeschädigung), dienstunfähig geworden ist.

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksich-
tigt, sofern sie ruhegehaltfähig ist; § 13 Abs. 5 ist insoweit 
nicht anzuwenden. Zeiten, die kraft gesetzlicher Vorschrift 
als ruhegehaltfähig gelten, sind einzurechnen. Satz 3 gilt 
nicht für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet 
zurückgelegt hat, soweit nicht § 19 zur Anwendung kommt.

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht, soweit gesetz-
lich nicht anders geregelt, mit dem Beginn des Ruhestands, 
in den Fällen des § 4 des Thüringer Besoldungsgesetzes 
(ThürBesG) nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge ge-
währt werden.

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit berechnet.

§ 12 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt,
2. die Amtszulagen,

3. die Ausgleichszulagen nach den §§ 41 und 42 Thür-
BesG, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge aus-
gleichen, 

4. die allgemeine Zulage nach Abschnitt II Nr. 7 der Vor-
bemerkungen zu den Thüringer Besoldungsordnungen 
A und B und Nr. 2 zur Thüringer Besoldungsordnung R,

5. die Vollstreckungsvergütung der Gerichtsvollzieher, 
6. Leistungsbezüge nach § 27 ThürBesG, soweit sie nach 

§ 78 Abs. 4 und 5 ruhegehaltfähig sind,
7. der Familienzuschlag der Stufe 1,
8. die	Stellenzulage	für	Beamte	als	fliegendes	Personal,	

soweit sie nach § 80 ruhegehaltfähig ist,
die dem Beamten in den Fällen der Nummern 1 bis 4 zu-
letzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 7 
nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. 

(2) Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge sowie bei eingeschränkter Verwendung eines Beam-
ten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) gelten als ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden vollen 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 

(3) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit aufgrund eines 
Dienstunfalls im Sinne des § 26 in den Ruhestand getre-
ten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Nr. 1 oder 
den Absätzen 4, 6 oder 7 maßgebenden Besoldungsgrup-
pe nach der Erfahrungsstufe zugrunde zu legen, die er bis 
zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze hätte erreichen können. 

(4) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand ge-
treten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner 
Laufbahn, seines Laufbahnzweiges oder das keiner Lauf-
bahn angehört, und hat er die Dienstbezüge dieses oder 
eines mindestens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in 
den Ruhestand nicht mindestens zwei Jahre erhalten, so 
sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher bekleide-
ten Amtes; dies gilt nicht für Stellenhebungen durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung. Hat der Beamte vorher ein 
Amt nicht bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht zuständi-
gen Ministerium oder mit der von diesem bestimmten Be-
hörde die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächstniedrige-
ren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijahresfrist einzu-
rechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhege-
haltfähig berücksichtigt worden ist. 

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der 
Frist infolge einer Dienstbeschädigung (§ 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2) in den Ruhestand getreten ist. 

(6) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit hö-
heren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet und die-
se Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, so-
fern er in ein mit geringeren Dienstbezügen verbundenes 
Amt nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestell-
ten Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen des früheren Amtes und der ge-
samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 4 
Satz 3 und Absatz 5 gelten entsprechend. Das Ruhegehalt 
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darf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten Am-
tes nicht übersteigen.  

(7) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der Be-
soldungsordnung W die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, 
so berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfä-
higen Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesam-
ten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte die 
Dienstbezüge des früheren Amtes mindestens zwei Jah-
re erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeitpunkt des 
Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Auf die Zwei-
jahresfrist wird der Zeitraum, in dem der Beamte Dienst-
bezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W erhal-
ten hat, angerechnet. Absatz 4 Satz 3 sowie die Absätze 5 
und 6 Satz 3 gelten entsprechend.

§ 13 
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom 
Tage seiner ersten Berufung in das Beamtenverhältnis an 
im	Dienst	eines	inländischen	öffentlich-rechtlichen	Dienst-
herrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. 

(2) Der Dienstzeit nach Absatz 1 stehen gleich
1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer 

Landesregierung,
2. die Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär bei einem 

Mitglied der Bundesregierung oder bei einem Mitglied 
einer Landesregierung, soweit entsprechende Voraus-
setzungen vorliegen.

(3) Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten
1. in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf, das nur der 

vorübergehenden Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben 
dient (§ 4 Abs. 4 Buchst. b BeamtStG),

2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
3. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, 
4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter 

Verlust der Dienstbezüge,
5. in einem Beamtenverhältnis, das durch Verlust der 

Beamtenrechte (§ 24 BeamtStG) oder durch Diszipli-
narurteil beendet worden ist,

6. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wider-
ruf, wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er eine 
Handlung begangen hat, die bei einem Beamten auf 
Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge 
zur Folge hätte,

7. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf 
Antrag des Beamten beendet worden ist,
a) wenn ein Verfahren mit der Folge des Verlustes 

der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem 
Dienst drohte oder

b) wenn der Antrag gestellt wurde, um einer drohen-
den Entlassung nach Nummer 6 zuvorzukommen.

Zu Satz 1 Nr. 5 bis 7 kann bei einer erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis das für das Versorgungsrecht zu-
ständige Ministerium Ausnahmen zulassen.

(4) Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die kei-
ne	Zeiten	im	öffentlichen	Dienst	einer	zwischenstaatlichen	
oder überstaatlichen Einrichtung sind, können abweichend 
von Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 als ruhegehaltfähig berücksichtigt 

werden, wenn bei Beginn des Urlaubs schriftlich anerkannt 
wird,	dass	dieser	öffentlichen	Belangen	oder	dienstlichen	
Interessen dient und der Beamte einen Versorgungszu-
schlag in Höhe von 30 vom Hundert der Dienstbezüge, 
die ihm ohne die Beurlaubung zustehen würden, an den 
Dienstherrn abführt; die Zahlung kann auch durch einen 
Arbeitgeber des beurlaubten Beamten erfolgen. Das für 
das Versorgungsrecht zuständige Ministerium kann Aus-
nahmen zulassen und das Verfahren regeln.

(5) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten 
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der einge-
schränkten Verwendung eines Beamten wegen begrenz-
ter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG sind zu dem Teil 
ruhegehaltfähig, der sich aus Satz 1 zuzüglich der Hälfte 
des Unterschiedes zwischen der ermäßigten und der re-
gelmäßigen Arbeitszeit ergibt. Wurde die Arbeitszeit in be-
grenzter Dienstfähigkeit aufgrund einer Teilzeitbeschäfti-
gung nochmals verringert, verringert sich die Hälfte des 
Unterschieds nach Satz 2 entsprechend dem Verhältnis 
zwischen der wegen begrenzter Dienstfähigkeit verringer-
ten Arbeitszeit und der nochmals verringerten Arbeitszeit. 
Wurde die Arbeitszeit in begrenzter Dienstfähigkeit auf-
grund einer Teilzeitbeschäftigung nochmals verringert, ver-
ringert sich die Hälfte des Unterschieds nach Satz 2 ent-
sprechend dem Verhältnis zwischen der wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit verringerten Arbeitszeit und der nochmals 
verringerten Arbeitszeit.

§ 13 a 
Zeiten	im	öffentlichen	Dienst	einer	 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung

(1)	Zeiten	einer	hauptberuflichen	Tätigkeit,	die	vor	Beginn	
des	Ruhestands	 im	öffentlichen	Dienst	 einer	 zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zurückge-
legt worden sind, werden auf Antrag als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt. § 13 Abs. 5 gilt entsprechend.

(2) Hat der Beamte bei seinem Ausscheiden aus dem öf-
fentlichen Dienst bei einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung einen Anspruch auf eine Alterssi-
cherungsleistung in Form eines Kapitalbetrags, ist dem 
Antrag nach Absatz 1 Satz 1 nur dann stattzugeben, wenn 
der Beamte den ihm insgesamt zustehenden Betrag inner-
halb von sechs Monaten nach fristgemäßer Antragstellung 
nach Absatz 4 an den Dienstherrn abführt. Dauerte die 
Verwendung nach Beginn des Ruhestands an, bleibt der 
Kapitalbetrag in Höhe des auf die Dauer der Verwendung 
nach Beginn des Ruhestands entfallenden Anteils unbe-
rücksichtigt. Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte vor 
seinem	Ausscheiden	aus	dem	öffentlichen	Dienst	der	zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung unmittel-
bar oder mittelbar Zahlungen aus der einmaligen Leistung 
erhalten oder hat die Einrichtung diese durch Aufrechnung 
oder in anderer Form verringert, ist bei der Anwendung 
der Sätze 1 und 2 der ungekürzte Betrag zu berücksichti-
gen; Entsprechendes gilt, sofern der Beamte oder Ruhe-
standsbeamte auf die einmalige Alterssicherungsleistung 
verzichtet oder diese nicht beantragt. Auf freiwilligen Bei-
trägen beruhende Anteile, einschließlich darauf entfallen-
der Erträge, bleiben außer Betracht.
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(3) Liegt die Zeit der Verwendung bei einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung vor der Berufung 
in das Beamtenverhältnis bei einem der in § 1 genannten 
Dienstherren oder der Versetzung zu einem der in § 1 ge-
nannten Dienstherren, ist der Kapitalbetrag vom Beginn 
des auf die Beendigung der Verwendung folgenden Mo-
nats bis zum Ablauf des Monats, der dem Eintritt in den 
Dienst dieses Dienstherrn vorausgeht, zu verzinsen. Der 
Zinssatz beträgt für das Jahr zwei Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz, mindestens aber zwei Prozent. § 21 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Der Antrag kann im Fall des Anspruchs auf eine Alters-
sicherungsleistung in Form eines Kapitalbetrags nach Ab-
satz 2 innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach 
Beendigung der Verwendung bei einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung oder nach der Berufung 
in das Beamtenverhältnis gestellt werden; die Versetzung 
in den Dienst eines Dienstherrn im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes steht dabei der Berufung in das Beamten-
verhältnis gleich. In den übrigen Fällen kann der Antrag in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beginn 
des Ruhestands nach § 21 Nr. 4 BeamtStG gestellt wer-
den; dauert die Verwendung über den Beginn des Ruhe-
stands hinaus an, tritt an die Stelle des Ruhestandsbeginns 
die Beendigung der Verwendung bei einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung. Der Antrag wirkt 
ab Ruhestandsbeginn.

§ 14 
Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 13 erhöht sich um 
die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter in einer entgeltlichen 
Beschäftigung als Beamter, Richter, Berufssoldat oder in 
einem Amtsverhältnis im Sinne des § 13 Abs. 2 zurückge-
legt hat, ohne einen neuen Versorgungsanspruch zu erlan-
gen. § 13 Abs. 3 und 5 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 15 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Be-
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis nicht-
berufsmäßigen oder berufsmäßigen Wehrdienst in der 
Bundeswehr, der Nationalen Volksarmee der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik oder im Polizeivoll-
zugsdienst geleistet hat.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Zeit eines Zivildienstes, eines 
Wehrersatzdienstes als Bausoldat der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik sowie eines Zivildienstes 
aufgrund der Verordnung über den Zivildienst in der Deut-
schen Demokratischen Republik.

(3) Als ruhegehaltfähig gilt ferner die Zeit, in der ein Be-
amter sich aufgrund einer Krankheit oder Verwundung als 
Folge eines Dienstes nach den Absätzen 1 oder 2 im An-
schluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer Heilbe-
handlung befunden hat.

(4) § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 bis 7 sowie Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

§ 16 
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

im	öffentlichen	Dienst

(1) Zeiten, in denen ein Beamter vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis	 hauptberuflich	 im	 privatrechtlichen	
Arbeitsverhältnis	 im	Dienst	 eines	 öffentlich-rechtlichen	
Dienstherrn ohne von dem Beamten zu vertretende Un-
terbrechung tätig war, gelten bis zu fünf Jahren als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit. Satz 1 gilt auch für die Tätigkeit 
im	Dienst	von	Einrichtungen,	die	von	mehreren	öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn durch Staatsvertrag oder Verwal-
tungsabkommen zur Erfüllung oder Koordinierung ihnen 
obliegender	hoheitsrechtlicher	Aufgaben	geschaffen	wor-
den sind. § 13 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend. 

(2)	Hauptberuflich	ist	eine	Tätigkeit,	wenn	sie	gegen	Entgelt	
ausgeübt	wird,	den	Schwerpunkt	der	beruflichen	Tätigkeit	
darstellt, dem durch Ausbildung und Berufswahl gepräg-
ten Berufsbild entspricht und der Beschäftigungsumfang 
der Tätigkeit bei Eintritt in den Ruhestand auch im Beam-
tenverhältnis zulässig wäre.

§ 17 
Sonstige Zeiten

(1) Die Zeit, während der ein Beamter vor der Berufung in 
das Beamtenverhältnis
1. als Rechtsanwalt oder als Beamter oder Notar, der 

ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, 
2. hauptberuflich	 im	Dienst	 öffentlich-rechtlicher	Religi-

onsgesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 140 
des Grundgesetzes), 

3. im	nicht	öffentlichen	Schuldienst,
4. hauptberuflich	im	Dienst	der	Fraktionen	des	Bundes-

tags oder der Landtage oder kommunaler Vertretungs-
körperschaften,

5. hauptberuflich	im	Dienst	von	kommunalen	Spitzenver-
bänden oder ihren Landesverbänden,

6. hauptberuflich	im	Dienst	von	Spitzenverbänden	der	So-
zialversicherung oder ihren Landesverbänden, 

7. hauptberuflich	 im	ausländischen	 öffentlichen	Dienst	
oder

8. als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshel-
fergesetzes

tätig gewesen ist kann bis zu fünf Jahren als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit berücksichtigt werden. Satz 1 gilt auch, 
wenn der Beamte auf wissenschaftlichem, künstlerischem, 
technischem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere 
Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige Voraus-
setzung für die Wahrnehmung seines Amtes bilden. § 16 
Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Besteht für nach Absatz 1 ruhegehaltfähige Zeiten eine 
Anwartschaft oder ein Anspruch auf eine Versorgungsleis-
tung, die nicht der Regelung des § 72 unterliegt, können 
diese Zeiten nur insoweit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, als durch die zusätzliche Versor-
gungsleistung und das sich unter der Berücksichtigung 
dieser Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit ergebende 
Ruhegehalt nicht die in § 72 Abs. 2 bezeichnete Höchst-
grenze überschritten wird.
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(3) Besteht für Zeiten nach Absatz 1 keine Anwartschaft 
oder kein Anspruch auf eine Versorgungsleistung, können 
sie über fünf Jahre hinaus als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sich der frühere Arbeitgeber 
oder Versorgungsträger des Beamten an dessen Versor-
gung beteiligt.

§ 18 
Ausbildungszeiten

(1) Die Mindestzeit
1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebe-

nen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und praktische 
Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit),

2. einer	 praktischen	 hauptberuflichen	Tätigkeit,	 die	 für	
die Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschrie-
ben ist,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den, die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. Wird die 
allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der Aus-
bildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich.

(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdiens-
tes der Feuerwehr können Zeiten einer praktischen Aus-
bildung	und	einer	praktischen	hauptberuflichen	Tätigkeit	
anstelle einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer 
Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des 
Amtes förderlich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten 
nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, 
wenn und soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrie-
ben sind. Ist eine Laufbahn der Fachrichtung des Beam-
ten bei einem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das 
Gleiche für solche Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn 
mindestens vorgeschrieben werden müssen.

(4) § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 19 
Zeiten vor dem 3. Oktober 1990 

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach § 15, 
Beschäftigungszeiten nach § 16, sonstige Zeiten nach 
den §§ 17, 77 Abs. 9 und § 78 Abs. 2 sowie Ausbildungs-
zeiten nach den §§ 18 und 77 Abs. 9, die der Beamte vor 
dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden bis 
zu fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigt. Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit für die 
gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. 

(2) Zeiten, die nach §  25 Abs. 1 Satz 3 ThürBesG für das 
Erfahrungsdienstalter nicht berücksichtigt werden, sind 
nicht ruhegehaltfähig. 

§ 20 
Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender  

Verwendung

(1) Ist der Beamte vor Vollendung des 62. Lebensjahres 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten, wird 
die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des 
Monats der Vollendung des 62. Lebensjahres, soweit die-
se nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzuge-
rechnet (Zurechnungszeit). Gilt für den Beamten eine vor 
Vollendung des 62. Lebensjahres liegende Altersgrenze, 
so tritt an Stelle der Vollendung des 62. Lebensjahres in 
Satz 1 die jeweils maßgebende Altersgrenze. Ist der Be-
amte nach § 29 BeamtStG erneut in das Beamtenverhält-
nis berufen worden, so wird eine der Berechnung des frü-
heren Ruhegehalts zugrunde gelegene Zurechnungszeit 
insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem neuen Ru-
hegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter der Zahl 
der dem früheren Ruhegehalt zugrunde gelegenen Dienst-
jahre zurückbleibt. 

(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, 
in denen er gesundheitsschädigenden klimatischen Ein-
flüssen	ausgesetzt	ist,	wird	doppelt	als	ruhegehaltfähige	
Dienstzeit berücksichtigt, wenn sie ununterbrochen min-
destens ein Jahr gedauert hat. Entsprechendes gilt für ei-
nen beurlaubten Beamten, dessen Tätigkeit in den in Satz 1 
genannten	Gebieten	öffentlichen	Belangen	oder	dienstli-
chen Interessen diente und die Zeit nach § 13 Abs. 4 als 
ruhegehaltfähig anerkannt wurde.

§ 21 
Höhe des Ruhegehalts

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähi-
ger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (§ 12), insgesamt jedoch höchstens 71,75 
vom Hundert. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimal-
stellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstel-
le um eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der 
Ziffern	fünf	bis	neun	verbleiben	würde.	Zur	Ermittlung	der	
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal-
lende Tage unter Benutzung des Nenners 365 umzurech-
nen; die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Versor-
gungsabschlag von 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um 
das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende 

gesetzliche Altersgrenze erreicht, auf Antrag in den Ru-
hestand versetzt wird,

2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr 
vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird.

Satz	1	Nr.	1	findet	bei	Beamten,	die	schwerbehindert	im	
Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX) sind, nur dann Anwendung, wenn die Ver-
setzung in den Ruhestand vor Ablauf des Monats erfolgt, 
in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben; für die Be-
messung des Versorgungsabschlags tritt an die Stelle der 
gesetzlichen Altersgrenze der Ablauf des Monats, in dem
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 das 65. Lebensjahr vollendet wird. Der Versorgungsab-
schlag darf im Fall des Satzes 1 Nr. 2 oder wenn der Be-
amte schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX ist, 
10,8 vom Hundert, ansonsten 18 vom Hundert nicht über-
steigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für 
den Beamten eine vor der Vollendung des 65. Lebensjah-
res liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 2 an die Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt für den 
Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres lie-
gende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, in 
dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. 

(3) Ein Versorgungsabschlag wird nicht erhoben, wenn 
der Beamte 
1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 zum Zeitpunkt 

des Eintritts in den Ruhestand das 65. Lebensjahr voll-
endet hat und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeiten nach den §§ 13, 15 und 16, Zeiten im 
Sinne des § 13 a, nach § 22 Abs. 2 Satz 1 berücksichti-
gungsfähigen	Pflichtbeitragszeiten,	soweit	sie	nicht	im	
Zusammenhang	mit	Arbeitslosigkeit	stehen,	und	Pfle-
gezeiten nach § 68 sowie Zeiten einer dem Beamten 
zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen 
vollendeten zehnten Lebensjahr, oder

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 zum Zeitpunkt 
des Eintritts in den Ruhestand das 63. Lebensjahr voll-
endet hat und mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeiten nach den §§ 13, 15 und 16, Zeiten im 
Sinne des § 13 a, nach § 22 Abs. 2 Satz 1 berücksichti-
gungsfähigen	Pflichtbeitragszeiten,	soweit	sie	nicht	im	
Zusammenhang	mit	Arbeitslosigkeit	stehen,	und	Pfle-
gezeiten nach § 68 sowie Zeiten einer dem Beamten 
zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen 
vollendeten zehnten Lebensjahr 

zurückgelegt hat. Soweit sich bei der Berechnung nach 
Satz 1 Zeiten überschneiden, sind diese nur einmal zu 
berücksichtigen.

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 12). An die Stel-
le des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günsti-
ger ist, 59,15 vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 6. Die Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich um 
31 Euro für den Ruhestandsbeamten und die Witwe; der 
Erhöhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 60 au-
ßer Betracht.

(5)	Übersteigt	beim	Zusammentreffen	von	Mindestversor-
gung nach Absatz 4 mit einer Rente nach Anwendung des 
§ 72 die Versorgung das erdiente Ruhegehalt, so ruht die 
Versorgung bis zur Höhe des Unterschieds zwischen dem 
erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung; der Er-
höhungsbetrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Familienzu-
schlag nach § 64 Abs. 1 bleiben bei der Berechnung außer 
Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf nicht 
hinter dem Betrag der Mindestversorgung zuzüglich des 
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 zurückbleiben. Zahl-
bar bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich 
des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1. Die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend für Witwen, Waisen.

(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten 
Beamten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, 
die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt worden ist, innehatte, mindestens für 
die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer 
von drei Jahren, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe, in der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand befunden hat. Das erhöhte 
Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die dem Beamten in 
diesem Zeitpunkt zustanden, nicht übersteigen; das nach 
sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf nicht un-
terschritten werden.

§ 22 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes

(1) Der nach § 21 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und 
§ 77 Abs. 2 berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich vor-
übergehend, wenn der Beamte vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) in den Ruhestand getreten ist und er
1. bis zum Beginn des Ruhestands die Wartezeit von 60 

Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt hat,

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1 
BeamtStG in Verbindung mit § 31 des Thüringer 
Beamtengesetzes (ThürBG) in den Ruhestand ver-
setzt worden ist, 

b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze 
(§ 25 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 106 Abs. 1 
bis 4, § 107 Abs. 2 oder § 108 ThürBG) in den Ru-
hestand getreten ist oder

c) vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze im 
Sinne des Buchstaben b auf Antrag in den Ruhe-
stand getreten ist, ab dem Zeitpunkt, zu dem er we-
gen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in 
den Ruhestand getreten wäre,

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch 
nicht erreicht hat und

4. keine Einkünfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezieht; die 
Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie im Monat 
525 Euro nicht überschreiten.

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je 
zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit 
nach	Absatz	1	Nr.	1	anrechnungsfähigen	Pflichtbeitrags-
zeiten, soweit sie vor Begründung des Beamtenverhältnis-
ses zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt	sind.	Pflichtbeitragszeiten,	für	die	gleichzeitig	
die Voraussetzungen für die vorübergehende Gewährung 
von Zuschlägen nach § 69 Abs. 1 Satz 1 vorliegen, wer-
den nicht berücksichtigt, wenn der Gesamtbetrag der Zu-
schläge für den gleichen Zeitraum höher ist als die sich aus 
Satz 1 ergebende Erhöhung des Ruhegehalts. Der hier-
nach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom Hundert 
nicht überschreiten. In den Fällen des § 21 Abs. 2 ist das 
Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 
ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung 
nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Be-
nutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 21 Abs. 1 Satz 3 
und 4 gilt entsprechend.
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(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats 
weg, in dem der Ruhestandsbeamte die Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) erreicht hat. Sie endet vorher, wenn der Ru-
hestandsbeamte
1. eine Versichertenrente einer inländischen oder auslän-

dischen Alterssicherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a nicht mehr 
dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihm 
der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages 
vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.

Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 gilt § 31 Abs. 3 Satz 2 sinngemäß.

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag 
vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand oder dem nach 
Absatz 1 Nr. 2 Buchst. c maßgeblichen Zeitpunkt gestellt 
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts 
gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ge-
stellt, so tritt die Erhöhung ab dem Beginn des Antrags-
monats an ein.

§ 23 
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis

Bei einem nach den §§ 18, 29, 30 oder 31 BeamtStG in 
Verbindung mit den §§ 28 und 29 ThürBG erneut in das 
Beamtenverhältnis berufenen Beamten bleibt der am Tag 
vor der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis vor 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsbe-
stimmungen zustehende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. 
Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, werden die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem 
im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand geltenden 
Recht berechnet. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.

§ 24 
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte 

Einem Beamten auf Lebenszeit oder auf Probe, der we-
gen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 
nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 oder § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BeamtStG entlassen ist, kann auf Antrag ein Unterhalts-
beitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden.

Zweiter Unterabschnitt 
Unfallfürsorge

§ 25 
Allgemeines

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, 
wird ihm und seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge ge-
währt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beam-
tin gewährt, das durch deren Dienstunfall während der 
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2 
gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Einwir-
kungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, 
bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 26 Abs. 3 
zu verursachen.

(2) Die Unfallfürsorge umfasst
1. Einsatzversorgung (§ 27),
2. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-

dungen (§ 28),
3. Heilverfahren (§§ 29, 30),
4. Unfallausgleich (§ 31),
5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 32 bis 35),
6. einmalige Unfallentschädigung (§ 36),
7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 37),
8. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 57).
Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der 
Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie einen 
Unterhaltsbeitrag nach § 35.

(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 26 
Dienstunfall

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen-
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen 
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung 
oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst ge-
hören auch
1. Dienstreisen und Aus- oder Fortbildungsreisen nach 

§ 15 Abs.1 des Thüringer Reisekostengesetzes sowie 
die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort,

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und 
3. Nebentätigkeiten	im	öffentlichen	Dienst	oder	in	dem	ihm	

gleichstehenden Dienst, zu deren Übernahme der Be-
amte	nach	§	50	ThürBG	verpflichtet	ist,	oder	Nebentä-
tigkeiten, deren Wahrnehmung von ihm im Zusammen-
hang mit den Dienstgeschäften erwartet wird, sofern 
der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versichert ist (§ 2 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch -SGB VII-).

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst 
zusammenhängenden Weges nach und von der Dienst-
stelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner stän-
digen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 auch für 
den Weg von und nach der Familienwohnung. Der Zu-
sammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, 
wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen 
der Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang 
abweicht, weil sein dem Grunde nach kindergeldberechti-
gendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt oder sein 
eigenes	ist,	wegen	seiner	oder	seines	Ehegatten	berufli-
chen Tätigkeit fremder Obhut anvertraut wird oder weil er 
mit anderen berufstätigen oder in der gesetzlichen Unfall-
versicherung versicherten Personen gemeinsam ein Fahr-
zeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. 
Ein Unfall, den der Verletzte bei Durchführung des Heilver-
fahrens (§ 29) oder auf einem hierzu notwendigen Wege 
erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls.

(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstli-
chen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an bestimm-
ten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer sol-
chen Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, 
dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Diens-
tes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen Kran
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kheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch ge-
sundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, 
denen der Beamte am Ort seines dienstlich angeordne-
ten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. 
Krankheiten im Sinne des Satzes 1 sind die in Anlage 1 
zur Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2623) in der jeweils geltenden Fassung aufge-
führten Krankheiten. 

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden 
ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter au-
ßerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf 
sein	 pflichtgemäßes	dienstliches	Verhalten	oder	wegen	
seiner	Eigenschaft	als	Beamter	angegriffen	wird.	Dies	gilt	
auch für einen Körperschaden, den ein Beamter im Aus-
land erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder 
Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten 
Aufenthalts	im	Ausland	ausgesetzt	war,	angegriffen	wird.

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch ge-
währt werden, wenn ein Beamter, der zur Wahrnehmung 
einer	Tätigkeit,	die	öffentlichen	Belangen	oder	dienstlichen	
Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung 
oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.

§ 27 
Einsatzversorgung

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch 
dann gewährt, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-
übung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls 
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des 
§ 26 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine 
gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). Eine 
besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, 
die aufgrund eines Übereinkommens oder einer Vereinba-
rung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung 
oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bun-
desregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen 
Hoheitsgebietes	auf	Schiffen	oder	in	Luftfahrzeugen	statt-
findet,	oder	eine	Verwendung	im	Ausland	oder	außerhalb	
des	deutschen	Hoheitsgebietes	auf	Schiffen	oder	in	Luft-
fahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungsla-
ge. Die besondere Verwendung im Ausland beginnt mit 
dem	Eintreffen	im	Einsatzgebiet	und	endet	mit	dem	Ver-
lassen des Einsatzgebietes.

(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung 
oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheitsschädi-
gende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Ver-
hältnisse bei einer Verwendung im Sinne des Absatzes 1 
zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitliche Schä-
digung bei dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen 
Unfall oder eine Erkrankung im Zusammenhang mit einer 
Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen 
ist oder darauf beruht, dass der Beamte aus sonstigen mit 
dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem	Einfluss-
bereich des Dienstherrn entzogen ist. 

(3) § 26 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der 
Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung 

ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Ge-
fangenschaft	 oder	 sonstige	Einflussbereichsentziehung	
herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für 
ihn eine unbillige Härte wäre.

§ 28 
Erstattung von Sachschäden und 

 besonderen Aufwendungen

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonsti-
ge Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat, be-
schädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, 
so kann dafür Ersatz geleistet werden. Sind durch die ers-
te Hilfeleistung nach dem Unfall besondere Kosten ent-
standen, so ist dem Beamten der nachweisbar notwendi-
ge Aufwand zu ersetzen.

§ 29 
Heilverfahren

(1) Der Anspruch auf das Heilverfahren wird durch Erstat-
tung der notwendigen, nachgewiesenen und der Höhe 
nach angemessenen Kosten erfüllt.

(2) Das Heilverfahren umfasst
1. die ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
2. die Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmit-

teln, Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopä-
dischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der 
Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen erleich-
tern sollen,

3. die	Pflege	(§	30),
4. die notwendige Haushaltshilfe und
5. die notwendigen Reisekosten.

(3) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Ver-
sorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln kann Kran-
kenhausbehandlung gewährt werden. Der Verletzte ist 
verpflichtet,	sich	einer	Krankenhausbehandlung	zu	unter-
ziehen, wenn sie nach einer Stellungnahme eines durch 
die Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des 
Heilerfolges notwendig ist.

(4)	Der	Verletzte	ist	verpflichtet,	sich	einer	ärztlichen	Be-
handlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit einer 
erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Verletz-
ten verbunden ist. Das Gleiche gilt für eine Operation dann, 
wenn	sie	keinen	erheblichen	Eingriff	in	die	körperliche	Un-
versehrtheit bedeutet. Die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, welcher Arzt die 
Untersuchung oder Behandlung nach Satz 1 durchführt.

(5) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außerge-
wöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß, so 
sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der 
Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so 
können auch die Kosten für die Überführung und die Be-
stattung in angemessener Höhe erstattet werden.

(6) Näheres über die Durchführung des Heilverfahrens re-
gelt das für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. Bis zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung	findet	die	Heilverfahrensverordnung	vom	25.	April
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 1979 (BGBl. I S. 502) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung weiter Anwendung. 

§ 30 
Pflegekosten

Ist	der	Verletzte	infolge	des	Dienstunfalls	so	hilflos,	dass	
er	nicht	ohne	fremde	Hilfe	und	Pflege	auskommen	kann,	
sind	die	Kosten	einer	notwendigen	Pflege	in	angemesse-
nem Umfang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch 
selbst	für	die	Pflege	Sorge	tragen.

 § 31 
Unfallausgleich

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls in seiner Er-
werbsfähigkeit länger als sechs Monate um mindestens 
20 vom Hundert gemindert, erhält er, solange dieser Zu-
stand andauert, neben den Dienstbezügen, den Anwär-
terbezügen oder dem Ruhegehalt einen seinem Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechenden anteiligen 
Unfallausgleich. Die Höhe des Unfallausgleichs bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 100 vom Hundert er-
gibt sich aus der Anlage. Wird die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit	bei	der	Feststellung	gestaffelt	eingeschätzt,	 ist	
der Unfallausgleich in Höhe desjenigen Grades der Min-
derung der Erwerbsfähigkeit zu zahlen, der wenigstens 
sechs Monate Bestand hat.

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körper-
lichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu 
beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalls eine abschätz-
bare Minderung der Erwerbsfähigkeit bereits bestanden, 
so ist für die Berechnung des Unfallausgleichs von der in-
dividuellen Erwerbsfähigkeit des Verletzten, die unmittel-
bar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszugehen 
und zu ermitteln, welcher Teil dieser individuellen Erwerbs-
fähigkeit durch den Dienstunfall gemindert wurde. Beruht 
die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienstunfall, so 
kann ein einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt werden.

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den 
Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend gewe-
sen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Zu 
diesem	Zweck	ist	der	Beamte	verpflichtet,	sich	auf	Anord-
nung der obersten Dienstbehörde durch einen von ihr be-
stimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbe-
hörde kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen.

(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge gewährt.

§ 32 
Unfallruhegehalt

(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstunfä-
hig geworden und in den Ruhestand getreten, so erhält 
er Unfallruhegehalt.

(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor 
Vollendung des 62. Lebensjahres in den Ruhestand ge-
tretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 

nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 20 Abs. 1 hin-
zugerechnet.

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 21 Abs. 1 erhöht sich um 
20 vom Hundert. Das Unfallruhegehalt beträgt mindes-
tens 66,67 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge und darf 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nicht übersteigen. Es darf nicht hinter 68,20 
vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 6 zurückblei-
ben; § 21 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 33 
Erhöhtes Unfallruhegehalt

(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Diensthand-
lung einer damit verbundenen besonderen Lebensgefahr 
aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung einen Dienst-
unfall, so sind bei der Bemessung des Unfallruhegehalts 80 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe zugrunde 
zu legen, wenn er infolge dieses Dienstunfalls dienstunfä-
hig geworden und in den Ruhestand getreten und im Zeit-
punkt des Eintritts in den Ruhestand infolge des Dienst-
unfalls in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom 
Hundert beschränkt ist. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass 
sich für Beamte der Laufbahngruppe des mittleren Diens-
tes die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mindestens nach 
der Besoldungsgruppe A 9, für Beamte der Laufbahngrup-
pe des gehobenen Dienstes mindestens nach der Besol-
dungsgruppe A 12 und für Beamte der Laufbahngruppe 
des höheren Dienstes mindestens nach der Besoldungs-
gruppe A 16 bemessen; die Einteilung in Laufbahngruppen 
gilt für die Polizeivollzugsbeamten, die sonstigen Beamten 
des Vollzugsdienstes und die Beamten des Einsatzdiens-
tes der Berufsfeuerwehr entsprechend.

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 
wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidri-

gen	Angriff	oder
2. außerhalb	seines	Dienstes	durch	einen	Angriff	im	Sin-

ne des § 26 Abs. 4
einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen 
erleidet.

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 
wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 27 erleidet und 
er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichste-
henden Ereignisses dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des diesem 
gleichstehenden Ereignisses in seiner Erwerbsfähigkeit 
um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.

§ 34 
Unterhaltsbeitrag für frühere 

Beamte und frühere Ruhestandsbeamte

(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, 
dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den Ru-
hestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren 
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(§§ 29, 30) für die Dauer einer durch den Dienstunfall ver-
ursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhaltsbeitrag.

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66,67 vom Hundert der 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Absatz 4,
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 20 

vom Hundert den der Minderung entsprechenden Teil 
des Unterhaltsbeitrags nach Nummer 1.

(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbei-
trag, solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls unver-
schuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2 
Nr.	1	erhöht	werden.	Bei	Hilflosigkeit	des	Verletzten	gilt	
§ 30 entsprechend.

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich 
nach § 12 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu 
legen, die er bei der Ernennung zum Beamten auf Probe 
zuerst erhalten hätte; das Gleiche gilt bei einem früheren 
Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit Dienstbezügen. 
Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienst-
unfalls entlassen worden, gilt § 12 Abs. 3 entsprechend. 

(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des 
Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfall-
ruhegehalt (§ 32 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalls 
der in § 33 bezeichneten Art entlassen worden und war er 
im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalls in 
seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
beschränkt, treten an die Stelle des Mindestunfallruhege-
halts 80 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich bei 
sinngemäßer Anwendung des § 33 ergibt. 

(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der kör-
perlichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben 
zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit ist der frühere Beam-
te	verpflichtet,	sich	auf	Anordnung	der	obersten	Dienstbe-
hörde durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu 
lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf 
andere Stellen übertragen.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für einen durch 
Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten, der 
seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder 
dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist.

§ 35 
Unterhaltsbeitrag bei 

Schädigung eines ungeborenen Kindes

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 25 Abs. 1 Satz 2 
und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall der Mut-
ter verursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindest-

unfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 32 Abs. 3 Satz 3,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 
20 vom Hundert in Höhe eines der Minderung der E

rwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unterhalts-
beitrags nach Nummer 1.

(2) § 34 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird 
die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkun-
gen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem 
Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sorgeberech-
tigten	sind	verpflichtet,	Untersuchungen	zu	ermöglichen.

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 
14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Vollendung des 
18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach Absatz 1.

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als 
während	einer	Heimpflege	von	mehr	als	einem	Kalender-
monat	Pflegekosten	nach	§	30	erstattet	werden.

(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf 
Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur der höhere Ver-
sorgungsbezug gezahlt.

§ 36 
Einmalige Unfallentschädigung und  

einmalige Entschädigung

(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 33 be-
zeichneten Art erleidet, erhält neben einer beamtenrecht-
lichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses eine einmalige Unfallentschädigung, wenn er infolge 
des Unfalls in seiner Erwerbsfähigkeit in diesem Zeitpunkt 
um wenigstens 50 vom Hundert beeinträchtigt ist. Die ein-
malige Unfallentschädigung beträgt bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von
100 vom Hundert: 100 000 Euro,
 90 vom Hundert: 90 000 Euro,
 80 vom Hundert: 80 000 Euro,
 70 vom Hundert: 70 000 Euro,
 60 vom Hundert: 60 000 Euro,
 50 vom Hundert:   50 000 Euro.

(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalls der 
in § 33 bezeichneten Art verstorben, wird seinen Hinter-
bliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder 

erhalten eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
75 000 Euro.

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 
nicht vorhanden, so erhalten die Eltern und die nicht 
versorgungsberechtigten Kinder eine Entschädigung 
in Höhe von insgesamt 25 000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 
und 2 nicht vorhanden, so erhalten die Großeltern 
und Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
12 500 Euro.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein 
Beamter, der
1. als	Angehöriger	des	besonders	gefährdeten	fliegenden	

Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des beson-

ders gefährlichen Tauchdienstes,
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3. als Angehöriger des besonders gefährdeten Muniti-
onsuntersuchungspersonals während des dienstlichen 
Umgangs mit Munition oder

4. als Angehöriger eines Polizeiverbandes für besonde-
re Einsätze bei einer besonders gefährlichen Dienst-
handlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder

5. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas-
ten bei einem Hubschrauber

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Ver-
hältnisse des Dienstes nach den Nummern 1 bis 5 zurück-
zuführen ist. Den Personenkreis des Satzes 1 und die zum 
Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienstlichen Ver-
richtungen regelt die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung.	Bis	zum	Erlass	dieser	Rechtsverordnung	findet	
die Verordnung über die einmalige Unfallentschädigung 
nach § 43 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vom 
24. Juni 1977 (BGBl. I S. 1011) in der jeweils geltenden 
Fassung Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend	für	andere	Angehörige	des	öffentlichen	Dienstes,	
zu deren Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 
Nr. 1 bis 5 bezeichneten Art gehören.

(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein 
anderer	Angehöriger	des	öffentlichen	Dienstes	einen	Ein-
satzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im 
Sinne des § 27 erleidet. 

(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschä-
digung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn ein Beamter 
oder	ein	anderer	Angehöriger	des	öffentlichen	Dienstes	an	
den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleich-
stehenden Ereignisses im Sinne des § 27 verstorben ist.

(6) Für die einmalige Entschädigung nach den Absätzen 4 
und 5 gelten § 26 Abs. 5 und § 27 Abs. 4 entsprechend. 
Besteht aufgrund derselben Ursache Anspruch sowohl 
auf eine einmalige Unfallentschädigung nach den Absät-
zen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige Entschädigung 
nach den Absätzen 4 oder 5, wird nur die einmalige Ent-
schädigung gewährt.

§ 37 
Schadensausgleich in besonderen Fällen

(1) Schäden, die einem Beamten während einer Verwen-
dung im Sinne des § 27 Abs. 1 infolge von besonderen, 
vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, ins-
besondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen 
Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen 
oder als Folge der Ereignisse nach § 27 Abs. 2 entstehen, 
werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches 
gilt für Schäden des Beamten durch einen Gewaltakt ge-
gen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnah-
men, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausübung 
des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Beam-
ter	betroffen	ist.

(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 27 Abs. 1 
wird einem Beamten ein angemessener Ausgleich auch 
für Schäden infolge von Maßnahmen einer ausländischen 
Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land richten, gewährt.

(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schädigenden Er-
eignisses der in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Art 
verstorben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten 

Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 be-
zeichneten Art nicht vorhanden sind.

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der 
natürlichen Person gewährt, die der Beamte im Versiche-
rungsvertrag begünstigt hat. 

(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird 
nur einmal gewährt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienst-
licher Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zu-
sammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefan-
genschaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der 
Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammen-
hängenden	Gründen	 dem	Einflussbereich	 des	Dienst-
herrn entzogen ist.

(6) Für den Schadensausgleich gelten § 26 Abs. 5 und 
§ 27 Abs. 4 entsprechend.

§ 38 
Nichtgewährung von Unfallfürsorge

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte 
den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

(2)	Hat	der	Verletzte	eine	die	Heilbehandlung	betreffende	
Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen 
Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder 
Erwerbsfähigkeit	ungünstig	beeinflusst,	so	kann	 ihm	die	
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf 
diese Folgen schriftlich hinzuweisen.

§ 39 
Meldung und Untersuchungsverfahren

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach die-
sem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwölf Monaten nach dem Eintritt des 
Unfalls schriftlich bei dem Dienstvorgesetzten oder der zu-
ständigen Dienstunfallfürsorgestelle des Verletzten zu mel-
den. Abweichend von Satz 1 gilt für Sachschadensersatz 
nach § 28 Satz 1 eine Ausschlussfrist von sechs Monaten.

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur 
gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre ver-
gangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsor-
ge begründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet 
werden können oder dass der Berechtigte durch außer-
halb seines Willens liegende Umstände gehindert worden 
ist, den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge 
begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konn-
te oder das Hindernis für die Meldung weggefallen ist, in-
nerhalb von drei Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge wird 
in diesen Fällen vom Tage der Meldung an gewährt; zur 
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Vermeidung von Härten kann sie auch von einem frühe-
ren Zeitpunkt an gewährt werden.

(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm be-
kannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbe-
hörde entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der 
Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die Ent-
scheidung ist dem Verletzten oder seinen Hinterbliebe-
nen	bekannt	zu	geben.	Der	Beamte	ist	verpflichtet,	sich	
zur Feststellung der Unfallfolgen einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen. Die hierdurch entstehenden notwen-
digen, nachgewiesenen und der Höhe nach angemesse-
nen Kosten trägt der Dienstherr.

(4) Unfallfürsorge nach § 25 Abs. 1 Satz 2 wird nur ge-
währt, wenn der Unfall der Beamtin
1. innerhalb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 ge-

meldet und 
2. als Dienstunfall anerkannt worden ist. 
Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 25 Abs. 2 Satz 2 
ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt an von 
den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt 
mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jahres-Frist am Tag der 
Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit 
der Möglichkeit einer Schädigung durch einen Dienstunfall 
der Mutter während der Schwangerschaft gerechnet wer-
den konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen 
ist, innerhalb von drei Monaten gestellt werden.

§ 40 
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen ha-
ben aus Anlass eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn 
nur die in den §§ 25 bis 37 und 55 bis 57 geregelten An-
sprüche. Ist der Beamte nach dem Dienstunfall zu einem 
anderen Dienstherrn (§ 1 Abs. 1) im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes versetzt worden, richten sich die Ansprüche 
gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen des gesetz-
lichen Übertritts oder der Übernahme bei der Umbildung 
von Körperschaften. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in de-
nen Beamte von einem Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt werden mit der 
Maßgabe, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes An-
wendung	finden.

(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge-
setzlicher	 Vorschriften	 können	 gegen	 einen	 öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die 
in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend 
gemacht werden, wenn der Dienstunfall 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer sol-

chen Person verursacht worden oder 
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetre-

ten ist. 
Im Fall der Nummer 2 sind Leistungen, die dem Beamten 
oder seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz gewährt 
werden, auf die weitergehenden Ansprüche anzurechnen. 
Der Dienstherr, der Leistungen nach diesem Gesetz ge-
währt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen 
gegen	 einen	 anderen	 öffentlich-rechtlichen	Dienstherrn	
im Bundesgebiet.

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un-
berührt.

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach 
diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermö-
gensschadens gewährt werden, sind Geldleistungen an-
zurechnen, die wegen desselben Schadens von ande-
rer Seite erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere 
Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt 
oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistun-
gen privater Schadensversicherungen, die auf Beiträgen 
der	Beamten	oder	anderen	Angehörigen	des	öffentlichen	
Dienstes beruhen; dies gilt nicht in den Fällen des § 28.

Dritter Unterabschnitt 
Übergangsgeld

§ 41 
Übergangsgeld für entlassene Beamte

(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen 
Antrag entlassen wird, erhält als Übergangsgeld nach voll-
endeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und 
bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle Jahr 
ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfa-
che der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 ThürBesG) des 
letzten Monats. § 12 Abs. 2 gilt entsprechend. Das Über-
gangsgeld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im 
Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt 
war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, die der Beamte 
im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte.

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener 
hauptberuflicher	entgeltlicher	Tätigkeit	im	Dienst	dessel-
ben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der 
Dienstherr übernommen hat, sowie im Fall der Versetzung 
die entsprechende Zeit im Dienste des früheren Dienst-
herrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge lie-
gende Beschäftigungszeit wird mit berücksichtigt. Zeiten 
mit einer Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind 
nur zu dem Teil anzurechnen, der dem Verhältnis der er-
mäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG sowie 
des § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürBG entlassen wird oder

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 bewilligt wird oder
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 

angerechnet wird oder
4. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis 

oder mit der Ernennung zum Beamten auf Zeit ent-
lassen wird.

(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der 
Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge gezahlt. Es 
ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem 
der Beamte die für sein Beamtenverhältnis bestimmte ge-
setzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tod des Empfän-
gers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterblie-
benen in einer Summe zu zahlen.



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 25. Februar 2022     55

(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs. 5, verrin-
gert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser Ein-
künfte.

§ 42 
Übergangsgeld für entlassene politische Beamte

(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 30 
BeamtStG in Verbindung mit den §§ 27 oder 98 Abs. 2 
ThürBG nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein 
Übergangsgeld in Höhe von 71,75 vom Hundert der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, in der er sich zur Zeit seiner Entlassung be-
funden hat. § 4 ThürBesG gilt entsprechend.

(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die der 
Beamte das Amt, aus dem er entlassen worden ist, inne-
hatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längs-
tens für die Dauer von drei Jahren, gewährt.

(3) § 41 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs. 5, so ver-
ringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 
ThürBesG fortgezahlten Bezüge und das Übergangsgeld 
um	den	Betrag	dieser	Einkünfte;	§	93	Nr.	9	findet	keine	
Anwendung.

Vierter Unterabschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 43 
Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung

(1) Ein Ruhestandsbeamter,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamten-

verhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-
gangen ist, die nach § 24 BeamtStG zum Verlust der 
Beamtenrechte geführt hätte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Ge-
richt im ordentlichen Strafverfahren
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe 

von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-

schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten

verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter. Entspre-
chendes gilt, wenn der Ruhestandsbeamte aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Arti-
kel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.

(2)	Die	§§	23	und	24	ThürBG	finden	entsprechende	An-
wendung.

§ 44 
Erlöschen der Versorgungsbezüge  

bei Ablehnung einer erneuten Berufung

Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen § 18 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 Satz 2 und § 31 Abs. 2 Be-
amtStG in Verbindung mit den §§ 28 und 29 ThürBG ei-
ner erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuld-
haft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen 
Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, so verliert 
er für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste 
Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge 
fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch 
nicht ausgeschlossen.

Dritter Abschnitt 
Hinterbliebenenversorgung

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Hinterbliebenenversorgung

§ 45 
Allgemeines

Die Hinterbliebenenversorgung umfasst
1. Bezüge für den Sterbemonat,
2. Sterbegeld,
3. Witwengeld,
4. Witwenabfindung,
5. Waisengeld,
6. Unterhaltsbeiträge,
7. Versorgung von Witwern und hinterbliebenen eingetra-

genen Lebenspartnern.

§ 46 
Bezüge für den Sterbemonat

(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestands-
beamten oder entlassenen Beamten verbleiben für den 
Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt 
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwands-
entschädigung.

(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile 
der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die Er-
ben auch an den überlebenden Ehegatten und die Emp-
fänger von Sterbegeld gezahlt werden.

§ 47 
Sterbegeld

(1) Beim Tod eines Beamten erhalten Personen, die nach-
weislich die Kosten der letzten Krankheit oder der Be-
stattung des Beamten getragen haben, Sterbegeld. Das 
Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge 
oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen ausschließlich 
des kinderbezogenen Teils des Auslandszuschlags und 
der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 12 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. Sterbegeld aus anderen Beschäf-
tigungsverhältnissen ist anzurechnen. Die Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend beim Tode eines Ruhestandsbeam-
ten oder eines entlassenen Beamten, der im Sterbemo-
nat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an die Stelle der
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 Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der Unterhalts-
beitrag zuzüglich der nach § 64 Abs. 1 zustehenden Stu-
fe des Familienzuschlags. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes kann das Sterbegeld aufgeteilt werden.

(2) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau eines Be-
amten, der im Zeitpunkt des Todes Witwengeld oder ein 
Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die Abkömmlinge 
des Beamten Sterbegeld entsprechend Absatz 1, wenn sie 
berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag 
zu beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes zur häusli-
chen Gemeinschaft der Verstorbenen gehört haben. Ab-
satz 1 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwengeld 
oder der Unterhaltsbeitrag tritt.

§ 48 
Witwengeld

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Vo-
raussetzungen des § 11 Abs. 1 erfüllt hat, oder eines Ru-
hestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein 

Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson-
deren Umständen des Falls die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegen-
de Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung 
zu	verschaffen,	oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den 
Ruhestand geschlossen worden ist und der Ruhe-
standsbeamte zur Zeit der Eheschließung die Regel-
altersgrenze nach § 25 Abs. 1 bis 3 ThürBG bereits 
erreicht hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf 
Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28 
Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entschei-
dung über die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit (§ 28 Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit § 34 
Abs. 2 und 3 ThürBG) zugestellt war.

§ 49 
Höhe des Witwengeldes

 (1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des Ruhege-
halts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre. Das Witwengeld beträgt nach Anwendung des § 67 
mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehalts nach § 21 
Abs. 4 Satz 2. § 21 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. § 21 
Abs.	6,	die	§§	22,	69	und	77	Abs.	8	finden	keine	Anwen-
dung. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 21 Abs. 4) 
sind zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt das Witwen-
geld 60 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbe-
ne erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am To-
destag in den Ruhestand getreten wäre, wenn die Ehe vor 
dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens 
ein Ehegatte zu diesem Zeitpunkt das 40. Lebensjahr voll-
endet	hatte.	§	67	findet	in	diesem	Fall	keine	Anwendung.

(3) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der 
Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorge-
gangen, so wird das Witwengeld für jedes angefangene 
Jahr des Altersunterschieds über zwanzig Jahre um fünf 
vom Hundert gekürzt, jedoch höchstens um 50 vom Hun-
dert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes an-
gefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Be-
trag fünf vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, 
bis der volle Betrag wieder erreicht ist. Das nach Satz 1 
errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwit-
wengeld (Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 4) 
zurückbleiben.

(4) Von dem nach Absatz 3 gekürzten Witwengeld ist auch 
bei der Anwendung des § 60 auszugehen.

§ 50 
Witwenabfindung

(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf ei-
nen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Fall einer Wiederver-
heiratung	eine	Witwenabfindung.

(2)	Die	Witwenabfindung	beträgt	das	Vierundzwanzigfache	
des für den Monat, in dem sich die Witwe wiederverheira-
tet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und 
Ruhensvorschriften zu zahlenden Betrags des Witwen-
geldes oder Unterhaltsbeitrags; eine Kürzung nach § 60 
und die Anwendung der §§ 70 und 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
bleiben	jedoch	außer	Betracht.	Die	Abfindung	ist	in	einer	
Summe zu zahlen.

(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhalts-
beitrag	nach	§	61	Abs.	5	wieder	auf,	so	ist	die	Witwenabfin-
dung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die nach dem 
Wiederaufleben	des	Anspruchs	auf	Witwengeld	oder	Un-
terhaltsbeitrag liegt, in angemessenen monatlichen Teil-
beträgen einzubehalten.

§ 51 
Unterhaltsbeitrag für nicht  

witwengeldberechtigte Witwen 

In den Fällen des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die 
besonderen Umstände des Falls keine volle oder teilwei-
se Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe 
des Witwengeldes (§ 49) zu gewähren. Einkünfte sind in 
angemessenem Umfang anzurechnen. Wird auf Einkünf-
te verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung 
gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu 
zahlen wäre; § 72 Abs. 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend.

§ 52 
Waisengeld

(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebens-
zeit, eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder eines 
verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen ei-
ner Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 BeamtStG) verstor-
ben ist oder dem die Entscheidung über die Versetzung 
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit (§ 28 Abs. 2 
BeamtStG in Verbindung mit § 34 Abs. 2 und 3 ThürBG) z
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ugestellt war, erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die 
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfüllt hat.

(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten, wenn das Kindschaftsverhältnis 
durch Annahme als Kind begründet wurde und der Ruhe-
standsbeamte in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand 
war und die Regelaltersgrenze nach § 25 Abs. 1 bis 3 
ThürBG erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhalts-
beitrag bis zur Höhe des Waisengeldes bewilligt werden.

§ 53 
Höhe des Waisengeldes

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 vom Hun-
dert und für die Vollwaise 20 vom Hundert des Ruhege-
halts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre.	§	21	Abs.	6,	die	§§	22,	69	und	77	Abs.	8	finden	kei-
ne Anwendung. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 21 
Abs. 4) sind zu berücksichtigen.

(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum Bezug von 
Witwengeld berechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbei-
trag in Höhe des Witwengeldes erhält, wird das Waisen-
geld nach dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüg-
lich des Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes 
und des Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen 
nicht übersteigen.

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus 
Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur das 
höchste Waisengeld gezahlt.

§ 54 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von  
Beamten auf Lebenszeit und auf Probe

Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach § 24 
ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte bewil-
ligt werden können, kann auf Antrag die in den §§ 48, 49 
sowie 52, 53 vorgesehene Versorgung bis zu der dort be-
zeichneten Höhe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. 
Die §§ 50 und 60 gelten entsprechend.

Zweiter Unterabschnitt 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

§ 55 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hätte, 
oder ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt be-
zog, an den Folgen eines Dienstunfalls verstorben, so er-
halten seine Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenver-
sorgung. Für diese gilt:
1. Das Witwengeld beträgt 60 vom Hundert des Unfallru-

hegehalts (§§ 32, 33).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtig-

te Kind (§ 52) 30 vom Hundert des Unfallruhegehalts; 
es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Unter-
halt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend 
durch den Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt be-
zog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so 
steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den §§ 45 
bis 54 zu; diese Bezüge sind aber unter Zugrundelegung 
des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 56 
Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur 
Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den 
Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die Dau-
er der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 
30 vom Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren, min-
destens jedoch 40 vom Hundert des in § 32 Abs. 3 Satz 3 
genannten Betrags. Sind mehrere Personen dieser Art vor-
handen, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den 
Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen El-
ternteils treten dessen Eltern.

§ 57 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

(1) Ist in den Fällen des § 34 der frühere Beamte oder der 
frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen des Dienstun-
falls verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen 
Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwen- und Waisengel-
des, das sich nach den allgemeinen Bestimmungen unter 
Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags nach § 34 Abs. 2 
Nr. 1 ergibt.

(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestands-
beamte nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, 
so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, 
das sich nach den allgemeinen Bestimmungen unter Zu-
grundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den der Ver-
storbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat.

(3) Für die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen ver-
storbenen Beamten gilt Absatz 1 entsprechend, wenn 
nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 55 zusteht.

(4) § 50 gilt entsprechend.

Dritter Unterabschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 58 
Versorgung von Witwern und  

hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entsprechend 
für den Witwer einer verstorbenen Beamtin oder Ruhe-
standsbeamtin sowie für den hinterbliebenen Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft und für die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes. Dabei tritt an die Stelle des Witwengel-
des im Sinne dieses Gesetzes das Witwergeld.
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§ 59 
Beginn der Zahlungen

Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie von 
Unterhaltsbeiträgen nach dem Dritten Abschnitt beginnt 
mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach die-
sem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisengeld vom 
ersten Tag des Geburtsmonats an. Satz 2 gilt entspre-
chend für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrags nach den 
§§ 54 und 57.

§ 60 
Zusammentreffen	von	Witwengeld,	Waisengeld 

und Unterhaltsbeiträgen

(1) Witwen- und Waisengeld nach dem Dritten Abschnitt 
dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des ih-
rer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhegehalts über-
steigen. Ergibt sich zusammen ein höherer Betrag, so wer-
den die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.

(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisen-
geldberechtigten erhöht sich das Witwen- oder Waisengeld 
der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden 
Monats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den 
vollen Betrag nach § 49 oder § 53 erhalten.

(3) Unterhaltsbeiträge nach § 51 gelten für die Anwendung 
der Absätze 1 und 2 als Witwengeld. Unterhaltsbeiträge 
nach § 52 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt werden, als 
sie allein oder zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebe-
nenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchst-
grenze nicht übersteigen.

§ 61 
Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung

(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungs-
bezüge erlischt
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in 

dem er stirbt,
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, 

in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, 

in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht 

im ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbre-
chens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Be-
stimmungen über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Landes-
verrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar 
ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
verurteilt worden ist, mit der Rechtskraft des Urteils.

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Arti-
kel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 bleibt 
§	57	unberührt.	Die	§§	23	und	24	ThürBG	finden	entspre-
chende Anwendung.

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres auf Antrag längstens bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres gewährt, solange die Waise 
1. sich in der Schul- oder Berufsausbildung oder in einer 

Übergangszeit	von	höchstens	vier	Monaten	befindet,
2. ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologi-

sches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne 
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder einen ähn-
lichen Dienst leistet oder

3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Im Fall einer körperlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderung wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe ei-
nes eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; so-
weit ein eigenes Einkommen der Waise das Zweifache 
des Mindestvollwaisengeldes (§ 21 Abs. 4 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 53 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte auf 
das Waisengeld zuzüglich des Familienzuschlags (§ 64 
Abs. 1) angerechnet.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 wird eine 
Waise, die
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst, freiwilligen Wehr-

dienst nach § 58b des Soldatengesetzes oder Zivil-
dienst geleistet hat oder

2. sich anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes frei-
willig für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum 
Wehrdienst	verpflichtet	hat	oder

3. eine vom gesetzlichen Wehrdienst oder Zivildienst 
befreiende Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes vom 
18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549) in der jeweils geltenden 
Fassung ausgeübt hat, 

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit ent-
sprechenden Zeitraum, höchstens für die Dauer des in-
ländischen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern für die Dauer des inländischen 
gesetzlichen Zivildienstes, über das 27. Lebensjahr hin-
aus berücksichtigt.

(4) Das Waisengeld nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird über 
das 27. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn
1. die Behinderung bei Vollendung des 27. Lebensjah-

res bestanden hat oder bis zu dem sich nach Absatz 3 
ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise 
sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung be-
funden hat, und

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte 
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Un-
terhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht un-
terhaltspflichtig	ist	und	sie	nicht	unterhält.

(5) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe 
aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Witwengeld wieder auf; 
ein	von	der	Witwe	infolge	Auflösung	der	Ehe	erworbener	
neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist 
auf das Witwengeld und den Familienzuschlag nach § 64 
Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leis-
tung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder wird 
an	 ihrer	Stelle	eine	Abfindung,	Kapitalleistung	oder	Bei-
tragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der 
ansonsten	zu	zahlen	wäre.	Der	Auflösung	der	Ehe	steht	
die Nichtigerklärung gleich.
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§ 62 
Entzug von Hinterbliebenenversorgung

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von Hin-
terbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge auf Zeit 
teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes betätigt haben; § 57 bleibt unberührt. Die 
diese Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in einem 
Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche 
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig 
und der Versorgungsberechtigte zu hören ist. 

(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.

Vierter Abschnitt 
Bezüge bei Verschollenheit

§ 63 
Zahlung der Bezüge

(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder 
sonstiger Versorgungsempfänger erhält die ihm zustehen-
den Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, 
dass sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.

(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 be-
zeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im 
Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder Waisen-
geld erhalten würden oder einen Unterhaltsbeitrag erhal-
ten könnten, diese Bezüge. Die §§ 46 und 47 gelten nicht.

(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein Anspruch 
auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe 
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längs-
tens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Ab-
satz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind 
anzurechnen.

(4) Ergibt sich, dass der Beamte unerlaubt dem Dienst 
ferngeblieben ist (§ 8 ThürBesG), so können die nach Ab-
satz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert werden.

(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit 
gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über den 
Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebe-
nenversorgung von dem ersten Tag des auf die Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung 
der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Berück-
sichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu fest-
zusetzen.

Fünfter Abschnitt 
Kinder- und pflegebezogene Leistungen

§ 64 
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag

(1) Der Familienzuschlag der Stufe 2 und der folgenden 
Stufen des Familienzuschlags wird in Anwendung der 
§§ 37 bis 39 ThürBesG neben dem Ruhegehalt gezahlt. 
Er wird unter Berücksichtigung der nach den Verhältnissen 

des Beamten oder Ruhestandsbeamten für die Stufen des 
Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben 
dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf 
Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne Berücksichti-
gung der §§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes (BKGG) haben würde; soweit hiernach ein Anspruch 
auf den Familienzuschlag nicht besteht, wird er neben 
dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen 
des Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder zu be-
rücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ruhestands-
beamte noch lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte 
vorhanden, erhalten sie die ihnen nach § 38 Abs. 2 und 4 
ThürBesG für die auf sie entfallenden Kinder zustehenden 
Beträge der Stufen des Familienzuschlags.

(2) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag ge-
zahlt, der dem Betrag für das erste Kind nach § 66 Abs. 1 
EStG entspricht, wenn in der Person der Waise die Vo-
raussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 EStG erfüllt sind, 
Ausschlussgründe nach § 65 EStG nicht vorliegen, kei-
ne Person vorhanden ist, die nach § 62 EStG oder nach 
§ 1 BKGG anspruchsberechtigt ist, und die Waise keinen 
Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 BKGG hat. Der 
Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung der §§ 70 und 71 
nicht als Versorgungsbezug. Im Fall des § 71 wird er nur 
zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt.

§ 65 
Kindererziehungszuschlag

(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 ge-
borenes Kind erzogen, erhöht sich sein Ruhegehalt für je-
den Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererziehungszeit 
um einen Kindererziehungszuschlag. Dies gilt nicht, wenn 
der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in der ge-
setzlichen	Rentenversicherung	versicherungspflichtig	(§	3	
Satz 1 Nr. 1 SGB VI) war und die allgemeine Wartezeit für 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Mo-
nats der Geburt und endet nach 36 Kalendermonaten, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Erziehung endet. Wird während dieses Zeitraums vom er-
ziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm 
eine Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kin-
dererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um 
die Anzahl der Kalendermonate der gleichzeitigen Erzie-
hung verlängert. 

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem 
Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 
SGB VI entsprechend.

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags ergibt sich 
aus der Anlage.

(5) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhe-
gehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich 
unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der
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 Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berech-
net, ergeben würde.

(6) Der Kindererziehungszuschlag erhöht das nach § 21 
Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und § 77 Abs. 2 berech-
nete Ruhegehalt. Für die Anwendung des § 21 Abs. 2 sowie 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt 
der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts.

(7) Hat ein Beamter ein vor dem 1. Januar 1992 gebore-
nes Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit dreißig 
Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt en-
det. Die §§ 249 und 249a SGB VI gelten entsprechend.

§ 66 
Kindererziehungsergänzungszuschlag

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag, wenn
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Er-

ziehung eines Kindes bis zur Vollendung des zehnten 
Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen 
Pflege	eines	pflegebedürftigen	Kindes	 (§	3	SGB	VI)	
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zu-

sammentreffen	oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhege-

haltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten nach 
§	68	Abs.	1	Satz	1	zusammentreffen,

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 
SGB VI besteht und

3. dem Beamten die Zeiten nach § 65 Abs. 3 zuzuordnen 
sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für 
Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszuschlag zu-
steht.

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags 
ergibt sich aus der Anlage.

(3) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 67 
Kinderzuschlag zum Witwengeld

(1) Das Witwengeld nach § 49 Abs. 1 erhöht sich für jeden 
Monat einer nach § 65 Abs. 3 zuzuordnenden Kinderer-
ziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinderzu-
schlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 
gilt nicht bei Bezügen nach § 49 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 21 Abs. 4 Satz 2. 

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbenen zugeord-
net, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag an-
teilig mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, 
fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes, sind 
der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate 
zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Ta

gen nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind später gebo-
ren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 65 Abs. 2 
Satz 1 genannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das Kind 
vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kin-
derzuschlag anteilig zu gewähren.

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags zum Witwengeld ergibt 
sich aus der Anlage.

(4) § 65 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 68 
Pflege-	und	Kinderpflegeergänzungszuschlag

(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI ver-
sicherungspflichtig,	weil	er	einen	Pflegebedürftigen	nicht	
erwerbsmäßig	gepflegt	hat,	erhält	er	für	die	Zeit	der	Pfle-
ge	einen	Pflegezuschlag	zum	Ruhegehalt.	Dies	gilt	nicht,	
wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt ist. 

(2)	Die	Höhe	des	Pflegezuschlags	ergibt	sich	aus	der	An-
lage.

(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 65 Abs. 3 zuzuordnen-
des	pflegebedürftiges	Kind	nicht	erwerbsmäßig	gepflegt	
(§	3	SGB	VI),	erhält	er	neben	dem	Pflegezuschlag	einen	
Kinderpflegeergänzungszuschlag.	Dieser	wird	 längstens	
für die Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 
pflegebedürftigen	Kindes	und	nicht	neben	einem	Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag oder einer Leistung nach 
§ 70 Abs. 3a SGB VI gewährt.

(4)	Die	Höhe	des	Kinderpflegeergänzungszuschlags	er-
gibt sich aus der Anlage.

(5) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 69 
Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

(1) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 
235 SGB VI) in den Ruhestand treten, erhalten vorüberge-
hend Leistungen entsprechend den §§ 65, 66 und 68, wenn
1. die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzli-

chen Rentenversicherung erfüllt ist,
2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Be-

amtStG in Verbindung mit § 31 ThürBG in den Ru-
hestand versetzt worden sind oder

b) sie wegen Erreichens einer besonderen Alters-
grenze (§ 25 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 106 
Abs. 1 bis 4, § 107 Abs. 2 oder § 108 ThürBG) in 
den Ruhestand getreten sind oder

c) sie vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze  im 
Sinne des Buchstaben b auf Antrag in den Ruhe-
stand getreten sind, ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze 
in den Ruhestand getreten wären,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch 
vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze 
noch nicht gewährt werden,
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4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert 
noch nicht erreicht haben,

5. keine Einkünfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezogen wer-
den; die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie 
im Monat 525 Euro nicht überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht über-
schritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhege-
halts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert 
ergibt. Die Leistungen nach Satz 1 werden nicht gewährt, 
soweit	die	ihnen	zugrunde	liegenden	Pflichtbeitragszeiten	
nach § 22 berücksichtigt werden oder nach dem Eintritt in 
den Ruhestand entstanden sind. 

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, 
in dem der Versorgungsempfänger die Regelaltersgren-
ze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35, 235 
SGB VI) erreicht hat. Sie endet vorher, wenn der Versor-
gungsempfänger
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenver-

sicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Be-
ginn der Rente, oder

2. ein Erwerbseinkommen von mehr als 525 Euro im Mo-
nat bezieht, mit Ablauf des Tages vor Beginn der Er-
werbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die in-
nerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den 
Ruhestand oder dem nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c 
maßgeblichen Zeitpunkt gestellt werden, gelten als zum 
Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag 
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung 
vom Beginn des Antragsmonats an gewährt.

Sechster Abschnitt 
Ruhens- und Kürzungsbestimmungen

§ 70 
Zusammentreffen	von	Versorgungsbezügen	 
mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen (Absatz 5), erhält er daneben sei-
ne Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Ab-
satz 2 bezeichneten Höchstgrenze. Satz 1 ist nicht auf 
Empfänger von Waisengeld anzuwenden.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähi-

gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, min-
destens ein Betrag in Höhe von 136,40 vom Hundert 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 6, zuzüglich des je-
weils zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1,

2. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhe-
stand getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Regelaltersgrenze nach § 25 Abs. 2 oder 3 ThürBG 
erreicht wird, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, min-
destens ein Betrag in Höhe von 71,75 vom Hundert 
des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Familienzu-
schlags nach § 64 Abs. 1 sowie 525 Euro.

(3) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Be-
trag in Höhe von 20 vom Hundert seines jeweiligen Ver-
sorgungsbezugs (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim 
Bezug von Verwendungseinkommen, das mindestens aus 
derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren 
Entgeltgruppe berechnet wird, aus der sich auch die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges 
in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gel-
ten Satz 2 und Absatz 5 Satz 5 entsprechend.

(4) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beam-
ten oder früheren Ruhestandsbeamten, der Anspruch auf 
Versorgung nach § 34 hat, ist mindestens ein Betrag als 
Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung sei-
ner Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstun-
falls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn 
wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zusteht.*

(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbstän-
diger	Arbeit	 einschließlich	Abfindungen,	 aus	 selbständi-
ger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft abzüglich anerkannter Betriebsausgaben 
und Werbungskosten nach dem Einkommensteuergesetz. 
Nicht als Erwerbseinkommen gelten
1. steuerfreie Aufwandsentschädigungen,
2. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätig-

keiten bei Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, 
Landkreisen oder Zweckverbänden,

3. Jubiläumszuwendungen,
4. ein Unfallausgleich (§ 31),
5. steuerfreie	Einnahmen	für	Leistungen	zur	Grundpfle-

ge oder hauswirtschaftlichen Versorgung,
6. die nach § 3 Nr. 11a EStG aufgrund der Corona-Kri-

se steuerfrei gewährten Beihilfen und Unterstützun-
gen sowie

7. Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang 
Nebentätigkeiten im Sinne des § 52 Nr. 3 ThürBG ent-
sprechen. 

Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund 
oder	in	entsprechender	Anwendung	öffentlich-rechtlicher	
Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbsein-
kommen zu ersetzen (§ 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch -SGB IV-). Die Berücksich-
tigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzeinkommens 
erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monats-
beträgen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, 
geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. Einma-
lige Zahlungen sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu 
berücksichtigen.

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsbe-
rechtigte die Regelaltersgrenze nach § 25 Abs. 2 oder 3 
ThürBG erreicht, gelten die Absätze 1 bis 5 nur für Erwerbs-
einkommen	aus	einer	Verwendung	im	öffentlichen	Dienst	
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung 
im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des	deutschen	öffentlichen	Rechts	oder	ihrer	Verbände; 

* Inkrafttreten der Aufhebung des Satzes 2 am 1. Januar 2024
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ausgenommen	ist	die	Beschäftigung	bei	öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung	 im	öffentlichen	Dienst	steht	gleich	die	Ver-
wendung	im	öffentlichen	Dienst	einer	zwischenstaatlichen	
oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft 
oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise be-
teiligt	ist.	Ob	die	Voraussetzungen	zutreffen,	entscheidet	
auf Antrag der zuständigen Stelle oder des Versorgungs-
berechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige Mi-
nisterium oder die von ihm bestimmte Stelle.

(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 5, das 
nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6 ist, ruhen die 
Versorgungsbezüge um 50 vom Hundert des Betrags, um 
den sie und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

(8)	Die	Absätze	3	und	7	finden	auf	Beamte	im	einstweiligen	
Ruhestand, die aufgrund der §§ 27 und 98 Abs. 2 ThürBG 
in den Ruhestand versetzt wurden, keine Anwendung.

§ 71 
Zusammentreffen	mehrerer	Versorgungsbezüge

(1)	Erhalten	aus	einer	Verwendung	im	öffentlichen	Dienst	
(§ 70 Abs. 6) an neuen Versorgungsbezügen
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ähnli-

che Versorgung,
2. eine Witwe, Waise oder aus der Verwendung des ver-

storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Wit-
wengeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,

3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung,
so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die frühe-
ren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Ab-
satz 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf 
die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren Versor-
gung zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) das 

Ruhegehalt, das sich unter Zugrundelegung der ge-
samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das frühere Ruhegehalt 
berechnet, ergibt, zuzüglich des Familienzuschlags 
nach § 64 Abs. 1,

2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) das 
Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhege-
halt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Familienzu-
schlags nach § 64 Abs. 1,

3. für Witwen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, 
in den Fällen des § 33 80 vom Hundert, der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das dem Witwengeld zu-
grunde liegende Ruhegehalt bemisst, zuzüglich des 
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1.

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 
oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt um 
einen Versorgungsabschlag gemindert, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer 
Anwendung dieser Bestimmung festzusetzen. Ist bei der 
Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwengeld 

zugrunde liegende Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend die-
ser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden 
Ruhegehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 
vom Hundert zugrunde zu legen ist. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist neben dem neu-
en Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von 
20 vom Hundert des früheren Versorgungsbezugs zu be-
lassen.

(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Wit-
wengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhält er da-
neben sein Ruhegehalt zuzüglich des Familienzuschlags 
nach § 64 Abs. 1 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 3 bezeichneten Höchstgrenze. Die 
Gesamtbezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zu-
züglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 sowie ei-
nes Betrages in Höhe von 20 vom Hundert des neuen Ver-
sorgungsbezugs zurückbleiben.

(5) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 72 
Zusammentreffen	von	Versorgungsbezügen	mit	Renten

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum 
Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze ge-
zahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinter-

bliebenenversorgung	für	Angehörige	des	öffentlichen	
Dienstes,

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo-
bei für den Ruhegehaltempfänger ein dem Unfallaus-
gleich (§ 31) entsprechender Betrag unberücksichtigt 
bleibt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
10 vom Hundert bleibt die Hälfte des Unfallausgleichs, 
der nach § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert gewährt wird, 
unberücksichtigt,

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver-
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses	 im	 öffentlichen	Dienst	
mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in 
dieser Höhe geleistet hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt 
oder auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle ein Kapi-
talbetrag gezahlt, so tritt an die Stelle der Rente der Betrag, 
der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Er-
folgt die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil kein Anspruch 
auf eine laufende Rente besteht, ist der Betrag zugrunde 
zu legen, der sich bei einer Verrentung dieser einmaligen 
Zahlung ergibt. Dies gilt nicht, wenn der Kapitalbetrag zu-
züglich der hierauf gewährten Zinsen innerhalb von drei 
Monaten	nach	Zufluss	an	den	Dienstherrn	abgeführt	wird.	
Zu den Renten und den Leistungen nach Satz 2 Nr. 4 rech-
net nicht der Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhöhun-
gen und Rentenminderungen, die auf § 1587b BGB, § 1 
des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs-
ausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), jeweils 
in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung, oder
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 dem Versorgungsausgleichsgesetz beruhen, sowie Zu-
schläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehe-
gatten nach § 76c SGB VI bleiben unberücksichtigt. Der 
Betrag, der bei einer Verrentung der einmaligen Zahlung 
nach Satz 4 zugrunde zu legen ist, berechnet sich nach 
folgender Formel:

EP x aRW = VrB.

In dieser Formel bedeuten:
1. EP: Entgeltpunkte, die sich durch Multiplikation des Ka-

pitalbetrages in Euro mit dem für dessen Auszah-
lungsjahr maßgeblichen Faktor zur Umrechnung 
von Kapitalwerten in Entgeltpunkte nach § 187 
Abs. 3 SGB VI und anschließende Division durch 
Euro ergeben; die Entgeltpunkte werden kaufmän-
nisch auf vier Dezimalstellen gerundet,

2. aRW: aktueller Rentenwert in Euro,
3. VrB: Verrentungsbetrag in Euro.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ru-

hegehalt zuzüglich des Familienzuschlags nach § 64 
Abs. 1 ergeben würde, wenn der Berechnung zugrunde 
gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-

stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ru-
hegehalt berechnet,

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollen-
deten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalls abzüglich nicht ruhegehaltfähiger Zeiten 
im Sinne des § 13 a, zuzüglich ruhegehaltfähiger 
Dienstzeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres 
sowie der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berück-
sichtigten	Zeiten	einer	rentenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des 
Versorgungsfalls,

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zu-
züglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, für 
Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich 
des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, wenn dieser 
neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhe-
gehalt nach Nummer 1 ergeben würde.

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser 
Bestimmung festzusetzen. 

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hin-

terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder Tä-
tigkeit des Ehegatten,

2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Renten 
aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätigkeit.

(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt der Teil der 
Rente (Absatz 1) außer Ansatz, der auf freiwilliger Weiter-
versicherung oder Selbstversicherung oder auf einer Hö-
herversicherung beruht. Dies gilt nicht, soweit der Arbeit-
geber mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse 
in dieser Höhe geleistet hat.

(5) Bei Anwendung des § 70 ist von der nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversor-
gung auszugehen.

(6)	Beim	Zusammentreffen	von	zwei	Versorgungsbezügen	
mit einer Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug 
nach den Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versor-
gungsbezug unter Berücksichtigung des gekürzten neue-
ren Versorgungsbezuges nach § 71 zu regeln. Der hiernach 
gekürzte frühere Versorgungsbezug ist unter Berücksich-
tigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach 
den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum 
Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu berücksichtigen.

(7) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entspre-
chende wiederkehrende Geldleistungen gleich, die aufgrund 
der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssyste-
men der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
geleistet werden oder die von einem ausländischen Versi-
cherungsträger außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums oder der Schweiz nach einem für die Bundesrepub-
lik Deutschland wirksamen zwischen- oder überstaatlichen 
Abkommen gewährt werden. Für die Umrechnung von 
Renten ausländischer Versorgungsträger gilt § 17a Abs. 1 
SGB IV entsprechend.

§ 73 
Zusammentreffen	von	Versorgungsbezügen	mit 
 einer laufenden Alterssicherungsleistung aus  

zwischenstaatlicher oder überstaatlicher Verwendung

(1) Steht einem Ruhestandsbeamten aufgrund einer Ver-
wendung	im	öffentlichen	Dienst	einer	zwischenstaatlichen	
oder überstaatlichen Einrichtung von dieser Einrichtung 
eine laufende Alterssicherungsleistung zu und ist die Zeit 
dieser Verwendung nach § 13 a Abs. 1 ruhegehaltfähig, 
ruht sein Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe des in 
Absatz 2 bezeichneten Betrages.

(2) Das Ruhegehalt ruht nach Anwendung des § 21 Abs. 2 
und	3	in	Höhe	der	aus	einer	Verwendung	im	öffentlichen	
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung zustehenden laufenden Alterssicherungsleistung. 
Beruht diese Leistung auch auf Zeiten nach Beginn des 
Ruhestandes, bleibt die laufende Alterssicherungsleistung 
in Höhe des auf die Dauer der Verwendung nach Beginn 
des Ruhestandes entfallenden Anteils unberücksichtigt. Bei 
der Anwendung des Satzes 1 werden auch Ansprüche auf 
Alterssicherungsleistungen berücksichtigt, die der Beamte 
während der Zeit erworben hat, in der er, ohne ein Amt bei 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder sons-
tige Entschädigung hat. Satz 3 gilt entsprechend für nach 
dem	Ausscheiden	aus	dem	öffentlichen	Dienst	einer	zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung erwor-
bene und bei der Berechnung der Alterssicherungsleistung 
berücksichtigte Ansprüche. Ist die Alterssicherungsleis-
tung durch Teilkapitalisierung, Aufrechnung oder in ande-
rer Form verringert worden, ist bei der Anwendung der Sät-
ze 1 und 2 der ungekürzt zustehende Betrag zugrunde zu 
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legen. Satz 5 gilt entsprechend, sofern der Beamte oder 
Ruhestandsbeamte auf die laufende Alterssicherungsleis-
tung verzichtet oder diese nicht beantragt. Auf freiwilligen 
Beiträgen beruhende Anteile, einschließlich darauf entfal-
lende Erträge, bleiben außer Betracht.

(3) Absatz 2 gilt ungeachtet der Ruhegehaltfähigkeit einer 
Verwendungszeit nach § 13 a entsprechend, wenn der 
Ruhestandsbeamte Anspruch auf Invaliditätspension aus 
seinem Amt bei der zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung hat.

(4) Steht der Witwe oder den Waisen eines Beamten oder 
Ruhestandsbeamten eine laufende Alterssicherungsleis-
tung der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung für Hinterbliebene zu und ist die Zeit der Verwen-
dung des Beamten nach § 13 a Abs. 1 ruhegehaltfähig, 
ruhen das nach diesem Gesetz zu gewährende Witwen-
geld und Waisengeld in Höhe der Alterssicherungsleistung 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung. 
Absatz 2 Satz 2 bis 7 und Absatz 3 gelten entsprechend.

(5) Der sich nach den Absätzen 1 bis 4 ergebende Ruhens-
betrag ist von den nach Anwendung der §§ 70 bis 72 ver-
bleibenden Versorgungsbezügen abzuziehen.

§ 74 
Zusammentreffen	von	Versorgungsbezügen	mit	 

einer Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach  
dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments

(1) Bezieht ein Versorgungsempfänger als Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments eine Entschädigung nach 
Artikel 10 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Par-
laments (Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetensta-
tuts des Europäischen Parlaments - 2005/684/EG, Eura-
tom -), so ruht die  Versorgung nach diesem Gesetz, soweit 
sie und die Entschädigung die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet, zuzüglich des jeweils zu-
stehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, übersteigt.

(2) Bezieht ein Versorgungsempfänger als früherer Abge-
ordneter des Europäischen Parlaments oder Hinterbliebe-
ner Versorgungsbezüge nach den Artikeln 13 bis 17 des 
Abgeordnetenstatuts, so ruht die Versorgung nach diesem 
Gesetz um 50 vom Hundert des Betrags, um den sie und 
die Versorgungsbezüge nach dem Abgeordnetenstatut die 
Höchstgrenze übersteigen. Höchstgrenze für Ruhestands-
beamte sind 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zuzüglich des je-
weils zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1. 
Höchstgrenze für Witwen und Waisen ist das Witwen- und 
Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach Satz 2 er-
gibt, zuzüglich des jeweils zustehenden Familienzuschlags 
nach § 64 Abs. 1.

§ 75 
Kürzung der Versorgungsbezüge

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts Anwart-
schaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung nach 
§ 1587b Abs. 2 BGB in der bis zum 31. August 2009 gel-
tenden Fassung oder nach § 16 Abs. 1 des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes oder Anrechte aus einem Gesetz zur 
internen Teilung von Anrechten aus der Beamtenversor-
gung begründet worden, werden nach Wirksamkeit die-
ser Entscheidung die Versorgungsbezüge des ausgleichs-
pflichtigen	Ehegatten	 und	 seiner	Hinterbliebenen	nach	
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften um den nach den Absätzen 2 oder 3 berech-
neten Betrag gekürzt. Das einer Vollwaise zu gewährende 
Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der 
gesetzlichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung 
des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind.

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich 
aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung des 
Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder über-
tragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder ver-
mindert sich um die Vomhundertsätze der allgemeinen An-
passungen der Versorgungsbezüge nach § 4 Abs. 1. Vom 
Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand werden die Vomhundertsätze nach Satz 2 je-
weils um 0,1 vermindert. 

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld 
berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für 
das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand 
getreten wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder 
Waisengeldes.

(4) In den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung und der §§ 33 und 34 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes steht die Zahlung des 
Ruhegehalts	 des	 verpflichteten	Ehegatten	 für	 den	Fall	
rückwirkender oder erst nachträglich bekannt werdender 
Rentengewährung an den berechtigten Ehegatten unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung.

§ 76 
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 75 kann 
von dem Beamten oder Ruhestandsbeamten ganz oder 
teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an den 
Dienstherrn abgewendet werden.

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der 
aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zur Be-
gründung der Anwartschaft oder des Anrechts zu leisten 
gewesen wäre. Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich 
bei späterer Zahlung um die Vomhundertsätze der allge-
meinen Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 4 
Abs. 1. Vom Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Ein-
tritts in den Ruhestand werden die Vomhundertsätze nach 
Satz 2 jeweils um 0,1 vermindert. 
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(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der 
Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhältnis; 
der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag 
der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhegehalts des 
Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.

Siebter Abschnitt 
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§ 77 
Beamte auf Zeit

(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer 
Hinterbliebenen gelten die Bestimmungen für die Versor-
gung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist.

(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienst-
zeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt der Ru-
hegehaltssatz, wenn es für sie günstiger ist, nach einer 
Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit 33,48345 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und 
steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter 
auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 
71,75 vom Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei auch die 
Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die ein Beamter auf Zeit 
im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat. § 21 Abs. 2 
und	3	findet	Anwendung.	

(3) Ein Übergangsgeld nach § 41 wird nicht gewährt, wenn 
der	Beamte	auf	Zeit	einer	gesetzlichen	Verpflichtung,	sein	
Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in 
das Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht nachkommt.

(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit 
sein bisheriges Amt unter erneuter Berufung als Beamter 
auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende Amtszeit 
weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes das Beam-
tenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt 
ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwer-
tigeres Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit 
gewählt werden.

(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit ent-
lassen, gelten die §§ 24 und 54 entsprechend.

(6) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 21 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf seiner Amts-
zeit sein Amt weitergeführt hat, obwohl er gesetzlich nicht 
dazu	verpflichtet	war	und	mit	Ablauf	seiner	Amtszeit	bereits	
eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. Die Zu-
rechnungszeit beträgt abweichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 
ein Drittel der Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 62. Lebensjahres.

(7) § 70 Abs. 7 gilt entsprechend für Wahlbeamte auf Zeit 
im Ruhestand.

(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, erhält er bis 
zum Ablauf seiner Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt 
in den Ruhestand oder der Entlassung längstens bis zu 
diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der Maßgabe, dass das 
Ruhegehalt während der ersten fünf Jahre 71,75 vom Hun-
dert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur Zeit 
seiner Abwahl befunden hat, beträgt. 

(9) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit durch 
eine	hauptberufliche	Tätigkeit	 oder	eine	Ausbildung	au-
ßerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse er-
worben hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förder-
lich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die Zeit einer 
Fachschul- oder Hochschulausbildung einschließlich der 
Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 5 Abs. 2 Satz 6, § 16 
Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

(10) Als Amtszeit im Beamtenverhältnis auf Zeit gilt auch 
die Zeit, in der ein Wahlamt seit dem 3. Oktober 1990 nicht 
im Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen wurde, so-
weit dies zum Erreichen einer Amtszeit von acht Jahren 
erforderlich ist.

§ 78 
Personal an Hochschulen

(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Pro-
fessoren, Juniorprofessoren und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen und ihrer Hinterbliebenen gelten 
die Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professo-
ren nach der Habilitation, der Erbringung sonstiger gleich-
wertiger wissenschaftlicher Leistungen oder der Juniorpro-
fessur dem Lehrkörper einer Hochschule angehört haben 
oder ihnen die Wahrnehmung der Aufgaben einer Pro-
fessur übergangsweise übertragen war. Als ruhegehalt-
fähig gilt auch die zur Vorbereitung für die Promotion be-
nötigte Zeit bis zu zwei Jahren. Die Zeit einer in einem 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis verbrachten 
Juniorprofessur kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt werden; von der Zeit für die Erbringung der 
Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wis-
senschaftlicher Leistungen können bis zu drei Jahre als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. Die nach 
erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der 
Ernennung zum Professor oder Juniorprofessor liegende 
Zeit	einer	hauptberuflichen	Tätigkeit	(§	16	Abs.	2),	in	der	
besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die für die 
Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, soll im Fall des 
§ 44 Nr. 4 Buchst. c des Hochschulrahmengesetzes als ru-
hegehaltfähig berücksichtigt werden; im Übrigen kann sie 
bis zu fünf Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus bis 
zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zei-
ten nach Satz 4 können in der Regel insgesamt nicht über 
zehn Jahre hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den. Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Ar-
beitszeit dürfen nur bis zu dem Teil als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Die Sätze 1 bis 6 
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finden	bei	der	Ermittlung	der	ruhegehaltfähigen	Dienstzeit	
für den Ruhegehaltsanspruch aus einer hauptamtlichen 
Funktion in der Hochschulleitung nur dann Anwendung, 
wenn zu einem früheren Zeitpunkt ein Amt als Professor 
ausgeübt wurde und die Zeiten für dieses Professorenamt 
als ruhegehaltfähig anerkannt werden.

(3) § 5 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

(4) Funktions-Leistungsbezüge nach § 30 Abs. 1 Satz 1 
ThürBesG sind ruhegehaltfähig, soweit sie mindestens 
zwei Jahre bezogen worden sind. Funktions-Leistungs-
bezüge nach § 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 ThürBesG sind ru-
hegehaltfähig, soweit sie für ruhegehaltfähig erklärt wur-
den und mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. 
§ 12 Abs. 5 gilt entsprechend. Funktions-Leistungsbezü-
ge nach den Sätzen 1 und 2 sind zusammen bis zu einer 
Höhe von 60 vom Hundert des Grundgehalts in der Besol-
dungsgruppe W 2 und bis zu einer Höhe von 80 vom Hun-
dert des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 3 ru-
hegehaltfähig. Die Vomhundertsätze nach Satz 4 können 
in besonders gelagerten Einzelfällen mit Zustimmung des 
für das Versorgungsrecht zuständigen Ministeriums über-
schritten werden.

(5) Funktions-Leistungsbezüge nach § 30 Abs. 2 sowie un-
befristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach 
§ 27 Nr. 1 ThürBesG sind ruhegehaltfähig, soweit sie für 
ruhegehaltfähig erklärt wurden und mindestens zwei Jah-
re bezogen worden sind; § 12 Abs. 5 gilt entsprechend. 
Befristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach 
§ 27 Nr. 1 ThürBesG oder besondere Leistungsbezüge 
nach § 27 Nr. 2 ThürBesG sind ruhegehaltfähig, soweit sie 
für ruhegehaltfähig erklärt wurden und mindestens zehn 
Jahre bezogen worden sind; die allgemeinen Anpassun-
gen nach § 14 ThürBesG zwischen dem Wegfall des Leis-
tungsbezugs und dem Eintritt in den Ruhestand bleiben un-
berücksichtigt, soweit die Leistungsbezüge auch während 
des Bezugszeitraums nicht an den allgemeinen Anpassun-
gen nach § 14 ThürBesG teilgenommen haben. Zur Erfül-
lung der Fristen nach Satz 2 werden Zeiten nacheinander 
bezogener und für ruhegehaltfähig erklärter Leistungsbe-
züge addiert. Wurden mehrere befristete Leistungsbezüge 
nebeneinander oder nacheinander bezogen, so wird der 
höchste Betrag dieser Leistungsbezüge, der mindestens 
zwei Jahre bezogen wurde, als ruhegehaltfähiger Dienst-
bezug berücksichtigt. Die Ruhegehaltfähigkeit der Leis-
tungsbezüge nach den Sätzen 1 und 2 ist insgesamt be-
grenzt auf bis zu 24 vom Hundert des Grundgehalts in der 
Besoldungsgruppe W 2 und bis zu 40 vom Hundert des 
Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 3. Sie können 
über die Vomhundertsätze des Satzes 5 hinaus zusam-
men höchstens für
1. drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-

dungsgruppe W 2 bis zu insgesamt 33 vom Hundert 
des Grundgehalts,

2. drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 3 bis zu insgesamt 50 vom Hundert 
des Grundgehalts,

3. drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 2 bis zu insgesamt 42 vom Hundert 
des Grundgehalts,

4. drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 3 bis zu insgesamt 60 vom Hundert 
des Grundgehalts,

5. zwei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 2 bis zu insgesamt  60 vom Hundert 
des Grundgehalts,

6. zwei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besol-
dungsgruppe W 3 bis zu insgesamt  80 vom Hundert 
des Grundgehalts

für ruhegehaltfähig erklärt werden. Die Vomhundertsätze 
nach Satz 6 können in besonders gelagerten Einzelfällen 
mit Zustimmung des für das Versorgungsrecht zuständi-
gen Ministeriums überschritten werden.

(6) Zeiten des Bezugs von § 27 ThürBesG entsprechen-
den Leistungsbezügen bei anderen Dienstherrn können 
zur Erfüllung der Fristen nach den Absätzen 4 und 5 ganz 
oder teilweise berücksichtigt werden. Ruhegehaltfähige 
oder für ruhegehaltfähig erklärte befristete und unbefris-
tete Leistungsbezüge nach § 27 ThürBesG sind bei der 
Berechnung des Versorgungszuschlags (§ 13 Abs. 4) von 
Anfang an zu berücksichtigen.

(7) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht 
zuständigen Ministerium und im Benehmen mit dem für das 
Hochschulwesen zuständigen Fachausschuss des Land-
tags durch Rechtsverordnung die Grundsätze, das Verfah-
ren und die Zuständigkeit sowie die Voraussetzungen und 
die Kriterien für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-
zügen nach § 27 ThürBesG.

(8) Für Juniorprofessoren und wissenschaftliche Mitarbei-
ter im Beamtenverhältnis auf Zeit an Hochschulen beträgt 
das Übergangsgeld abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 
für ein Jahr Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens 
das Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
ThürBesG) des letzten Monats.

§ 79 
Gerichtsvollzieher

(1) Die Vollstreckungsvergütung der Gerichtsvollzieher ge-
hört in Höhe von 10 vom Hundert des Endgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe, das der Bemessung der Versorgungs-
bezüge zugrunde liegt, zu den ruhegehaltfähigen Dienst-
bezügen, wenn der Beamte mindestens zehn Jahre aus-
schließlich im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen 
ist und beim Eintritt des Versorgungsfalles Vollstreckungs-
vergütung bezieht oder ohne Berücksichtigung einer vor-
angegangenen Dienstunfähigkeit bezogen hätte. Die Frist 
gilt bei einem Beamten, dessen Beamtenverhältnis durch 
Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder 
durch Tod geendet hat, als erfüllt, wenn er bis zum Ein-
tritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 
zehn Jahre ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst 
hätte tätig sein können.

(2) Die Vergütung gehört in dem in Absatz 1 Satz 1 be-
stimmten Umfang auch dann zu den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen, wenn der Beamte mindestens zehn Jah-
re im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen ist und vor 
Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit für den



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 25. Februar 2022     67

 Vollstreckungsaußendienst in eine andere Verwendung 
übernommen worden ist. Die Frist gilt als erfüllt, wenn die 
andere Verwendung infolge einer Dienstbeschädigung not-
wendig wird und die Frist ohne die Dienstbeschädigung 
hätte erfüllt werden können. In den Fällen der Sätze 1 
und 2 ist bei der Bemessung des ruhegehaltfähigen Teils 
der Vollstreckungsvergütung höchstens das Endgrundge-
halt des Spitzenamts des Gerichtsvollzieherdienstes zu-
grunde zu legen.

(3) In den Fällen einer Altersteilzeit im Blockmodell gilt Ab-
satz 1 Satz 1 entsprechend, wenn der Beamte unmittel-
bar vor Beginn der Freistellungsphase mindestens zehn 
Jahre ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst tätig 
gewesen ist.

§ 80 
Beamte	als	fliegendes	Personal

Die	Stellenzulage	 für	 Beamte	 als	 fliegendes	Personal	
nach Abschnitt II Nr. 1 der Vorbemerkungen zu den Thü-
ringer Besoldungsordnungen A und B ist für Luftfahrzeug-
führer mit der Erlaubnis zum Führen von Hubschraubern 
in Höhe von 184,07 Euro, für sonstige ständige Luftfahr-
zeugbesatzungsangehörige in Höhe von 147,25 Euro ru-
hegehaltfähig, wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen 
worden ist oder das Dienstverhältnis durch Tod oder Dienst-
unfähigkeit infolge eines durch die Verwendung erlittenen 
Dienstunfalls oder einer durch die Besonderheiten dieser 
Verwendung bedingten gesundheitlichen Schädigung be-
endet worden ist.

§ 81 
Ehrenbeamte

Der Ehrenbeamte hat bei einem Dienstunfall (§ 26) An-
spruch auf ein Heilverfahren (§ 29). Außerdem kann Ersatz 
von Sachschäden (§ 28) und von der obersten Dienstbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle im Einvernehmen 
mit dem für das Versorgungsrecht zuständigen Ministeri-
um ein nach billigem Ermessen festzusetzender Unter-
haltsbeitrag bewilligt werden. Das Gleiche gilt für Hinter-
bliebene von Ehrenbeamten.

Achter Abschnitt 
Versorgungsbeteiligung beim Dienstherrenwechsel

§ 82 
Anwendung des  

Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags

Für Dienstherrnwechsel, an denen ein Dienstherr beteiligt 
ist,	für	den	dieses	Gesetz	nicht	gilt,	findet	der	Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag vom 16. Dezember 2009 und 
26. Januar 2010 (GVBl. S. 285 - 286 -) Anwendung. Glei-
ches gilt für entsprechende Dienstherrnwechsel nach § 107b 
des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Für die Mitglie-
der des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen tritt 
der Versorgungsverband bei Anwendung des Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrags an die Stelle des aufnehmen-
den oder des abgebenden Dienstherrn.

§ 83 
Verteilung der Versorgungskosten

(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Dienst eines an-
deren Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
übernommen und stimmen beide Dienstherren der Über-
nahme vorher zu, so tragen der aufnehmende Dienstherr 
und der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versor-
gungsfalls die Versorgungsbezüge anteilig nach Maßga-
be der Absätze 2 bis 4 und 8. Die Zustimmung gilt als er-
teilt, wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung 
des Beamtenverhältnisses ist. Satz 1 gilt nicht für Beamte 
auf Widerruf. Zwischen den Mitgliedern des Kommunalen 
Versorgungsverbands	Thüringen	 findet	 keine	Verteilung	
der Versorgungskosten statt.

(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind alle 
regelmäßig wiederkehrenden Leistungen aus dem Beam-
ten- oder Richterverhältnis, die mit oder nach Eintritt des 
Versorgungsfalls fällig werden. Ist dem Beamten oder Rich-
ter aus Anlass oder nach der Übernahme vom aufnehmen-
den Dienstherrn ein höherwertiges Amt verliehen worden, 
so bemisst sich der Anteil des abgebenden Dienstherrn so, 
als wenn der Beamte oder Richter in dem beim abgeben-
den Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt verblieben wäre. 

(3) Wird der übernommene Beamte oder Richter vom 
aufnehmenden Dienstherrn in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt, beginnt die Beteiligung des abgebenden 
Dienstherrn erst mit der Antragsaltersgrenze (§ 26 und 
§ 106 Abs. 5 ThürBG) des Beamten oder Richters. Wird 
ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt oder in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt, beginnt die Beteiligung des 
abgebenden Dienstherrn mit Ablauf seiner Amtszeit. Die 
Beteiligung beginnt spätestens mit Einsetzen der Hinter-
bliebenenversorgung.

(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem Verhältnis der 
beim abgebenden Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfä-
higen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn 
abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt, 
dabei bleiben Ausbildungszeiten (Studium, Vorbereitungs-
dienst) unberücksichtigt. Zeiten einer Beurlaubung, für die 
der beurlaubende Dienstherr die Ruhegehaltfähigkeit aner-
kannt oder zugesichert hat, stehen den bei ihm abgeleiste-
ten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten gleich. Zeiten, für die 
der Beamte oder Richter vor der Übernahme bereits zum 
aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war, gelten als 
beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten.

(5) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein Dienst-
herrnwechsel	 vorausgegangen,	 für	 den	 eine	Abfindung	
nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ge-
zahlt	wurde	oder	wird,	werden	Zeiten,	die	dieser		Abfindung	
zugrunde liegen, für die Anwendung des Absatzes 4 dem 
Dienstherrn	zugeordnet,	der	die	Abfindung	erhalten	hat.

(6) Folgt auf einen Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein 
Dienstherrnwechsel unter Geltung des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrags, so ist von dem oder den nach Ab-
satz 1 abgebenden an den nach dem Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag abgebenden Dienstherrn eine
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 Abfindung	zu	leisten.	Für	die	Abfindung	gelten	die	§§	3	
bis 8 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags ent-
sprechend. Sind mehrere Dienstherrn nach Satz 1 ver-
pflichtet,	werden	Zeiten,	die	bei	 einem	vorhergehenden	
Dienstherrn	bei	 der	Berechnung	der	Abfindung	berück-
sichtigt werden, bei dem nachfolgenden Dienstherrn nicht 
mehr berücksichtigt. 

(7) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 6 ein weite-
rer Dienstherrnwechsel nach § 107b BeamtVG in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung vorausgegan-
gen, gilt Absatz 6 mit der Maßgabe, dass für die Berech-
nung	der	Abfindung	die	 ruhegehaltfähigen	Dienstzeiten	
bei dem nach § 107b BeamtVG in der bis zum 31. August 
2006	geltenden	Fassung	verpflichteten	Dienstherrn	nicht	
zu berücksichtigen sind.

(8) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versor-
gungsbezüge auszuzahlen. Ihm steht gegen den abgeben-
den Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Absätzen 2 
und	4	genannten	Versorgungsanteile	oder	auf	die	Abfin-
dung nach Absatz 6 zu. Für die Mitglieder des Kommunalen 
Versorgungsverbands Thüringen tritt der Versorgungsver-
band bei Anwendung des Achten Abschnitts an die Stel-
le des aufnehmenden oder des abgebenden Dienstherrn.

§ 84 
Weitere Anwendung des § 107b BeamtVG

Für Dienstherrnwechsel zwischen Dienstherrn nach § 1 
Abs. 1 vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, die nach 
§ 107b BeamtVG in der bis 31. August 2006 geltenden 
Fassung	erfolgt	sind,	findet	diese	Bestimmung	weiter	An-
wendung.

Neunter Abschnitt 
Übergangsbestimmungen

§ 85 
Bestimmungen aus Anlass des  

Versorgungsänderungsgesetzes 2001

(1) Für Versorgungsfälle, die vor der ersten auf das Inkraft-
treten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach § 4 ein-
treten, gelten folgende Maßgaben:
1. bei der Anwendung des § 21 Abs. 1 und 6 sowie des 

§ 32 Abs. 3 tritt an die Stelle des jährlichen Steige-
rungssatzes von 1,79375 vom Hundert ein solcher von 
1,875 vom Hundert und an die Stelle des Höchstruhe-
gehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein solcher von 
75 vom Hundert,

2. bei der Anwendung des § 22 Abs. 1 Nr. 3 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 66,97 vom Hundert 
ein solcher von 70 vom Hundert; bei der Anwendung 
des § 22 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der Erhöhung 
des Ruhegehalts von 0,95667 vom Hundert eine sol-
che von 1 vom Hundert,

3. bei der Anwendung des § 42 Abs. 1 tritt an die Stelle 
des Vomhundertsatzes von 71,75 ein solcher von 75 
vom Hundert, 

4. bei der Anwendung des § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 tritt an 
die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 66,97 vom Hun-
dert ein solcher von 70 vom Hundert,

5. bei der Anwendung des § 70 Abs. 2 Nr. 2 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert 
ein solcher von 75 vom Hundert,

6. bei der Anwendung des § 71 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 tritt an 
die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hun-
dert ein solcher von 75 vom Hundert,

7. § 73 Abs. 1 und 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass anstelle der Zahl "1,79375" die Zahl "1,875" sowie 
anstelle der Zahl "2,39167" die Zahl "2,5" tritt, 

8. bei der Anwendung des § 77 Abs. 2 Satz 1 tritt an die 
Stelle des Ruhegehaltssatzes von 33,48345 vom Hun-
dert ein solcher von 35 vom Hundert, an die Stelle des 
jährlichen Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hun-
dert ein solcher von 2 vom Hundert und an die Stelle 
des Höchstruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert 
ein solcher von 75 vom Hundert,

9. bei der Anwendung des § 77 Abs. 8 tritt an die Stelle 
des  Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein 
solcher von 75 vom Hundert, 

10. bei der Anwendung des § 86 Abs. 8 tritt an die Stel-
le des Ruhegehaltssatzes von 40,18014 vom Hundert 
ein solcher von 42 vom Hundert und an die Stelle des 
jährlichen Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hun-
dert ein solcher von 2 vom Hundert.

(2) Absatz 1 ist mit dem Inkrafttreten der ersten auf das 
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach 
§ 4 nicht mehr anzuwenden.

(3) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Anpassung nach § 4 werden die der Berech-
nung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge durch den Anpassungsfaktor 
0,96208 vermindert. Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das 
durch Anwendung des § 21 Abs. 4 Satz 1 und 2, des § 33 
Abs. 1 und des § 89 ermittelt ist. Bei der Anwendung von 
Ruhensbestimmungen (§§ 70 bis 74) gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(4) aufgehoben

(5) In Versorgungsfällen, die vor der ersten auf das Inkraft-
treten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach § 4 ein-
getreten sind, wird der den Versorgungsbezügen zugrun-
de liegende Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten und 
vor dem Vollzug der  zweiten Anpassung nach § 4 mit dem 
Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist 
anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhegehalts-
satz gilt als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der ersten 
Anpassung nach § 4 der Berechnung der Versorgungsbe-
züge zugrunde zu legen. 

§ 86 
Bestimmungen für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens  

dieses Gesetzes vorhandene Beamte

(1) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 
16. November 1950 geboren und am 16. November 2000 
schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind so-
wie nach § 26 Abs. 1 ThürBG in den Ruhestand versetzt 
werden, ist § 21 Abs. 2 nicht anzuwenden.
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(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 75 ThürBG in der bis 
zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung des Thüringer 
Beamtengesetzes oder nach entsprechenden Bestimmun-
gen für Richter sind zu neun Zehnteln der Arbeitszeit ruhe-
gehaltfähig, die der Bemessung der ermäßigten Arbeits-
zeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. 

(3) Für Beamte, die nach § 25 Abs. 5 ThürBG in den Ru-
hestand	treten,	finden	die	§§	22	und	69	entsprechend	An-
wendung. Gleiches gilt ab Beginn des auf die Vollendung 
des 65. Lebensjahres folgenden Monats für Beamte, die 
nach § 26 Abs. 3 ThürBG in den Ruhestand treten. Satz 1 
gilt entsprechend für Richter, die nach § 8 Abs. 1 des Thü-
ringer Richtergesetzes (ThürRiG) in der am 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung oder nach § 101 Abs. 1 gegebe-
nenfalls in Verbindung mit Abs. 3 des Thüringer Richter- 
und Staatsanwältegesetzes (ThürRiStAG) mit Ablauf des 
Monats in den Ruhestand treten, in dem sie das 65. Le-
bensjahr vollenden. Satz 2 gilt entsprechend für Rich-
ter, die nach § 8 Abs. 3 ThürRiG in der am 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung oder nach § 101 Abs. 2 gegebe-
nenfalls in Verbindung mit Abs. 3 ThürRiStAG in den Ru-
hestand treten.

(4) Die Zeiten von Beurlaubungen ohne Dienstbezüge un-
ter Verzicht auf die Erhebung eines Versorgungszuschlags, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, 
können als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den, wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schrift-
lich	zugestanden	worden	ist,	dass	dieser	öffentlichen	Be-
langen oder dienstlichen Interessen dient.

(5) aufgehoben

(6) Für Dienstunfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorgefallen sind, beträgt abweichend von § 39 
Abs. 1 die Ausschlussfrist für die Meldung des Dienstun-
falls zwei Jahre. 

(7) Für Beamte, für die § 69c Abs. 3 BeamtVG in der bis 
zum	31.	August	2006	geltenden	Fassung	galt,	findet	die-
se Bestimmung weiter Anwendung.

(8) Für kommunale Wahlbeamte, die bis zum 31. Dezem-
ber 1991 in ihr Amt gewählt wurden und ihr Wahlamt über 
den 31. Dezember 1991 fortgeführt haben, ist § 66 Abs. 2 
BeamtVG in der im früheren Bundesgebiet bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung sowie § 85 Abs. 11 Be-
amtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung 
anzuwenden, wobei an die Stelle des Ruhegehaltssatzes 
von 42 vom Hundert ein solcher von 40,18014 vom Hun-
dert und an die Stelle des Steigerungssatzes von 2 vom 
Hundert ein solcher von 1,91333 vom Hundert tritt. 

(9) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingeni-
eure sowie wissenschaftliche und künstlerische Assisten-
ten an Hochschulen gilt § 78 entsprechend.

(10) Bei Beamten, die am 30. Juni 2008 Leistungsbezüge 
nach § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes erhal-
ten haben, sind diese bis zur Höhe von zusammen 24 vom 
Hundert des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 2 
und von 40 vom Hundert des Grundgehalts in der Besol

dungsgruppe W 3 ruhegehaltfähig, soweit sie unbefristet 
gewährt und jeweils mindestens zwei Jahre bezogen wor-
den sind. Als unbefristete Leistungsbezüge gelten auch 
Funktions-Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(11) aufgehoben

(12) Wurde vor dem 1. April 2009 ein Beamtenverhältnis 
nicht rechtswirksam begründet und wird nach Feststellung 
der Unwirksamkeit das Beamtenverhältnis für die Zukunft 
rechtswirksam begründet, gilt die Zeit zwischen der nicht 
rechtswirksamen und der rechtswirksamen Begründung 
des Beamtenverhältnisses als ruhegehaltfähige Dienstzeit.

(13) Bei der Anwendung des § 16 auf Zeiten in einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis als Dienstordnungsan-
gestellter im Sinne der §§ 349 bis 358 der Reichsversiche-
rungsordnung vom 19. Juli 1911 (RGBl. S. 509) oder der 
§§ 144 bis 147a SGB VII jeweils in der jeweils geltenden 
Fassung gilt die Zeit als Dienstordnungsangestellter auch 
über fünf Jahre hinaus als ruhegehaltfähige Dienstzeit.

§ 87 
Bestimmungen für vor dem Inkrafttreten  

dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger 

(1) Für Versorgungsempfänger, bei denen der Versor-
gungsfall vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetre-
ten ist, bleibt der nach den bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Bestimmungen des Beamtenversorgungsrechts 
festgesetzte Ruhegehaltssatz gewahrt. § 85 Abs. 3 bis 5 
bleibt	unberührt.	 §	85	Abs.	3	bis	5	findet	 keine	Anwen-
dung auf Versorgungsempfänger, deren Ruhegehaltssatz 
nach § 36 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung festgesetzt wurde.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Ruhegehaltssatz 
neu festgesetzt bei
1. erstmaligem Bezug von Versorgungsleistungen, die 

bei Anwendung des § 17 Abs. 2 und des § 78 Abs. 3 
zu einer Verminderung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit führen,

2. der Beantragung ruhegehaltfähiger Dienstzeiten nach 
Kann-Bestimmungen,

3. Ablauf der Zahlung des erhöhten Ruhegehalts nach 
§ 14 Abs. 6 und § 66 Abs. 8 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung und

4. der Beantragung und nach Ablauf der vorübergehen-
den Erhöhung des Ruhegehalts nach § 4 des Thürin-
ger Gesetzes über ergänzende Bestimmungen zur 
Beamtenversorgung sowie der vorübergehenden Ge-
währung von Zuschlägen zum Ruhegehalt nach § 50e 
BeamtVG jeweils in den bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassungen.

Die neue Festsetzung des Ruhegehaltssatzes erfolgt nach 
den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
stimmungen des Beamtenversorgungsrechts. 

(3) Ist die Entscheidung des Familiengerichts über den 
Versorgungsausgleich vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes wirksam geworden, wird die Kürzung des Ruhege-
halts nach § 75 bei am 31. Dezember 2011 vorhandenen 
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Ruhestandsbeamten erst dann vorgenommen, wenn aus 
der Versicherung des berechtigten Ehegatten eine Rente 
zu	gewähren	ist.	§	75	Abs.	4	findet	Anwendung.

(4) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes vorhandene geschiedene Ehegatten eines verstorbe-
nen Beamten oder Ruhestandsbeamten, denen nach § 22 
Abs. 2 oder 3 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung ein Unterhaltsbeitrag gewährt wer-
den kann, ist diese Bestimmung weiter anzuwenden. Die 
Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 22 Abs. 2 oder 3 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem eine der 
in § 22 Abs. 2 Satz 2 BeamtVG in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen ein-
tritt, frühestens jedoch mit Ablauf des Sterbemonats. § 75 
findet	keine	Anwendung.

(5)	§	8	findet	für	Ansprüche	auf	Versorgungsbezüge,	die	
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden sind, 
keine Anwendung. 

(6)	Beim	Zusammentreffen	von	Versorgungsbezügen	mit	
Versorgung aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher 
Verwendung	(§	73)	findet	§	69c	Abs.	5	BeamtVG	in	der	
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung.

(7) Für kommunale Wahlbeamte, die eine Amtszeit von 
acht Jahren erreicht oder überschritten haben und bis zum 
3. Oktober 2000 in den Ruhestand getreten sind, gelten 
auch die übrigen Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 Be-
amtVG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung als 
erfüllt. Der Ruhegehaltssatz vermindert sich beim Zusam-
mentreffen	der	Versorgungsbezüge	mit	 einer	Rente	 im	
Sinne des § 72 um den in § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden 
Fassung bezeichneten Vomhundertsatz der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge, vervielfältigt mit dem jeweiligen in 
§ 85 Abs. 3 und 4 genannten Faktor, für jedes nach § 77 
Abs. 9 berücksichtigte Jahr. Die Hinterbliebenenversor-
gung bemisst sich aus dem sich nach Satz 2 ergeben-
den Ruhegehalt. 

(8) Kommunale Wahlbeamte, die eine mindestens zwei-
jährige Amtszeit in der ersten Kommunalwahlperiode zu-
rückgelegt haben, erhalten einen Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Ruhegehalts unter Anrechnung von Erwerbs- 
und Erwerbsersatzeinkommen, wenn sie trotz Bereitschaft 
zur Weiterführung des Amtes nicht wiedergewählt wurden 
oder nicht wiedergewählt werden konnten und bei Ablauf 
ihrer Amtszeit das 50. Lebensjahr vollendet hatten. Im Üb-
rigen gelten die §§ 24 und 54 entsprechend mit den Maß-
gaben, dass 40 vom Hundert des Erwerbseinkommens 
sowie bei Hinterbliebenen Renten aufgrund einer eigenen 
Beschäftigung oder Tätigkeit anrechnungsfrei bleiben und 
nach Anrechnung einer Rente im Sinne des § 72 mindes-
tens ein Betrag in Höhe von 1,79375 vom Hundert der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge für jedes Jahr der renten-
versicherungsfreien Beamtendienstzeit, für Hinterbliebene 
mit dem für sie maßgebenden Anteil, zahlbar bleibt.

(9) Ansonsten gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Soweit sich durch deren Anwendung der Auszahlungsbe

trag der Versorgungsbezüge vermindert, wird der Unter-
schiedsbetrag zwischen den nach diesem Gesetz jeweils 
zustehenden Versorgungsbezügen und dem vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes zustehenden Versorgungsbe-
zug durch eine Zulage ausgeglichen.

§ 88 
Bestimmungen für Beamte und Richter  

aus dem früheren Bundesgebiet 

Die Zeit der Verwendung eines Beamten und Richters aus 
dem früheren Bundesgebiet zum Zweck der Aufbauhilfe im 
Beitrittsgebiet bis zum 31. Dezember 1995 wird doppelt als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, wenn sie unun-
terbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. Satz 1 gilt 
nicht für eine Verwendung, die nach dem 31. Dezember 
1994 begonnen hat.

 § 89 
Regelung zu § 97 Abs. 8 des  

Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG)

Für Professoren, die nach § 97 Abs. 8 ThürHG von ihren 
amtlichen	Pflichten	entbunden	wurden	oder	werden	(Ent-
pflichtung),	und	ihre	Hinterbliebenen	gilt	§	91	BeamtVG	in	
der am 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend.

§ 90 
Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Beamte 

und Richter

(1) Für Beamte, die schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 SGB IX sind und nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nach § 26 Abs. 1 bis 3 ThürBG in den Ruhestand 
versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 Satz 2 mit folgenden Maß-
gaben anzuwenden:
1.  Wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, tritt 

an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres die 
Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor dem 
1. Januar 1964 geboren sind, tritt an die Stelle der Voll-
endung des 65. Lebensjahres das Erreichen folgenden 
Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter

Jahr Monat
31. Januar 1952 63   1
29. Februar 1952 63   2
31. März 1952 63   3
30. April 1952 63   4
31. Mai 1952 63   5
31. Dezember 1952 63   6
31. Dezember 1953 63   7
31. Dezember 1954 63   8
31. Dezember 1955 63   9
31. Dezember 1956 63 10
31. Dezember 1957 63 11
31. Dezember 1958 64   0
31. Dezember 1959 64   2
31. Dezember 1960 64   4
31. Dezember 1961 64   6
31. Dezember 1962 64   8
31. Dezember 1963 64 10
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3. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
vorhandene Beamte, deren Schwerbehinderung im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 SGB IX bis zum 31. Dezember 2006 
anerkannt wurde und die nach § 26 Abs. 3 ThürBG in 
den Ruhestand treten, tritt an die Stelle der Vollendung 
des 65. Lebensjahres  die Vollendung des 63. Lebens-
jahres.

(2) Für Richter, die schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 SGB IX sind und nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes
1. nach § 8 Abs. 3 ThürRiG in der am 31. Dezember 2018 

geltenden Fassung, 
2. nach § 11 ThürRiStAG oder 
3. nach § 101 Abs. 2 gegebenenfalls in Verbindung mit 

Abs. 3 ThürRiStAG 
in den Ruhestand versetzt werden, ist Absatz 1 entspre-
chend mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei den vor 
dem 1. Januar 1959 geborenen Richtern an die Stelle 
der Vollendung des 65. Lebensjahres die Vollendung des 
63. Lebensjahres tritt.

§ 91 
Versorgungsabschlag bei Inanspruchnahme  

der Antragsaltersgrenze des 62. Lebensjahres

(1) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach § 26 Abs. 1 und 4 ThürBG in den Ruhestand ver-
setzt werden und nicht schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 SGB IX sind, ist § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgen-
den Maßgaben anzuwenden:
1. Wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, tritt 

an die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze die Vollendung des 65. Lebensjahres.

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1948 und vor dem 
1. Januar 1950 geboren sind, tritt an die Stelle des Er-
reichens der gesetzlichen Altersgrenze das Erreichen 
folgenden Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter

Jahr Monat
30. April 1949 65 1
31. August 1949 65 2
31. Dezember 1949 65 3

3. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
vorhandene Beamte, die nach § 26 Abs. 3 ThürBG in 
den Ruhestand treten, tritt an die Stelle des Erreichens 
der für den Beamten geltenden gesetzlichen Altersgren-
ze die Vollendung des 65. Lebensjahres.

(2) Absatz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für Richter, die nach 
§ 101 Abs. 2 gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 3 Thür-
RiStAG in den Ruhestand versetzt werden.

§ 92 
Versorgungsabschlag bei Versetzung in den  

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

Für Beamte, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhestand ver-
setzt werden, tritt an die Stelle der Vollendung des 65. 
Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem 
1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, tritt 
an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das 
Erreichen folgenden Lebensalters:
Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand vor dem

Lebensalter

Jahr Monat
1. Februar 2012 63 1
1. März 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1. Juni 2012 63 5
1. Januar 2013 63 6
1. Januar 2014 63 7
1. Januar 2015 63 8
1. Januar 2016 63 9
1. Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 0
1. Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1. Januar 2023 64 8
1. Januar 2024 64 10

3. Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in den Ru-
hestand versetzt werden, gilt § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl "40" die 
Zahl "35" tritt.

§ 92 a 
Übergangsbestimmungen zur Änderung der  

Professorenbesoldung

(1) Für am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes zur 
Änderung besoldungs-, versorgungs- und dienstrechtlicher 
Vorschriften und am Tag des Inkrafttretens des Thüringer 
Gesetzes zur Änderung besoldungs-, versorgungs- und 
dienstrechtlicher Vorschriften vorhandene Versorgungs-
empfänger der Besoldungsordnung W sind die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge in entsprechender Anwendung 
des § 66 a Abs. 1 bis 5 des Thüringer Besoldungsgeset-
zes neu festzusetzen.

(2) Für Beamte, die am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer 
Gesetzes zur Änderung besoldungs-, versorgungs- und 
dienstrechtlicher Vorschriften und am Tag des Inkrafttre-
tens des Thüringer Gesetzes zur Änderung besoldungs-, 
versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften hauptamt-
lich	Funktionen	der	Hochschulleitung	wahrnehmen,	findet	
§ 78 mit Ausnahme des Absatzes 2 in der am Tag vor In-
krafttreten des Thüringer Gesetzes zur Änderung besol-
dungs-, versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften 
geltenden Fassung Anwendung, sofern das Ruhegehalt 
auf der Grundlage der Dienstbezüge der bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes laufenden Amtszeit festgesetzt wird. 
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass für Beamte der Besol-
dungsgruppe W 2 die Vomhundertsätze nach § 78 Abs. 5 
an die Stelle der Vomhundertsätze nach § 78 Abs. 4 und 
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6 in der am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes 
zur Änderung besoldungs-, versorgungs- und dienstrecht-
licher Vorschriften geltenden Fassung treten.

(3) Für am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes 
zur Einführung eines Altersgeldes sowie zur Änderung 
versorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und am Tag des Inkrafttretens des Thürin-
ger Gesetzes zur Einführung eines Altersgeldes sowie 
zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften vorhandene Versorgungs-
empfänger der Besoldungsgruppe W 3 sind die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge in entsprechender Anwendung 
des § 67 Abs. 1 bis 4 des Thüringer Besoldungsgesetzes 
neu festzusetzen.

§ 92 b 
Übergangsbestimmung aus Anlass  

der Änderung des § 70

§	70	Abs.	8	findet	auf	die	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	
des Artikels 7 Nr. 13 Buchst. d des Thüringer Gesetzes 
zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften vorhande-
nen Versorgungsempfänger sowie Beamten im Sinne der 
§§ 27 und 98 Abs. 2 ThürBG keine Anwendung.

§ 92 c 
Übergangsbestimmung zum  

Thüringer Gesetz zur Verbesserung der Altersstruktur  
an staatlichen Schulen

Verstirbt ein Ruhestandsbeamter, der im Zeitpunkt seines 
Todes Ruhegehalt nach § 2 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes 
zur Verbesserung der Altersstruktur an staatlichen Schulen 
vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22) in der jeweils gelten-
den Fassung erhält, ist bei Anwendung der §§ 49, 53 und 
60 das Ruhegehalt zugrunde zu legen, das sich für den 
Ruhestandsbeamten nach den Maßgaben des § 2 Abs. 4 
des Thüringer Gesetzes zur Verbesserung der Altersstruk-
tur an staatlichen Schulen ergeben hätte.

§ 92 d 
Übergangsbestimmung aus Anlass des Wegfalls der 
 Grundgehaltssätze in den Besoldungsgruppen A 3 

 bis A 5

(1) Bei Versorgungsempfängern, deren erdientes Ruhege-
halt (§ 21 Abs. 1) sich bis zum 31. August 2015 aus den 
Besoldungsgruppen A 3, A 4 oder A 5 berechnet hat, tritt 
bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
(§ 12) ab dem 1. September 2015 an die Stelle der jeweili-
gen Stufe des Grundgehalts der früheren Besoldungsgrup-
pen A 3, A 4 oder A 5 die numerisch entsprechende Stufe 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe A 6.

(2) Die am 19. November 2015 nach Maßgabe des Thürin-
ger Besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2015 
geltenden Fassung vorhandenen Empfänger von Mindest-
versorgung nach § 21 Abs. 4 Satz 2 sowie Empfänger von 
Versorgungsbezügen, die auf Grundlage des § 21 Abs. 4 
Satz 2 berechnet werden, die wegen des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 64 Abs. 1 für berücksichtigungsfä-
hige Kinder einen Erhöhungsbetrag zum Familienzuschlag

 nach Anlage 6 in der bis zum 31. August 2015 geltenden 
Fassung des Thüringer Besoldungsgesetzes erhalten ha-
ben, erhalten den am 31. August 2015 zustehenden Er-
höhungsbetrag weiter, solange für das jeweilige Kind ein 
Familienzuschlag nach § 64 gezahlt wird.

§ 92 e 
Überleitungsausgleich für Lehrer für untere Klassen  

und Lehrer an einer Förderschule

Bei Lehrern für untere Klassen und Lehrern an einer För-
derschule der Besoldungsgruppe A 11 im Sinne des § 67 
des Thüringer Besoldungsgesetzes in der bis zum 30. Ap-
ril 2017 geltenden Fassung, die vor dem 1. Januar 2017 
in den Ruhestand getreten sind, ist der Überleitungsaus-
gleich nach der Anlage ruhegehaltfähiger Dienstbezug.

§ 92 f 
Übergangsbestimmung aus Anlass des 

Thüringer Gesetzes zur Anpassung dienstrechtlicher 
Vorschriften

§	13	Abs.	5	in	der	ab	1.	Mai	2017	geltenden	Fassung	fin-
det auf die am 30. April 2017 vorhandenen Versorgungs-
empfänger nur dann Anwendung, wenn sich dadurch der 
Ruhegehaltssatz nicht verringert.

§ 92 g 
Übergangsbestimmungen aus Anlass des Thüringer 
 Gesetzes zur Änderung der Lehrerbesoldung sowie  
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

(1) Für die vorhandenen Versorgungsempfänger bleibt 
der am 31. Oktober 2018 bestehende Ruhegehaltssatz 
gewahrt. 

(2) § 22 Abs. 2 und § 69 Abs. 1 Satz 2 in der ab dem 1. No-
vember 2018 geltenden Fassung ist auf die am 31. Ok-
tober 2018 vorhandenen Ruhestandsbeamten nicht an-
zuwenden.

(3) Vorhandenen Ruhestandsbeamten, denen am 31. Ok-
tober	 2018	ein	Hilflosigkeitszuschlag	nach	§	 30	Abs.	 2	
in der bis zum 31. Oktober 2018 geltenden Fassung ge-
währt wurde, erhalten diesen solange weiter, wie die Vor-
aussetzungen hierfür vorliegen. Wird von dem Wahlrecht 
Gebrauch	gemacht,	statt	des	Hilflosigkeitszuschlags	die	
Kosten	einer	notwendigen	Pflege	erstattet	zu	bekommen,	
ist	die	erneute	Gewährung	eines	Hilflosigkeitszuschlages	
ausgeschlossen.

§ 92 h 
Aufgabenübertragung an die Unfallkasse Thüringen

(1) Der Unfallkasse Thüringen wird die Aufgabe übertra-
gen, die zur Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 
der Kommission vom 11. April 2011 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über 
öffentliche	Gesundheit	und	über	Gesundheitsschutz	und	
Sicherheit	am	Arbeitsplatz	betreffend	Statistiken	über	Ar-
beitsunfälle (ABI. L 97 vom 12. April 2011, S. 3) erforder-
lichen Daten über Dienstunfälle der vom Geltungsbereich
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 dieses Gesetzes erfassten Beamten zu verarbeiten und 
über ihren Spitzenverband an das zuständige Bundesmi-
nisterium weiterzuleiten.

(2) Die Dienstherren übermitteln der Unfallkasse Thürin-
gen alle für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Da-
ten. Der Unfallkasse Thüringen sind alle durch die Aufga-
benwahrnehmung entstehenden Kosten zu erstatten. Das 
Nähere zur Aufgabenwahrnehmung und Kostenerstattung 
regelt eine Verwaltungsvereinbarung.

§ 92 i 
Überleitungsausgleich aus Anlass des  
Thüringer Gesetzes zur Steigerung der  

Attraktivität des Berufs des Regelschullehrers

Für am 1. Januar 2020 vorhandene Versorgungsempfän-
ger, bei denen die Amtszulage nach Fußnote 5 der Besol-
dungsordnung A Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 1 oder 
nach Fußnote 1 der Besoldungsgruppe A 12 kw der Anlage 
4 zum Thüringer Besoldungsgesetz in der am 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung als ruhegehaltfähiger Dienst-
bezug berücksichtigt wurde, ist diese Amtszulage in der 
sich aus der Anlage ergebenden Höhe als ruhegehaltfähig 
zu berücksichtigen; dies gilt entsprechend für vorhande-
ne Versorgungsempfänger, die nach dem 1. Januar 2018 
und vor dem 1. August 2018 in den Ruhestand getreten 
sind und bei denen die Amtszulage nach Fußnote 15 der 
Besoldungsordnung A Besoldungsgruppe A 12 der Anla-
ge 1 zum Thüringer Besoldungsgesetz in der am 31. Juli 
2018 geltenden Fassung als ruhegehaltfähiger Dienstbe-
zug berücksichtigt wurde.

§ 92 j 
Übergangsbestimmung zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union 

Für am 30. Januar 2020 vorhandene Versorgungsempfän-
ger und deren zukünftige Hinterbliebene, die Renten von ei-
nem Versicherungsträger aus dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien	und	Nordirland	beziehen,	findet	§	72	Abs.	8	
über den 30. Januar 2020 hinaus weiterhin Anwendung.

§ 92 k 
Übergangsbestimmungen aus Anlass des Thüringer 
 Gesetzes zur Einführung eines Altersgeldes sowie  

zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und  
anderer dienstrechtlicher Vorschriften

(1)	§	13	a	findet	auf	am	1.	November	2021	vorhandene	
Beamte Anwendung, wenn eine Verwendung im Sinne des 
§ 13 a Abs. 1 vor dem 1. November 2021
1. begonnen hat und über diesen Zeitpunkt hinaus an-

dauert,
2. bereits beendet war und der Beamte aufgrund dieser 

Verwendung einen Anspruch auf eine laufende Alters-
sicherungsleistung hat oder

3. bereits beendet war und der Beamte aufgrund dieser 
Verwendung einen Anspruch auf eine Alterssiche-
rungsleistung in Form eines Kapitalbetrags nach § 13 a 
Abs. 2 hat mit den Maßgaben, dass 

a) abweichend von § 13 a Abs. 3 Satz 1 der Kapitalbe-
trag vom Beginn des auf die Beendigung der Ver-
wendung folgenden Monats bis zum 31. Oktober 
2021 zu verzinsen ist und 

b) der Antrag nach § 13 a Abs. 4 Satz 1 bis zum 
31. Mai 2023 gestellt werden kann. 

Die Zeit einer vor dem 1. November 2021 bereits beende-
ten Verwendung im Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung ist ungeachtet des § 13 a ru-
hegehaltfähig, sofern die für diese Zeit zustehende Al-
terssicherungsleistung im Sinne des § 13 a Abs. 2 bereits 
vor dem 1. November 2021 an den Dienstherrn abgeführt 
worden ist.

(2) Verringert sich durch die Anwendung des § 51 in der 
ab dem 1. November 2021 geltenden Fassung die Höhe 
des	Unterhaltsbeitrags,	wird	in	Höhe	der	Differenz	zu	dem	
am 31. Oktober 2021 zustehenden Unterhaltsbeitrag eine 
Ausgleichszulage gewährt. Die Ausgleichszulage vermin-
dert sich nach Ablauf eines Jahres jeweils um 20 vom Hun-
dert des Ausgangsbetrages. Bezieht der Unterhaltsbei-
tragsempfänger nach der erstmaligen Festsetzung der 
Ausgleichszulage neue Einkünfte, die den jeweils zuste-
henden Betrag der Ausgleichszulage übersteigen, entfällt 
die Ausgleichszulage. Dies gilt auch, wenn sich die bishe-
rigen Einkünfte um einen Betrag erhöhen, der den jeweils 
zustehenden Betrag der Ausgleichszulage übersteigt. Die 
Ausgleichszulage wird nicht ausgezahlt, wenn der Aus-
gleichsbetrag fünf Euro nicht übersteigt. 

(3) Für am 31. Oktober 2021 vorhandene Versorgungs-
empfänger sind § 21 Abs. 5 Satz 1 und § 72 Abs. 1 Satz 8 
und 9 jeweils in der bis zum 31. Oktober 2021 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.

(4) Für am 31. Oktober 2021 vorhandene Versorgungs-
empfänger, bei denen eine ruhegehaltfähige Zeit nach 
§ 88 Abs. 2 in der bis zum 31. Oktober 2021 geltenden 
Fassung berücksichtigt worden ist, ist § 65 Abs. 7 in der 
ab dem 1. November 2021 geltenden Fassung auf schrift-
lichen oder elektronischen Antrag anzuwenden. Anträge, 
die innerhalb von drei Monaten ab dem 1. November 2021 
gestellt werden, gelten als zum 1. November 2021 gestellt. 
Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, tritt 
die Änderung mit Beginn des Antragsmonats ein. Ab dem 
Zeitpunkt, zu dem aufgrund des Antrags der Kindererzie-
hungszuschlag nach § 65 Abs. 7 gewährt wird, ist § 88 
Abs. 2 in der bis zum 31. Oktober 2021 geltenden Fassung 
nicht mehr anzuwenden und der Ruhegehaltssatz entspre-
chend	neu	festzusetzen.	Wird	kein	Antrag	gestellt,	findet	
§ 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 65 Abs. 7 Satz 3 jeweils in 
der bis zum 31. Oktober 2021 geltenden Fassung auf die 
am 31. Oktober 2021 vorhandenen Versorgungsempfän-
ger weiter Anwendung. 

(5) Für am 31. Oktober 2021 vorhandene Versorgungsemp-
fänger, bei denen aufgrund der Änderung des § 65 Abs. 7 
mit Wirkung vom 1. November 2021 die Versorgungsbe-
züge	neu	festzusetzen	sind,	findet	bei	der	Neufestsetzung	
§ 92 g Abs. 2 keine Anwendung, wenn dies für den Versor-
gungsempfänger günstiger ist.
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Zehnter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 93 
Gleichstehende Versorgungsleistungen

Für die Anwendung der §§ 5 bis 9, 44, 45, 61 und 62 so-
wie des Fünften und Sechsten Abschnitts gelten 
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 als Ruhegehalt,
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 34 als Ruhegehalt, außer 

für die Anwendung des § 43,
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 35 als Waisengeld,
4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 51 und 56 als Wit-

wengeld,
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 54 als Witwen- oder Wai-

sengeld,
6. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 57 und 61 Abs. 1 

Satz 3 als Witwen- oder Waisengeld, außer für die 
Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2,

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 ThürBG, den §§ 43 
und 61 Abs. 1 Satz 4 und § 81 als Ruhegehalt, Wit-
wen- oder Waisengeld,

8. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergeset-
zes oder einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift 
nicht	 im	Amt	befindlichen	Richter	und	Mitglieder	des	
Thüringer Rechnungshofs als Ruhegehalt,

9. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 
Satz 1 ThürBesG gewährt werden, als Ruhegehalt;

die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ru-
hestandsbeamte, Witwen oder Waisen.

§ 94 
Verweis auf aufgehobene Vorschriften 

Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Bestimmun-
gen oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch die-
ses Gesetz außer Kraft treten oder aufgehoben werden, 
treten an ihre Stelle die entsprechenden Bestimmungen 
oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 95 
Erlass von Verwaltungsvorschriften und  

Übertragung von Zuständigkeiten

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt das für das 
Versorgungsrecht zuständige Ministerium. Bis zum Erlass 
von	Verwaltungsvorschriften	nach	Satz	1	finden	die	Ver-
waltungsvorschriften zum Beamtenversorgungsgesetz ent-
sprechend Anwendung.

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die 
nach diesem Gesetz den obersten Dienstbehörden zuge-
wiesenen Befugnisse auf andere Stellen übertragen. Unbe-
rührt bleiben gesetzliche Bestimmungen, die die Zuständig-
keit anderer als in Satz 1 genannter Behörden bestimmen.

§ 96 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils für alle Geschlechter.

Anlage

(zu § 31 Abs. 1 Satz 2, § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3 
sowie den §§ 68, 92 e und 92 i)

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für je-
den Monat der Kindererziehungszeit 2,86 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 
beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,96 Euro, 
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,71 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 
Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,90 Euro, für 
weitere Monate jeweils 0,96 Euro.

(4)	Der	Pflegezuschlag	nach	§	68	beträgt	für	 jeden	Mo-
nat	der	nicht	erwerbsmäßig	ausgeübten	Pflege	2,02	Euro.	

(5)	Der	Kinderpflegeergänzungszuschlag	nach	§	68	be-
trägt	für	jeden	Monat	der	Pflege	0,96	Euro.

(6) Der Überleitungsausgleich nach § 92 e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016  

148,53 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 

2015 und vor dem 1. Januar 2017 297,05 Euro.

(7) Die Höhe der Amtszulage nach § 92 i entspricht dem 
Betrag der nach Anlage 8 Tabelle 2 zum Thüringer Be-
soldungsgesetz in der am 31. Dezember 2019 gelten-
den Fassung für die Besoldungsgruppe A 12 Fußnote 5 
zu gewähren war. Soweit die Besoldung nach § 14 Thür-
BesG für die Zeit ab dem 1. Januar 2020 erhöht wird, ist 
der sich nach Satz 1 ergebende Betrag in entsprechender 
prozentualer Höhe und zum gleichen Zeitpunkt anzupas-
sen, wie die Anpassung der nach Anlage 8 Tabelle 2 wei-
terhin ausgewiesenen Amtszulagen erfolgt.

(8) Der Unfallausgleich nach § 31 Abs. 1 beträgt bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 Prozent 900 Euro.
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Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 
 (Thüringer Haushaltsgesetz 2022 -ThürHhG 2022-) 

Vom 17. Februar 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Feststellung des Landeshaushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Landeshaus-
haltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 11.942.872.400 Euro festgestellt.

§ 2  
Kreditermächtigungen und Haushaltsausgleich

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Kredite, die der Erneuerung der im  Haushaltsjahr 2022 
zu tilgenden Kredite dienen, in Höhe von 804.750.000 Euro 
aufzunehmen. Es wird darüber hinaus ermächtigt, Kredi-
te vorzeitig zu tilgen, soweit dies durch Kreditkündigungen 
oder zur Erlangung günstigerer Kreditbedingungen erfor-
derlich wird. Die Kreditermächtigung nach Satz 1 erhöht 
sich in Höhe der vorzeitig getilgten Beträge. Das für Finan-
zen zuständige Ministerium wird ermächtigt, über die Er-
mächtigung nach Satz 1 hinaus Kredite bis zur Höhe von 
500.000.000 Euro aufzunehmen, die der Erneuerung der 
im Haushaltsjahr 2022 zu tilgenden und im Haushaltsjahr 
2021 aufgenommenen kurzfristigen Kredite dienen, so-
weit diese wegen ihrer kurzfristigen Aufnahme und Unvor-
hersehbarkeit	nicht	im	Kreditfinanzierungsplan	des	Haus-
haltsjahres nach Teil III der Anlage enthalten sind. Über 
die erfolgte Kreditaufnahme nach Satz 4 unterrichtet das 
für Finanzen zuständige Ministerium den Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtags.

(2) Der Haushaltsvollzug des Haushaltsjahres ist so zu 
gestalten, dass das kassenmäßige Jahresergebnis hin-
sichtlich der tatsächlich eingegangenen Einnahmen (Ist-
Einnahmen) und der tatsächlich geleisteten Ausgaben 
(lst-Ausgaben) ausgeglichen ist. Zeichnet sich während 
des Haushaltsvollzugs des Haushaltsjahres ab, dass die 
Ist-Einnahmen die lst-Ausgaben übersteigen, kann das 
für Finanzen zuständige Ministerium zur Herstellung des 
Ausgleichs von der Inanspruchnahme der Kreditermächti-
gung nach Absatz 1 absehen oder Mittel an eine allgemei-
ne Haushaltsausgleichsrücklage oder an eine allgemeine 
Rücklage für Investitionen zuführen. Eine Kombination der 
Maßnahmen ist möglich. Zeichnet sich während des Haus-
haltsvollzugs des Haushaltsjahres ab, dass die lst-Ausga-
ben die lst-Einnahmen übersteigen, kann das für Finanzen 
zuständige Ministerium zur Herstellung des Ausgleichs die 
erforderlichen Mittel aus den nach Satz 2 gebildeten Rück-
lagen dem Landeshaushalt zuführen. Aus den nach Satz 2 
gebildeten Rücklagen können dem Landeshaushalt auch 
Mittel zugeführt werden, wenn und insoweit dies erforder-
lich ist, um als Deckungsmittel für in Anspruch genomme-
ne Ausgabereste aus Vorjahren im Sinne des § 45 Abs. 3 
Halbsatz 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung (Thür-
LHO) zu dienen.

(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, zur Verstärkung der Betriebsmittel jeweils kurzfristige

 Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von zwölf Prozent 
des in § 1 für das Haushaltsjahr festgestellten Betrags auf-
zunehmen. Zusätzlich zu diesen Kassenkrediten darf es 
im Haushaltsjahr 2022 zur Deckung eines nicht vorherge-
sehenen Liquiditätsbedarfs Termingeschäfte mit Kredit-
instituten jeweils bis zu einem Betrag von 100 Millionen 
Euro abschließen.

(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kas-
senlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und 
den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(5) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt,	ab	1.	Oktober	2022	im	Vorgriff	auf	die	Kreditermächti-
gung für Kredite, die der Erneuerung der im Haushaltsjahr 
2023 zu tilgenden Kredite dienen, Kredite bis zur Höhe von 
20 Prozent des in Absatz 1 Satz 1 für das Haushaltsjahr 
festgestellten Betrags aufzunehmen. Diese Kredite sind 
auf die entsprechende Kreditermächtigung des nächsten 
Haushaltsjahres anzurechnen.

(6) Die in § 18 Abs. 7 ThürLHO dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium erteilte Ermächtigung wird dahin ge-
hend begrenzt, dass das Nominalvolumen aller ergän-
zenden Verträge 50 Prozent der Kreditmarktschulden am 
Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht 
übersteigen darf.

(7) Soweit die Kreditermächtigung nach Absatz 1 nicht in 
Anspruch genommen wird, kann sie durch das für Finan-
zen zuständige Ministerium über das Haushaltsjahr hi-
naus bis zum Ende des zweitnächsten Haushaltsjahres 
übertragen werden.

§ 3 
Deckungsfähigkeit

(1) Über die Regelungen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 ThürLHO 
hinaus sind gegenseitig deckungsfähig:
1. innerhalb eines Einzelplans jeweils die Ausgaben der 

Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel der Obergrup-
pe 41 des Kapitels 01 01 untereinander und mit den 
Ausgaben der Titel der Gruppen 511, 525 und 527,

2. innerhalb eines Kapitels jeweils die Ausgaben der 
Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel der Gruppe 529.

Sofern Ausgabeansätze in Titelgruppen nach Satz 1 mit 
Deckungsmitteln verstärkt werden, stehen sie zur Deckung 
innerhalb der Titelgruppe nicht mehr zur Verfügung. Ausga-
beansätze, die innerhalb der Titelgruppe durch Deckungs-
mittel verstärkt werden, stehen zur Deckung nach Satz 1 
außerhalb der Titelgruppe nicht zur Verfügung.

(2) Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 der Kapi-
tel 18 01 bis 18 25 sind gegenseitig deckungsfähig. Die 
festgesetzten Gesamtausgaben der jeweiligen Baumaß-
nahme sind grundsätzlich verbindlich. Die Ausgaben der 
Hauptgruppe 5 der Kapitel 18 01 bis 18 25 sind gegensei-
tig deckungsfähig.
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(3) Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Kapitel 16 02 bis 
16 20 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der 
Hauptgruppe 8 der Kapitel 16 02 bis 16 20 sind gegensei-
tig deckungsfähig.

(4) Innerhalb eines Kapitels sind die Ausgaben bei den Ti-
teln der Gruppe 811 zugunsten von Titeln der Gruppe 518 
einseitig deckungsfähig.

(5) Die Deckungsfähigkeit setzt voraus, dass zwischen den 
jeweiligen	Ausgaben	oder	den	jeweiligen	Verpflichtungser-
mächtigungen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu-
sammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsa-
me Verwendung gefördert wird. Die Deckungsfähigkeit ist 
ausgeschlossen,	wenn	ein	Titel	oder	eine	Verpflichtungs-
ermächtigung einer Verfügungsbeschränkung unterliegt.

§ 4  
Zweckgebundene Rücklagen

(1) Einnahmen, die aufgrund der bindenden Vorgabe Drit-
ter mit einer besonderen Zweckbestimmung versehen 
sind, werden zweckgebundenen Rücklagen zugeführt, so-
fern im Haushaltsjahr entsprechende Ausgaben nicht oder 
nicht in voller Höhe zur Erfüllung der Zweckbindung getä-
tigt werden können.

(2) Die Entnahme aus den Rücklagen erfolgt,
1. wenn und insoweit dies erforderlich ist, um als De-

ckungsmittel für in Anspruch genommene Ausgaberes-
te aus Vorjahren im Sinne des § 45 Abs. 3 Halbsatz 2 
ThürLHO zu dienen,

2. wenn und insoweit dies erforderlich ist, um als De-
ckungsmittel für eine Rückzahlung einer zweckgebun-
denen Einnahme zu dienen oder

3. sofern Ausgaben nach den Nummern 1 und 2 dauer-
haft nicht geleistet werden.

(3) Zuführungen zu und Entnahmen aus zweckgebunde-
nen Rücklagen in diesem Sinne bedürfen der Einwilligung 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

§ 4 a  
Entnahme aus dem Thüringer Pensionsfonds

Aus dem Sondervermögen "Thüringer Pensionsfonds" kön-
nen die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 im Sonder-
vermögen verfügbaren Mittel dem Landeshaushalt zuge-
führt werden. Die entnommenen Mittel dienen zur Deckung 
der Versorgungsaufwendungen.

§ 5  
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierungen

(1) Bei Investitionsvorhaben ist durch Kosten-Nutzen-Un-
tersuchungen, Markterkundungsverfahren oder dynami-
sche Wirtschaftlichkeitsberechnungen die wirtschaftlichste 
Form der Errichtung, Finanzierung und Betreibung festzu-
stellen und durchzuführen. Die Investitionsvorhaben sind 
durch Erfolgskontrollen zu begleiten und abzuschließen. 
Beim Vergleich herkömmlicher Finanzierungsarten mit al-
ternativen Finanzierungsmodellen sind neben den direkten 

geldlichen und unmittelbar messbaren Größen auch ge-
samtwirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

(2) Bei Bauinvestitionen kann das für Finanzen zustän-
dige Ministerium mit Einwilligung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses des Landtags nach Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen nach Absatz 1 abweichend von den im 
Landeshaushaltsplan ausgebrachten Ausgabeansätzen 
und	Verpflichtungsermächtigungen	 rechtliche	Verpflich-
tungen für Projekte mit alternativen Finanzierungsformen 
zulassen.

§ 6  
Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
und	Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 ThürLHO wird auf 
vier Millionen Euro festgesetzt.

(2) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 Halbsatz 1 Thür-
LHO dem Landtag vierteljährlich mitzuteilenden über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 50.000 Euro fest-
gesetzt.

(3)	 Für	 über-	 und	 außerplanmäßige	 Verpflichtungser-
mächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 ThürLHO gilt Ab-
satz 1 entsprechend, wenn ein Jahresbetrag einer Ver-
pflichtungsermächtigung	den	Betrag	 von	 vier	Millionen	
Euro überschreitet.

§ 7  
Personalwirtschaftliche Regelungen

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt,	haushaltsmäßige	Bestimmungen	zu	treffen,	die	
aufgrund gesetzlicher Änderungen oder Änderungen im 
Tarifvertragsrecht erforderlich sind, insbesondere die Stel-
lenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen.

(2) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt,	Planstellen	oder	Stellen	zu	schaffen	oder	umzuwan-
deln, soweit und solange hierfür Mittel von dritter Stelle zur 
Verfügung gestellt werden.

(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, für bislang außerhalb des Stellenplans geführte Lan-
desbedienstete oder Bedienstete von Körperschaften, 
Anstalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts,	soweit	
diese	bisher	aus	dem	Landeshaushalt	finanziert	werden,	
die Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen, so-
weit dies im Zusammenhang mit organisatorischen Maß-
nahmen steht und eine sparsame und wirtschaftliche Mit-
telverwendung sichergestellt ist.

(4) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, die Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen 
sowie Ausgabeermächtigungen auszubringen, soweit dies 
im Zusammenhang mit der Übernahme von Aufgaben von 
der GFAW-Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsför-
derung des Freistaats Thüringen mbH im Rahmen einer 
organisatorischen Maßnahme steht, die sparsame und 
wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt ist und De-
ckung gewährleistet ist.
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(5) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, die Stellenpläne und Stellenübersichten im Einzelplan 
08 Kapitel 08 14 anzupassen, soweit dies im Zusammen-
hang mit der Errichtung von Landeseinrichtungen des Maß-
regelvollzugs im Zuge der Neuorganisation des Thüringer 
Maßregelvollzugs erforderlich ist.

(6) Eine Planstelle oder Stelle, die einen kw-Vermerk ohne 
Datumsangabe trägt, darf bei Freiwerden nicht wieder be-
setzt werden und fällt mit der Aufstellung des nächsten 
Haushaltsplans weg. Sind mehrere Planstellen oder Stel-
len der gleichen Wertigkeit vorhanden, darf die nächs-
te frei werdende Planstelle oder Stelle dieser Wertigkeit 
nicht wieder besetzt werden und fällt mit dem nächsten 
Haushalt weg.

(7)	Ausgaben	für	Abfindungen	im	Fall	des	freiwilligen	Aus-
scheidens von Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der Umsetzung 
von Maßnahmen der Personaleinsparung können aus den 
vorhandenen Haushaltsansätzen für laufende Personal-
ausgaben (Besoldung und Entgelt) geleistet werden, wenn 
nach Umsetzung der konkreten Maßnahmen Stellen oder 
Planstellen in Abgang gestellt werden.

§ 8  
Leerstellen, Abordnungen

(1) Mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministe-
riums kann bei einem unabweisbaren und vordringlichen 
Personalbedarf eine Leerstelle in der bisherigen Besol-
dungsgruppe der Beamtin oder des Beamten ausgebracht 
werden, wenn 
1. eine Beamtin oder ein Beamter mit Zustimmung ih-

rer oder seiner obersten Dienstbehörde bei vollständi-
ger Erstattung der Dienstbezüge von einem anderen 
Dienstherrn mindestens sechs Monate zu einem an-
deren Dienstherrn abgeordnet wird,

2. eine Beamtin oder ein Beamter mit Zustimmung ihrer 
oder seiner obersten Dienstbehörde unter Wegfall der 
Dienstbezüge mindestens sechs Monate nach § 67 
Abs. 1 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG) vom 
12. August 2014 (GVBI. S. 472) in der jeweils gelten-
den Fassung beurlaubt wird,

3. die	Rechte	und	Pflichten	einer	Beamtin	oder	eines	Be-
amten zur Ausübung eines Mandats in einer gesetzge-
benden Körperschaft ruhen,

4. eine Beamtin oder ein Beamter für mindestens sechs 
Monate nach § 68 Abs. 1 ThürBG ohne Dienstbezü-
ge beurlaubt wird.

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für den Fall der Zuweisung 
einer Beamtin oder eines Beamten nach § 20 des Beam-
tenstatusgesetzes. Die Zustimmung des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums kann über das laufende Haus-
haltsjahr hinaus bis zur Beendigung der der jeweiligen 
Ausbringung der Leerstelle zugrunde liegenden Maßnah-
me erteilt werden. Spätestens mit Beendigung der der je-
weiligen Ausbringung der Leerstelle zugrunde liegenden 
Maßnahme entfällt die Leerstelle. Für bereits zum Zeitpunkt 
des lnkrafttretens dieses Gesetzes ausgebrachte Leerstel-
len gilt die Zustimmung bis zum Ende der der jeweiligen 
Ausbringung zugrunde liegenden Maßnahme als erteilt. 
Es ist durch die stellenbewirtschaftende Stelle sicherzuste

llen, dass zum Zeitpunkt des Wegfalls der Leerstelle eine 
entsprechende besetzbare Planstelle zur Verfügung steht.

(2) Für eine Beamtin oder einen Beamten, die oder der 
für mindestens sechs Monate nach § 17 der Thüringer Ur-
laubsverordnung vom 29. November 2016 (GVBI. S. 574) 
in der jeweils geltenden Fassung Elternzeit in Anspruch 
nimmt, gilt während der Beurlaubung eine Leerstelle der 
entsprechenden Besoldungsgruppe als ausgebracht, so-
weit die entsprechende Planstelle innerhalb des Beurlau-
bungszeitraums aufgrund eines unabweisbaren und vor-
dringlichen Personalbedarfs anderweitig besetzt werden 
soll. Die Ausbringung einer Leerstelle ist abweichend von 
Satz 1 von der Zustimmung des für Finanzen zuständigen 
Ministeriums abhängig, wenn die Beamtin oder der Beam-
te ein Amt innehat, das der Besoldungsgruppe A 16 oder 
der Besoldungsgruppe B 2 oder höher zugeordnet ist. Ab-
satz 1 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.

(3) Soll in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 die Beamtin 
oder der Beamte während der Zeit der Beurlaubung oder 
der Abordnung befördert werden, so kann das für Finan-
zen zuständige Ministerium die für die Beamtin oder den 
Beamten ausgebrachte Leerstelle heben.

(4) Für eine Beamtin oder einen Beamten, die oder der 
zur Ableistung eines Teils der Probezeit außerhalb einer 
obersten Dienstbehörde abgeordnet wird, sind die Perso-
nalausgaben für die Dauer der Abordnung von der abord-
nenden Verwaltung weiterzuzahlen.

(5) Mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministe-
riums können bei einem unabweisbaren und vordringlichen 
Personalbedarf entsprechende Leerstellen ausgebracht 
werden, wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mindes-
tens sechs Monate aufgrund einer Erkrankung arbeitsunfä-
hig sind (Langzeiterkrankung) und keine Ansprüche gegen 
das Land auf ein Entgelt im Krankheitsfall bestehen. Satz 1 
gilt auch für den Fall, dass Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer aufgrund einer Erkrankung arbeitsunfähig sind und 
noch für mindestens sechs Monate eine volle oder teilwei-
se Erwerbsminderungsrente als Rente auf Zeit beziehen 
und die Arbeitsverhältnisse nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 
6	des	Tarifvertrags	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder	
vom 12. Oktober 2006 (ThürStanz Nr. 21/2007 S. 883) in 
der jeweils geltenden Fassung ruhen. Absatz 1 Satz 3 bis 
6 gilt entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Richte-
rinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Die Zustimmung des für Finanzen zuständigen 
Ministeriums nach Absatz 2 Satz 2 ist ab der Besoldungs-
gruppe R 2 erforderlich.

§ 9  
Sperren

(1) Über die Bestimmungen des § 41 ThürLHO hinaus darf 
das für Finanzen zuständige Ministerium Ausgaben sper-
ren, wenn und soweit hierfür unvorhergesehen von ande-
rer Seite Zuwendungen bereitgestellt werden.
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(2) Bei Haushaltsmitteln, die eine Leistung Dritter vorse-
hen,	gelten	der	Ansatz	und	die	Verpflichtungsermächtigun-
gen in demselben Verhältnis als gesperrt, in dem Dritte ihre 
Leistung mindern. Das für Finanzen zuständige Ministeri-
um	wird	ermächtigt,	die	Vorfinanzierung	der	Maßnahmen,	
für die die Leistung von Dritten vorgesehen ist, zuzulassen.

§ 10  
Besondere Buchungsbestimmungen

(1) Titelverwechslungen dürfen nur berichtigt werden, so-
lange die Bücher der Kassen noch nicht abgeschlossen 
sind. Bei Unrichtigkeit einer Zahlung, bei Doppelzahlun-
gen oder bei Überzahlung darf die Rückzahlung von der 
Ausgabe abgesetzt werden, wenn die Bücher der Kasse 
noch nicht abgeschlossen sind.

(2) Die Rückzahlung zu viel erhobener Einnahmen kann 
aus dem jeweiligen Einnahmetitel geleistet werden und 
ist	dann	bei	dem	betreffenden	Einnahmetitel	abzusetzen.

(3) Folgende Ausgaben sind von den Einnahmen abzu-
setzen, solange die Bücher der Kasse noch nicht abge-
schlossen sind:
1. Nebenkosten im Zusammenhang mit Veräußerungs-

geschäften,
2. Nebenkosten im Zusammenhang mit Erbschaften des 

Landes.
Als Nebenkosten nach Satz 1 Nr. 1 gelten insbesonde-
re die Kosten für die Versteigerung, die Vermessung, die 
Schätzung, die Beurkundung, den Transport und die Ver-
sicherung. Die Kosten der Herrichtung des zu veräußern-
den Gegenstands gelten nur als Nebenkosten, solange sie 
im Einzelfall den Betrag von 500 Euro nicht übersteigen.

(4) Personalkostenerstattungen und die Rückzahlung zu 
viel geleisteter Personalausgaben sind beim jeweiligen 
Ausgabetitel abzusetzen.

(5)	Folgende	Einnahmen	fließen	den	Ausgaben	bei	 fol-
genden Titeln, einschließlich der entsprechenden Titel in 
Titelgruppen, zu:
1. Titeln der Gruppen 511 und 518
 aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut, 

aus der privaten Anfertigung von Fotokopien sowie aus 
der privaten Inanspruchnahme elektronischer Fachin-
formationszentren,

2. Titeln der Gruppe 511
 aus der privaten Inanspruchnahme von Diensthandys 

und aus Erstattungen,
3. Titeln der Gruppe 514,
 aus Schadensersatzleistungen Dritter insoweit, als sie 

zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie aus der Ab-
gabe	von	Kraftstoffen	(Betriebsstoffen)	an	andere	Be-
darfsträger,

4. Titeln der Gruppe 517
 aus der Erstattung von Betriebskosten (beispielswei-

se Heiz- und Stromkosten, Wassergeld),
5. Titeln der Gruppe 527
 aus nachträglich gewährten Preisnachlässen und Er-

stattungen.

(6) Erstattungen aus einem Überschuss aus einer Um-
satzsteuer-Voranmeldung oder Umsatzsteuererklärung 
sind beim jeweiligen Ausgabetitel 542, der der Abführung 
der Umsatzsteuer an das jeweilige Finanzamt dient, ab-
zusetzen.

(7) Die Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das 
folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen 
dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres einge-
hende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten 
des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht werden.

(8) Innerhalb eines Kapitels dienen Einnahmen aufgrund 
der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 
28. März 1988 (BGBI. I S. 484) in der jeweils geltenden 
Fassung und Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für 
die von ihr zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch zur Ver-
stärkung der Ausgaben bei den entsprechenden Titeln.

§ 11  
Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen

(1) Von verbindlichen Erläuterungen nach § 17 Abs. 1 
Satz 3 ThürLHO darf nur nach Einwilligung des für Finan-
zen zuständigen Ministeriums abgewichen werden, so-
weit nicht nach den Festlegungen im Landeshaushaltsplan 
das Abweichen zusätzlich von der Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags abhängig ist.

(2) Dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags 
sind die Haushalts- oder Wirtschaftspläne von Stellen au-
ßerhalb der Landesverwaltung, die Zuwendungen im Sin-
ne des § 23 ThürLHO zur Deckung der gesamten Ausga-
ben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben 
erhalten (institutionelle Förderung), zuzuleiten, soweit sie 
nicht bereits dem Entwurf des Landeshaushaltsplans nach 
§ 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ThürLHO beigefügt worden sind.

(3) Für Maßnahmen im Bereich der Fonds der Europäi-
schen Union können Mehrausgaben geleistet oder Ver-
pflichtungen	eingegangen	werden,	soweit	hierfür	im	Haus-
haltsjahr Mittel von der Europäischen Union zur Verfügung 
gestellt oder verbindlich zugesagt werden. Dies gilt entspre-
chend für Maßnahmen in den Bereichen der Finanzhilfen 
des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
sowie	 zur	 Verbesserung	 der	 Schulinfrastruktur	 finanz-
schwacher Kommunen und der Gemeinschaftsaufgaben 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" und "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur".	Darüber	 hinaus	 können	Verpflichtungen	eingegan-
gen werden, soweit hierfür im Haushaltsjahr Mittel von der 
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 
aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisatio-
nen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
zur Verfügung gestellt oder verbindlich zugesagt werden.

§ 12  
Besserstellungsverbot

(1) Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur 
mit	der	Auflage	bewilligt	werden,	dass	Zuwendungsemp-
fänger ihre Beschäftigten nicht besserstellen als vergleic
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hbare Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des Landes 
(Besserstellungsverbot). Die Zuwendungsempfänger dür-
fen insbesondere keine höheren Arbeitsentgelte vereinba-
ren, als sie für die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
des Landes vorgesehen sind.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Zuwendungen zur Pro-
jektförderung, wenn die Gesamtausgaben der Zuwen-
dungsempfänger überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand bestritten werden und die Zuwendung 
des Landes mehr als 50.000 Euro beträgt. Das Besser-
stellungsverbot wird nur auf die in dem Projekt unmittel-
bar beteiligten Beschäftigten angewendet.

(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium kann aus-
nahmsweise in Einzelfällen oder für Förderbereiche, ins-
besondere wenn der vom Land verfolgte Zweck ansonsten 
nicht erfüllt werden kann, Abweichungen von den Absät-
zen 1 und 2 zulassen.

§ 13  
Überlassung und Veräußerung von  

Vermögensgegenständen

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium kann abwei-
chend von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO Folgendes zu-
lassen:
4. Zur	verbilligten	Beschaffung	von	Bauland	können	lan-

deseigene unbebaute Grundstücke unter dem vollen 
Wert veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass 
diese Grundstücke binnen angemessener Frist, die 
in der Regel drei Jahre nach Abschluss des Kaufver-
trags nicht übersteigen soll, zu Zwecken des sozialen 
Wohnungsbaus bebaut werden. Unterbleibt die Be-
bauung, so ist das Eigentum an dem Grundstück auf 
das Land zurückzuübertragen. Die hierbei anfallenden 
Kosten hat die Wiederverkäuferin oder der Wiederver-
käufer zu tragen.

5. Zur	verbilligten	Beschaffung	von	Straßenbauland	kön-
nen landeseigene unbebaute Grundstücke an Gemein-
den und Landkreise zum Anerkennungsbetrag von ei-
nem Euro je Quadratmeter veräußert werden.

6. Zur erforderlichen Versorgung der Bevölkerung mit Ein-
richtungen der Gesundheit, der Rehabilitation, der So-
zialhilfe, der Jugendhilfe, der Familienförderung, des 
Sports, der Wissenschaft und Forschung sowie der 
Kultur und Kunst können 
a) landeseigene Einrichtungen nebst deren Ausstat-

tung,
b) Grundstücke,
c) Nutzungsrechte an Grundstücken oder
d) sonstige Vermögensgegenstände
Gemeinden, Landkreisen oder kommunalen Zweckver-
bänden sowie anerkannten gemeinnützigen Trägern 
unter dem vollen Wert überlassen oder an sie veräu-
ßert werden, wenn sichergestellt ist, dass der vorge-
sehene Zweck auf angemessene Dauer erfüllt wird. 
Übersteigt der Wert der Überlassung oder Veräuße-
rung nach Satz 1 Buchst. a und d 50.000 Euro sowie 
in den Fällen des Satzes 1 Buchst. b und c 375.000 
Euro, bedarf es der Einwilligung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags.

7. Hat der Bund für die im Bundeshaushaltsplan aufge-
führten Zwecke dem Land Verbilligungen bei der Veräu-
ßerung oder jedweder Überlassung von bundeseigenen 
Grundstücken eingeräumt, so können landeseigene be-
baute und unbebaute Grundstücke an Gebietskörper-
schaften für die gleichen Zwecke mit den gleichen Ver-
billigungen veräußert oder überlassen werden.

8. Die von staatlichen Einrichtungen im Bereich der Da-
tenverarbeitung entwickelten oder erworbenen Pro-
gramme	können	unentgeltlich	 an	Stellen	der	 öffent- 
lichen Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegen-
seitigkeit besteht.

(2) Als erheblicher Grundstückswert im Sinne des § 64 
Abs. 2 Satz 1 ThürLHO ist ein Verkehrswert von mehr als 
375.000 Euro anzunehmen.

(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium darf Verein-
barungen mit Kreditinstituten über die Pension oder Leihe 
der	im	Eigentum	des	Landes	befindlichen	Wertpapiere	zur	
Steigerung	der	Erlöse	aus	Beteiligungen	treffen.

§ 14  
Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistun-
gen zu übernehmen
1. zur Förderung des Wohnungs- und Städtebaus bis 

zu einem Betrag von insgesamt 70 Millionen Euro im 
Haushaltsjahr, auch zur Unterstützung von Maßnah-
men	der	Energieeffizienz	beziehungsweise	dem	Ein-
satz regenerativer Energien,

2. zur Förderung von Unternehmen der land- und forst-
wirtschaftlichen Produktion sowie der Fischerei und 
Aquakultur bis zu einem Betrag von insgesamt 20 Mil-
lionen Euro im Haushaltsjahr,

3. zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der frei-
en Berufe bis zu einem Betrag von insgesamt 500 Mil-
lionen Euro im Haushaltsjahr,

4. zur Förderung von Organisationen und Einrichtungen 
der Sozialwirtschaft, insbesondere zur Förderung der 
Gesundheit, der Rehabilitation, der Sozialhilfe, der Ju-
gendhilfe und der Familien sowie zur Förderung von 
Einrichtungen des Sports, der Wissenschaft und For-
schung sowie der Kultur und Kunst in gemeinnütziger 
Trägerschaft, an denen das Land ein erhebliches Inte-
resse hat, bis zu einem Betrag von insgesamt 20 Mil-
lionen Euro im Haushaltsjahr,

5. zur Kreditabsicherung bei Gesellschaften, die sich in 
mehrheitlicher	Landesbeteiligung	befinden,	bis	zu	ei-
nem Betrag von insgesamt 50 Millionen Euro im Haus-
haltsjahr, soweit die Absicherung nicht den Nummern 1 
oder 3 zuzuordnen ist.

Die Gewährleistungsermächtigungen nach Satz 1 können 
mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags für Zwecke der jeweils anderen Gewährleis-
tungsrahmen verwendet werden.

(2)	Die	Ministerien	werden	ermächtigt,	Verpflichtungen	zur	
Abdeckung möglicher Ersatzansprüche aus wechselnden 
Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und 
öffentlichen	Leihgeberinnen	und	Leihgebern	aus	dem	In
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land im Bereich der Ministerien bis zu einem Betrag von 
insgesamt je 60.000 Euro im Haushaltsjahr zu überneh-
men. Das für Kultur zuständige Ministerium wird darüber 
hinaus	ermächtigt,	Verpflichtungen	zur	Abdeckung	mög-
licher Ersatzansprüche aus wechselnden Ausstellungen 
mit	Ausstellungsstücken	 von	 privaten	 und	 öffentlichen	
Leihgeberinnen und Leihgebern aus dem In- und Ausland 
bei den Kultureinrichtungen des Landes und seinen Stif-
tungen bis zu einem Betrag von insgesamt 200 Millionen 
Euro im Haushaltsjahr zu übernehmen. Das für Hochschul-
bibliotheken zuständige Ministerium wird darüber hinaus 
ermächtigt,	Verpflichtungen	zur	Abdeckung	möglicher	Er-
satzansprüche aus wechselnden Ausstellungen mit Aus-
stellungsstücken	von	privaten	und	öffentlichen	Leihgebe-
rinnen und Leihgebern aus dem In- und Ausland bei den 
Hochschulbibliotheken des Landes bis zu einem Betrag von 
insgesamt 700.000 Euro im Haushaltsjahr zu übernehmen. 
Die	Präsidentin	des	Landtags	wird	ermächtigt,	Verpflichtun-
gen zur Abdeckung möglicher Ersatzansprüche aus wech-
selnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von priva-
ten	und	öffentlichen	Leihgeberinnen	und	Leihgebern	aus	
dem In- und Ausland im Bereich des Landtags bis zu ei-
nem Betrag von insgesamt einer Million Euro im Haushalts-
jahr zu übernehmen. Auf den jeweiligen Höchstbetrag sind 
in	Vorjahren	übernommene	Verpflichtungen	anzurechnen,	
soweit das Land daraus noch in Anspruch genommen wer-
den kann. Soweit das Land ohne Inanspruchnahme von 
seiner	Verpflichtung	frei	wird	oder	Ersatz	für	die	erbrachte	
Leistung	erlangt	hat,	sind	übernommene	Verpflichtungen	
auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.

(3) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Freistellungen von der Verantwortlichkeit für ökologi-
sche Altlasten bis zur Höhe von 30 Millionen Euro im Haus-
haltsjahr zu erteilen.

(4) Das für Forschung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, den Bund bis zur Höhe von zwei Millionen Euro 
im Haushaltsjahr von Rückforderungen der Europäischen 
Union freizustellen, die daraus folgen, dass der Bund ge-
genüber der Europäischen Union eine Garantieerklä-
rung im Sinne des Artikels 38 Nr. 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln 
für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren

 und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmen-
programms sowie für die Verbreitung der Forschungser-
gebnisse (2007-2013) (ABI. L 391 vom 30.12.2006, S. 1) 
in der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung für die 
nachfolgenden Einrichtungen
1. Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e. V.,
2. Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme 

gGmbH und
3. Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. 
abgegeben hat.

(5) Die für Europa sowie für Infrastruktur und Landespla-
nung zuständigen Ministerien werden jeweils ermächtigt, 
den Bund bis zur Höhe von einer Million Euro im Haushalts-
jahr von Rückforderungen der Europäischen Union freizu-
stellen, die daraus folgen, dass der Bund gegenüber der 
Europäischen Union eine Zustimmung zu den Kooperati-
onsprogrammen	und	eine	Bestätigung	der	Kofinanzierung	
im Sinne der Verordnung (EU) des Europäischen Parla-
ments und des Rates über besondere Bestimmungen für 
das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das aus-
wärtige Handeln unterstützte Ziel "Europäische territori-
ale Zusammenarbeit" (lnterreg) nach deren Inkrafttreten 
abgeben wird.

§ 15  
Fortgeltung

§ 2 Abs. 1 bis 4 sowie 6 und 7 sowie die §§ 3 bis 14 gel-
ten über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bis zum Tage 
des lnkrafttretens des Thüringer Haushaltsgesetzes für 
das Jahr 2023.

§ 16  
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtsregister eingetragen sind.

§ 17 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx
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LANDESHAUSHALTSPLAN  2022

- Gesamtplan -

Teil I Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der

Einzelpläne

Teil II Finanzierungsübersicht

Teil III Kreditfinanzierungsplan

Hinweis: Nach § 1 Satz 2 ThürLHO wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet. Auskunft 
darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Landeshaushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das 
Thüringer Finanzministerium, Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt. Unter folgender Internetadresse: 
www.finanzen.thueringen.de steht der Haushalt 2022 zur Onlineansicht und zum Download zur Verfügung.
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Drucksache 7/4778Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode

Teil I Haushaltsübersicht 2022
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Landeshaushalt Gesamtplan

Anlage
Blatt 1a

Einzelplan 0
Einnahmen aus

Steuern und
steuerähnlichen

Abgaben

1
Verwaltungsein-

nahmen,
Einnahmen aus
Schuldendienst

und dgl.

2
Einnahmen aus

Zuweisungen und
Zuschüssen mit
Ausnahme für
Investitionen

3
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investi-
tionen, beson-
dere Finanzie-

rungseinnahmen

Summe

Einnahmen

4
Personal-
ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7

Einnahmen

01 99.900 99.900 43.429.600

02 2.403.200 375.800 2.779.000 33.962.400

03 34.989.200 10.077.700 36.400 45.103.300 452.933.200

04 5.407.600 28.650.200 77.306.800 111.364.600 1.413.205.100

05 114.120.300 1.350.000 115.470.300 243.910.700

06 14.837.000 3.011.000 17.848.000 186.119.500

07 14.161.700 241.179.500 375.562.500 630.903.700 17.799.500

08 19.825.900 432.017.400 24.564.500 476.407.800 71.842.000

09 16.800.000 6.683.200 333.000 738.000 24.554.200 60.652.400

10 600.000 40.055.700 457.862.800 186.321.100 684.839.600 170.942.800

11 9.900 9.900 8.254.100

12 500 500 438.900

16 118.000 11.545.500 11.663.500 16.112.400

17 7.671.000.000 25.082.600 1.574.707.000 511.924.000 9.782.713.600 545.498.400

18 22.448.500 16.666.000 39.114.500

7.688.400.000 300.243.200 2.761.109.900 1.193.119.300 11.942.872.400 3.265.101.000Summe 2022

Summe 2021 7.161.800.000 267.976.700 2.562.145.100 1.995.412.700 11.987.334.500 3.209.413.900

Vgl. zu 2021 +526.600.000 +32.266.500 +198.964.800 -802.293.400 -44.462.100 +55.687.100

- 6 -
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Drucksache 7/4778Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode

Teil I Haushaltsübersicht 2022
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Landeshaushalt Gesamtplan

Anlage
Blatt 1b

5
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

 usw.,
Ausgaben für

den
Schuldendienst

6
Ausgaben für
Zuweisungen

und
Zuschüsse mit
Ausnahme für
Investitionen

7
Baumaßnahmen

8
Sonstige

Ausgaben für
Investitionen und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

9
Besondere

Finanzierungs-
ausgaben

Summe

Ausgaben

+ Überschuss

- Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 14

Ausgaben

8.353.300 15.331.500 2.357.700 69.472.100 -69.372.200

18.205.100 152.736.500 290.000 44.450.000 249.644.000 -246.865.000

81.899.200 28.018.500 415.000 112.677.800 675.943.700 -630.840.400

60.409.200 452.182.200 115.421.500 2.041.218.000 -1.929.853.400

155.035.500 123.214.800 2.650.000 4.681.500 529.492.500 -414.022.200

20.142.900 637.200 60.000 658.000 207.617.600 -189.769.600

45.955.600 1.008.834.800 24.722.900 508.215.500 1.605.528.300 -974.624.600

54.050.500 622.913.800 91.024.000 36.400 839.866.700 -363.458.900

31.525.900 49.344.000 26.524.000 123.037.000 295.000 291.378.300 -266.824.100

87.939.300 585.063.900 99.640.500 381.604.800 1.325.191.300 -640.351.700

544.200 3.200 8.801.500 -8.791.600

121.700 560.600 -560.100

75.175.900 34.818.800 26.862.500 152.969.600 -141.306.100

447.895.700 2.922.618.300 250.000 168.152.400 -330.000.000 3.754.414.800 6.028.298.800

22.958.800 94.830.900 72.983.700 190.773.400 -151.658.900

5.995.717.500 249.383.300 1.652.126.400 -329.668.600 11.942.872.400 01.110.212.800

1.004.577.800 5.797.674.900 267.022.100 1.708.314.400 331.400 11.987.334.500 0

+105.635.000 +198.042.600 -17.638.800 -56.188.000 -330.000.000 -44.462.100 +0

- 7 -
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Drucksache 7/4778Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode

Teil I Haushaltsübersicht 2022
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

Landeshaushalt Gesamtplan

Anlage
Blatt 2a

1.000 EUR
2022 2023 2024 2025 2026 ff.

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende
Rechtsverpflichtungen

Einzel-
plan

Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7

01 500 500Thüringer Landtag

02 88.389 36.089 28.144 12.168 11.987Thüringer Staatskanzlei

03 97.220 35.799 34.437 15.397 11.586Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

04 243.272 82.052 66.915 41.599 52.707Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

05 21.400 6.090 4.710 3.600 7.000Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz

06 6.300 900 900 900 3.600Thüringer Finanzministerium

07 772.086 250.230 208.292 216.901 96.663Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft

08 301.790 120.692 96.479 47.209 37.410Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

09 214.195 92.612 76.130 41.438 4.016Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und
Naturschutz

10 1.771.842 250.728 242.406 240.905 1.037.802Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft

11 Thüringer Rechnungshof

12 Thüringer Verfassungsgerichtshof

16 11.109 3.084 1.284 1.241 5.500Informations- und Kommunikationstechnik

17 12.577 8.077 4.500Allgemeine Finanzverwaltung

18 96.535 70.035 25.000 1.500Staatliche Hochbaumaßnahmen

3.637.214 956.888 789.197 622.858 1.268.271Zusammen

- 8 -
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Drucksache 7/4778Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode

Teil II Finanzierungsübersicht 2022

1

Betrag
für

EUR
2022

2

Landeshaushalt Gesamtplan

Anlage
Blatt 3

Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Ausgaben

abzüglich

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tilgungsausgaben am Kreditmarkt

Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Haushaltstechnische Verrechnungen

Ausgaben im Finanzierungssaldo

2. Einnahmen

abzüglich

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken

Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

Haushaltstechnische Verrechnungen

Einnahmen im Finanzierungssaldo

3. Finanzierungssaldo

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Verschuldung am Kreditmarkt

4.1.

4.2. Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

Tilgungsausgaben an Kreditmarkt

Saldo

5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

5.1.

5.2. Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Saldo

6. Rücklagenbewegung

6.1.

6.2. Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken

Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

Saldo

7. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6)

11.942.872.400

171.238.800

331.400

11.771.302.200

11.942.872.400

513.041.000

331.400

11.429.500.000

-341.802.200

171.238.800

171.238.800

513.041.000

-513.041.000

-341.802.200

- 9 -
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Drucksache 7/4778Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2022

1

Betrag
für

Mio. EUR
2022

2

Landeshaushalt Gesamtplan

Anlage
Blatt 4

A. Kredite am Kreditmarkt

I.

II.

III.

Tilgung von Krediten am Kreditmarkt

Nettokreditaufnahme (+)/ Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. I abzgl. Nr. II)

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I.

II.

III.

Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich

Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich

Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich

804,8

-171,2

0,0

0,0

0,0

633,5Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt (§ 2 ThürHhG 2022 unter
Berücksichtigung der geplanten Auswirkungen des Thüringer Gesetzes zur
finanzpolitischen Vorsorge für die steigenden Ausgaben der Beamtenversorgung)

- 11 -
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze  sowie zur  
Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 

Vom 17. Februar 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 31. Januar 
2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe "36,19 vom Hundert" 
durch die Angabe "37,17 vom Hundert" ersetzt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Der nach dieser Regel ermittelte Betrag erhöht 
sich ab dem Jahr 2022 um 100.000.000 Euro."

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 4 werden folgende neue Sätze ein-
gefügt:

"Zudem ist die Verteilungssymmetrie hinsichtlich 
der Ausgaben und Einnahmen zwischen dem 
Land und den Kommunen auf der Basis des 
IST-Symmetriekoeffizienten	zu	prüfen.	Der	IST-
Symmetriekoeffizient	wird	 bestimmt	 als	Dop-
pelquotient aus dem kommunalen Anteil des 
Deckungsmittelverbrauchs und dem kommu-
nalen Anteil des Deckungsmittelbestands. Der 
Deckungsmittelverbrauch bemisst sich anhand 
der Ausgaben für Aufgaben, die nicht durch auf-
gabenspezifische	Einnahmen	gedeckt	sind,	der	
Deckungsmittelbestand bemisst sich anhand 
der zweckungebundenen Finanzmittel."

bb) Im bisherigen Satz 5 wird das Wort "hierü-
ber" durch die Angabe "über die Prüfung nach 
Satz 1" ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach Nummer 15 folgende Num-
mern 16 und 17 eingefügt: 

"16. Kommunale Investitionspauschalen nach 
§ 22 e,

 17. Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Kli-
maanpassungsmaßnahmen nach § 22 f,"

b) In Satz 2 und 3 Halbsatz 1 wird jeweils die Verwei-
sung "Satz 1 Nr. 1 bis 15" durch die Verweisung 
"Satz 1 Nr. 1 bis 17" ersetzt.

3. In § 5 Satz 1 werden nach dem Wort "Finanzausgleichs-
masse" die Worte "sowie von Rückzahlungen" einge-
fügt. 

4. § 7 erhält folgende Fassung:

"§ 7 
Verwendung der Schlüsselzuweisungen

(1) Von der Schlüsselmasse wird im Jahr 2022 vorab 
ein Betrag von 
1. 27.000.000 Euro für Schlüsselzuweisungen für Ge-

meindeaufgaben nach § 8 und 
2. 63.000.000 Euro für Schlüsselzuweisungen für 

Kreisaufgaben nach § 12 abgezogen.

(2) Die verbleibende Schlüsselmasse wird wie folgt 
verwendet:
1. 43,9 vom Hundert für Schlüsselzuweisungen für 

Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemein-
den und kreisfreie Städte und

2. 56,1 vom Hundert für Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städ-
te."

5. § 9 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort "zwei" durch das Wort "vier" 
ersetzt.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort "Zuweisung" die An-
gabe "nach Satz 1" gestrichen.

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird die Angabe "§ 1 des Thürin-
ger Gesetzes zur Stabilisierung der Kommu-
nalfinanzen	vom	11.	Juni	2020	(ThürStaKoFiG)	
zuzüglich der Gewerbesteuerkompensationszu-
weisungen nach § 1 Abs. 2 des Thüringer Ge-
setzes zur Umsetzung des Gesetzes zum Aus-
gleich von Gewerbesteuermindereinnahmen 
der Gemeinden infolge der COVID-19-Pande-
mie durch Bund und Länder" durch die Anga-
be "§ 1 des Thüringer Gesetzes zur Stabilisie-
rung	 der	Kommunalfinanzen	 (ThürStaKoFiG)	
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 280) in der 
jeweils geltenden Fassung zuzüglich der Ge-
werbesteuerkompensationszuweisungen nach 
§ 1 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Umset-
zung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewer-
besteuermindereinnahmen der Gemeinden in-
folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und 
Länder vom 23. November 2020 (GVBl. S. 563) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
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bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "sowie" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7.  der nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG in 
Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift 
des Thüringer Ministeriums für Inneres 
und Kommunales über das Antrags- und 
Bewilligungsverfahren sowie die Verteilung 
der Mittel zum Ausgleich von besonderen 
Härten nach § 4 Abs. 2 Satz 2 des Thürin-
ger Gesetzes zur Stabilisierung der Kom-
munalfinanzen	vom	7.	 Juli	 2021	 (StAnz.	
Nr. 31 S. 1323) in der jeweils geltenden 
Fassung festgesetzten Ausgleichsleistun-
gen."

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort "sowie" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "sowie" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7. festgesetzte Ausgleichsleistungen nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG in Ver-
bindung mit der Verwaltungsvorschrift 
des Thüringer Ministeriums für Inneres 
und Kommunales über das Antrags- und 
Bewilligungsverfahren sowie die Verteilung 
der Mittel zum Ausgleich von besonderen 
Härten nach § 4 Abs. 2 Satz 2 des Thürin-
ger Gesetzes zur Stabilisierung der Kom-
munalfinanzen."

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung "Absatz 2 
Nr. 5" durch die Verweisung "Absatz 2 Satz 1 Nr. 5" 
ersetzt.

7. § 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 3 Satz 2 werden auf-
gehoben.

8. § 13 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort "zwei" durch das Wort 
"vier" ersetzt und nach dem Wort "Schlüsselzuwei-
sung" die Worte "nach Maßgabe des Satzes 2" ein-
gefügt.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort "Zuweisung" die An-
gabe "nach Satz 1" gestrichen.

9. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe "30 vom Hundert" durch 
die Angabe "40 vom Hundert" ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Für eine kreisfreie Stadt wird eine Umlagekraft-
messzahl entsprechend ermittelt durch Anwendung 

des Vomhundertsatzes nach Satz 1 auf ihren Sta-
bilisierungsansatz Gemeindeaufgaben (§ 9 a), ihre 
Steuerkraftmesszahl (§ 10) und ihre Schlüsselzu-
weisungen (§ 11) im Durchschnitt des vorangegan-
genen Jahres und der zwei davor liegenden Jahre."

10. Nach § 22 d werden folgende §§ 22 e und 22 f einge-
fügt:

"§ 22 e 
Kommunale Investitionspauschale

(1) Die Kommunen erhalten in den Ausgleichsjahren 
2022 bis 2024 jährlich eine allgemeine investive Zu-
weisung (kommunale Investitionspauschale) nach fol-
genden Maßgaben:
1. kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte 

erhalten 28,29 Euro je Einwohner,
2. Landkreise und kreisfreie Städte erhalten 18,86 

Euro je Einwohner. 
Die Zuweisungen werden durch Vervielfältigung der 
Beträge nach Satz 1 mit der nach § 30 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Satz 1 bis 3 bestimmten Einwoh-
nerzahl ermittelt.

(2) Die kommunale Investitionspauschale ist für Investi-
tionen zu verwenden. Der Nachweis der zweckentspre-
chenden Verwendung ist im Rahmen der jeweiligen 
Jahresrechnung gegenüber dem Landesverwaltungs-
amt zu führen. Nicht verbrauchte Mittel sind einer 
Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweck-
entsprechend zu verwenden. Bei festgestellter nicht 
zweckentsprechender Verwendung sind die Mittel zu-
rückzuzahlen.

(3) Die Mittel nach Absatz 1 sollen zum 15. März des 
laufenden Finanzausgleichsjahres ausgezahlt werden.

(4) Investitionspauschalen nach Absatz 1 werden bei 
der Ermittlung der Höhe einer zu bewilligenden Be-
darfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 bis zum Ablauf 
des Jahres 2024 nicht bedarfsmindernd berücksich-
tigt. Innerhalb dieses Zeitraums besteht im Rahmen 
einer	 bestehenden	Haushaltssicherungspflicht	 keine	
Beschränkung der Zweckbindung der Mittel auf not-
wendige Investitionen.

(5) Zum Ausgleichsjahr 2025 erfolgt durch das für den 
kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium 
eine Überprüfung der kommunalen Investitionspau-
schale dem Grunde und der Höhe nach.

§ 22 f 
Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und  

Klimaanpassungsmaßnahmen

(1) Gemeinden und Landkreisen können ab dem Jahr 
2022 Finanzzuweisungen für Maßnahmen des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Kli-
mapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimageset-
zes gewährt werden.
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(2) Über die im Landeshaushalt eingestellten Mittel 
verfügt das für Umweltschutz zuständige Ministerium. 
Die Verteilung der Mittel einschließlich des Verfahrens 
wird durch Verwaltungsvorschrift des für Umweltschutz 
zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem 
für den kommunalen Finanzausgleich zuständigen Mi-
nisterium und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium geregelt."

11. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Jahreszahl "2021" wird durch die Jah-
reszahl "2022" ersetzt.

bbb) In Nummer 1 wird die Angabe "142 Euro" 
durch die Angabe "172 Euro" ersetzt.

ccc) In Nummer 2 wird die Angabe "101 Euro" 
durch die Angabe "108 Euro" ersetzt.

ddd) In Nummer 3 wird die Angabe "61 Euro" 
durch die Angabe "58 Euro" ersetzt.

eee) In Nummer 4 wird die Angabe "38 Euro" 
durch die Angabe "43 Euro" ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz einge-
fügt:

"Die Pauschale nach Satz 1 Nr. 2 berücksich-
tigt auch die Aufgabe der staatlichen Aufsicht 
über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwal-
tungsgemeinschaften und Zweckverbände nach 
§ 111 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung."

cc) Im bisherigen Satz 2 wird die Verweisung "§ 30 
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 und 2" 
durch die Verweisung "§ 30 Abs. 2 in Verbin-
dung mit Abs. 1 Satz 1 bis 3" ersetzt.

b) Absatz 1a Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe "2,27 Euro" durch 
die Angabe "1,74 Euro" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe "3,56 Euro" durch 
die Angabe "3,49 Euro" ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Angabe "5,59 Euro" durch 
die Angabe "4,62 Euro" ersetzt.

dd) In Nummer 4 wird die Angabe "0,72 Euro" durch 
die Angabe "0,95 Euro" ersetzt.

c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Jahreszahl "2021" wird durch die Jahres-
zahl "2022" ersetzt.

bb) Die Angabe "75 vom Hundert" wird durch die 
Angabe "65 vom Hundert" ersetzt.

cc) Die Angabe "25 vom Hundert" wird durch die 
Angabe "35 vom Hundert" ersetzt.

12. In § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird der Klammerzusatz 
"(§ 53 a der Thüringer Kommunalordnung [ThürKO]  
in der Fassung vom 28. Januar 2003 [GVBl. S. 41] in 
der jeweils geltenden Fassung, § 4 Abs. 1 des Thürin-
ger Gesetzes über die kommunale Doppik vom 19. No-
vember 2008 [GVBl. S. 381] in der jeweils geltenden 
Fassung)" durch den Klammerzusatz "(§ 53 a ThürKO, 
§ 4 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommu-
nale Doppik vom 19. November 2008 [GVBl. S. 381] 
in der jeweils geltenden Fassung)" ersetzt.

13. Die Überschrift des Siebenten Abschnitts erhält folgen-
de Fassung:

"Siebenter Abschnitt 
Schlussbestimmung"

14. § 36 wird aufgehoben.

15. Der bisherige § 37 wird § 36 und die Worte "in männli-
cher und weiblicher Form" werden durch die Worte "für 
alle Geschlechter" ersetzt.

16. Der bisherige § 38 wird § 37 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe "2022" durch die 
Angabe "2023" ersetzt.

b) Im Text wird die Angabe "2021" durch die Angabe 
"2022" und die Angabe "2022" durch die Angabe 
"2023" ersetzt.

17. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der 

kommunalen Haushalte

In § 4 a Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes zur Siche-
rung der kommunalen Haushalte vom 27. Februar 2014 
(GVBl. S. 45), das zuletzt durch Gesetz vom 11. März 
2020 (GVBl. S. 109) geändert worden ist, wird die Anga-
be "31. Dezember 2018" durch die Angabe "zum Ablauf 
des 31. Dezember 2025" ersetzt.
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Artikel 3 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der 
kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 

sowie zur Änderung des Thüringer  
Finanzausgleichsgesetzes und des  

Thüringer Straßengesetzes

In Artikel 4 Satz 3 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung 
der kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 
sowie zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge-
setzes und des Thüringer Straßengesetzes vom 27. Fe-
bruar 2014 (GVBl. S. 45), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. Februar 2018 (GVBl. S. 5) geändert 
worden ist, wird die Jahreszahl "2022" durch die Jahres-
zahl "2025" ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Dem § 55 der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), die zuletzt durch Ge-
setz vom 23. März 2021 (GVBl. S. 113) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Zur Heilung von Fehlern, die Verfahrens- oder Form-
vorschriften für das Zustandekommen der Haushaltssat-
zung verletzen, kann die Haushaltssatzung, ungeachtet 
des § 60 Abs. 1 Satz 1, auch nach Ablauf des Haushalts-
jahres geändert oder erlassen werden. Für die Änderung 
oder den Erlass gilt § 57 mit Ausnahme des § 57 Abs. 2 
Halbsatz 2."

Artikel 5 
Änderung des Thüringer Gesetzes über die  

kommunale Doppik

Dem § 6 des Thüringer Gesetzes über die kommuna-
le Doppik vom 19. November 2008 (GVBl. S. 381), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. März 2021 
(GVBl. S. 115) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 5 angefügt:

"(5) Zur Heilung von Fehlern, die Verfahrens- oder Form-
vorschriften für das Zustandekommen der Haushaltssat-
zung verletzen, kann die Haushaltssatzung, ungeachtet 
des § 9 Abs. 1 Satz 1, auch nach Ablauf des Haushaltsjah-
res geändert oder erlassen werden. Für die Änderung oder 
den Erlass gilt § 8 mit Ausnahme des § 8 Abs. 2 Halbsatz 2."

Artikel 6 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung  

kreisangehöriger Gemeinden

Das Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Ge-
meinden vom 22. Dezember 2020 (GVBI. S. 678, 680) 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe "2021" durch die An-
gabe "2022" ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe "2019" durch die An-
gabe "2020" ersetzt.

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe "2021" durch die Anga-
be "2022" ersetzt 

b) Die Sätze 3 bis 6 werden aufgehoben.

Artikel 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt 
das Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsof-
fensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020 (GVBl. S. 110) 
außer Kraft.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx
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Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
Vom 17. Februar 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Gewährung einer einmaligen 
Sonderzahlung für die Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter des Landes sowie für die Beam-
tinnen und Beamten der Gemeinden, der Landkreise und 
der anderen Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts.	Satz	1	gilt	
entsprechend für Rechtsreferendarinnen und Rechtsrefe-
rendare	 im	öffentlich-rechtlichen	Ausbildungsverhältnis.	
Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und ehren-
amtlichen Richter.

§ 2 
Voraussetzungen und Fälligkeit des Anspruchs

Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die CO-
VID-19-Pandemie wird eine einmalige Sonderzahlung den 
Berechtigten nach § 1 Satz 1 mit den Bezügen für den Mo-
nat April 2022 und den Berechtigten nach § 1 Satz 2 mit 
der Unterhaltsbeihilfe für den Monat März 2022 gewährt. 
Die Berechtigten nach § 1 erhalten diese Sonderzahlung, 
wenn	das	Dienstverhältnis	oder	das	öffentlich-rechtliche	
Ausbildungsverhältnis am 29. November 2021 bestanden 
hat und mindestens an einem Tag zwischen dem 1. Ja-
nuar 2021 und dem 29. November 2021 ein Anspruch auf

 Dienstbezüge, auf Anwärterbezüge oder auf Unterhalts-
beihilfe bestanden hat. Die Sonderzahlung wird jedem Be-
rechtigten nur einmal gewährt.

§ 3 
Höhe der Sonderzahlung

(1) Für die Empfängerinnen und Empfänger von Dienst-
bezügen beträgt die Höhe der Sonderzahlung 1.300 Euro. 
Für die Empfängerinnen und Empfänger von Anwärter-
bezügen oder Unterhaltsbeihilfe beträgt die Sonderzah-
lung 650 Euro.

(2) § 6 Abs. 1 und § 7 Satz 1 des Thüringer Besoldungsge-
setzes (ThürBesG) gelten entsprechend. Maßgebend sind 
jeweils die Verhältnisse am 29. November 2021.

(3) § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 7 ThürBesG gelten entspre-
chend.

§ 4 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 29. November 2021 
in Kraft.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
Vom 17. Februar 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das	Thüringer	Ladenöffnungsgesetz	vom	24.	November	
2006 (GVBl. S. 541), geändert durch Gesetz vom 21. De-
zember 2011 (GVBI. S. 540), wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen 
dürfen Verkaufsstellen aus be sonderem Anlass für die 
Dauer von bis zu sechs zusammenhängenden Stun-
den	 in	der	Zeit	von	11	bis	20	Uhr	geöffnet	sein.	Ein

 besonderer Anlass liegt grundsätzlich vor, wenn die-
ser bereits in den zusammenhängenden drei Vorjah-
ren	zur	Öffnung	im	Sinne	des	Satzes	1	führte	und	un-
verändert besteht."

2. Dem § 15 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3)	 Für	 Verfahren	 zur	 Bewilligung	 verkaufsoffener	
Sonntage bleiben abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 2 
die Jahre 2020 und 2021 unberücksichtigt."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz

vom 04. Februar 2022

Aufgrund des § 298a Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessord-
nung in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I 
S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I 
S. 4607), des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), 
des § 55b Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Okto

ber 2021 (BGBl. I S. 4650), jeweils in Verbindung mit § 1 
Satz 1 Nr. 21, 48 und 49 der Thüringer Ermächtigungs-
übertragungsverordnung Justiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. 
S. 143), geändert durch Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 65), verordnet das Ministerium für Migration, Jus-
tiz und Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Anlage der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz vom 
5. März 2021 (GVBl. S. 101), die durch Verordnung vom 
27. August 2021 (GVBl. S. 431) geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung:

"Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Gerichte Verfahren Zeitpunkt der  
Einführung

I. ordentliche Gerichtsbarkeit

Landgericht Meiningen - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH sowie 
alle diesen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 16. Juni 2020

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammer für 
Handelssachen mit dem Registerzeichen HK O 
und HK OH sowie alle dieser Kammer zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Registers 
(AR) 16. Juni 2020

Landgericht Gera - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH sowie 
alle diesen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 23. März 2021

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammer für 
Handelssachen mit dem Registerzeichen HK O 
und HK OH sowie alle dieser Kammer zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Registers 
(AR) 23. März 2021

Thüringer Oberlandesgericht - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilsenate 
mit den Registerzeichen AR, EK, Kap und MK 28. September 2021

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivilsenate 
mit dem Registerzeichen U und W einschließ-
lich der Verfahren über die Prozesskostenhil-
fe sowie alle Verfahren in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit dem Regis-
terzeichen W 28. September 2021

- alle sonstigen Verfahren der Zivilsenate mit dem 
Registerzeichen VA 28. September 2021



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 25. Februar 2022     93

Landgericht Mühlhausen - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH sowie 
alle diesen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 15. März 2022

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammer für 
Handelssachen mit dem Registerzeichen HK O 
und HK OH sowie alle dieser Kammer zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Registers 
(AR) 15. März 2022

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen S, SH und T so-
wie alle diesen Kammern zugeordneten Verfah-
ren des Allgemeinen Registers (AR) 15. März 2022

II. Verwaltungsgerichtsbarkeit

Verwaltungsgericht Weimar alle Verfahren 2. November 2021"

Dritte Verordnung
zur Änderung der Thüringer Urlaubsverordnung

Vom 1. Februar 2022

Aufgrund des § 67 Abs. 5 des Thüringer Beamtengeset-
zes vom 12. August 2014 (GVBI. S. 472), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Oktober 2021 (GVBl. 
S. 508), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

§ 32 Abs. 4 Satz 1 der Thüringer Urlaubsverordnung vom 
29. November 2016 (GVBl. S. 574), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 16. November 2021 (GVBl. S. 552) geändert 
worden ist, erhält folgende Fassung:

"Abweichend von § 25a Abs. 2 besteht bis zum Ablauf des 
in § 45 Abs. 2a Satz 3 SGB V genannten Zeitpunkts der 
Anspruch auf Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besol

dung nach § 25a Abs. 2 auch in den in § 45 Abs. 2a Satz 3 
SGB V genannten Fällen."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 
in Kraft. 

Erfurt, den 1. Februar 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Inneres und
 Kommunales

Bodo Ramelow Georg Maier

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. März 2022 in Kraft.

Erfurt, den 4. Februar 2022

Der Minister für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz

Dirk Adams
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Verordnung
 der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland 
als zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz

für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen
 im Ausbildungsberuf zur Sozialversicherungsfachangestellten und  

zum Sozialversicherungsfachangestellten (POSoz-DRV-MD)
vom 28. Juni 2021

Auf Grund des § 47 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 
2020 (BGBl. I S. 920), das durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 4 der Sächsischen Ausführungsver-
ordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzen	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung vom 12. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 167), 
die zuletzt durch die Verordnung vom 24. Februar 2021 
(SächsGVBl. S. 323) geändert worden ist, erlässt die Deut-
sche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige 
Stelle nach § 73 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes in 
Verbindung mit § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Sächsischen 
Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu 
den	Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen	mit	Geneh-
migung des Säch-sischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt die vom Berufsbil-
dungsaus-schuss bei der Deutschen Rentenversicherung 
Mitteldeutschland am 23. November 2020 nach § 79 Ab-
satz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes beschlossene 
Prüfungsordnung. 

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt: Geltungsbereich, Prüfungsausschüs-
se und Prüferdelegationen

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Einrichtung
§ 3 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungs-

ausschüssen
§ 3a Prüferdelegationen
§ 4 Ausschluss von der Mitwirkung

§ 5 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
§ 6 Geschäftsführung
§ 7 Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung

§ 8 Prüfungstermine
§ 9 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- 

und Umschulungsprüfung
§ 10 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen 

Fällen
§ 11 Zulassung zur Prüfung
§ 12 Entscheidung über die Zulassung

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 13 Zuordnung der Prüfungsbewerber
§ 14 Prüfungsgegenstand
§ 15 Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der 

Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung
§ 16 Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der 

Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung
§ 17 Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der 

Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung
§ 18 Besondere Verhältnisse behinderter Menschen
§ 19 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestand-

teilen bei der Umschulungsprüfung
§ 20 Prüfungsaufgaben
§ 21	 Nichtöffentlichkeit
§ 22 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
§ 23	 Ausweispflicht	und	Belehrung
§ 24 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
§ 25 Rücktritt, Nichtteilnahme

Bekanntgabe der "Verordnung der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige 
Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für die Durchführung von Abschluss- und  

Umschulungsprüfungen im Ausbildungsberuf zur Sozialversicherungsfachangestellten und  
zum Sozialversicherungsfachangestellten (POSoz-DRV-MD)"

Gemäß § 1 des Fusionsvertrages vereinigten sich die Lan-
desversicherungsanstalten Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen zu einem Regionalträger der Deutschen Ren-
tenversicherung zu der Deutschen Rentenversicherung 
Mitteldeutschland. 

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland ist 
eine	zuständige	Stelle	im	Bereich	des	öffentlichen	Dienstes	
gemäß § 73 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und wurde 
ermächtigt gemäß § 47 Abs. 4 BBiG als zuständige Stelle 
Prüfungsverordnung als Rechtsverordnung zu erlassen. 

Die "Verordnung der Deutschen Rentenversicherung Mit-
teldeutschland als zuständige Stelle nach dem Berufsbil-
dungsgesetz für die Durchführung von Abschluss- und 
Umschulungsprüfungen im Ausbildungsberuf zur Sozial-
versicherungsfachangestellten und zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten (POSoz-DRV-MD)" gilt für den Frei-
staat	Thüringen	und	 findet	Anwendung	und	 ist	 bekannt	
zu machen.

Erfurt, den 26. Januar 2022

Die Ministerin für Arbeit, Soziales
Gesundheit, Frauen und Familie

Heike Werner
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Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beur-
kundung des Prüfungsergebnisses

§ 26 Bewertungsschlüssel
§ 27 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prü-

fungsergebnisse
§ 28 Ergebnisniederschrift
§ 29 Teilnahme an der mündlichen Prüfung
§ 30 Ergänzungsprüfung
§ 31 Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 32 Prüfungszeugnis
§ 33 Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 34 Wiederholungsprüfung 

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 35 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 36 Prüfungsunterlagen
§ 37 Übergangsregelungen
§ 38 Inkrafttreten

Erster Abschnitt: 
Geltungsbereich, Prüfungsausschüsse und  

Prüferdelegationen

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Abschluss- und Umschu-
lungsprüfung für die Berufsausbildung zur Sozialver-
sicherungsfachangestellten und zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten in den Fachrichtungen allgemeine 
Krankenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung und 
gesetzliche Rentenversicherung bei Zuständigkeit der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland für die 
Zulassung zur Prüfung gemäß § 11 Absatz 3.

§ 2 
Errichtung

(1) Die zuständige Stelle errichtet für die Durchführung der 
Abschlussprüfungen Prüfungsausschüsse.

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach 
§ 42 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes nehmen die 
Prüfungsleistungen ab.

(3) Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, insbe-
sondere	bei	einer	großen	Anzahl	von	Prüflingen	und	bei	
besonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, 
mehrere Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(4) Für die Abnahme von Umschulungsprüfungen werden 
besondere Prüfungsausschüsse nicht errichtet. Die Um-
schulungsprüfungen werden von den nach Absatz 1 errich-
teten Prüfungsausschüssen abgenommen.

(5) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen 
gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten. 

§ 3 
Zusammensetzung und Berufung von  

Prüfungsausschüssen

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge-
biete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswe-
sen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauf-
tragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher 
Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbilden-
den Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmer sein. 

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für 
eine einheitliche Periode von bis zu vier Jahren berufen. 
Läuft die Amtsdauer nach Ausschreibung einer Prüfung ab, 
verlängert sich die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss 
bis zum Abschluss dieser Prüfung, soweit die Amtsdau-
er von insgesamt fünf Jahren der laufenden Amtsperiode 
nicht überschritten wird.

(4) Die Berufung der Beauftragten der Arbeitnehmer und 
der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen richtet sich nach 
§ 40 Absatz 3 Sätze 2 bis 4 des Berufsbildungsgesetzes. 
Die Beauftragten der Arbeitgeber werden auf Vorschlag 
der unter der Aufsicht des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stehenden Sozialversicherungsträger berufen.

(5) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach 
Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem 
Grunde abberufen werden.

(6) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter. Die Absätze 3 bis 5 gelten 
für sie entsprechend.

(7) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern 
Vorschlagsberechtigten sind über die Anzahl und die Größe 
der einzurichtenden Prüfungsausschüsse sowie über die 
Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden 
zu unterrichten. Die Vorschlagsberechtigten werden von 
der zuständigen Stelle darüber unterrichtet, welche der von 
ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter und Stell-
vertreterinnen sowie weiteren Prüfenden berufen wurden.

(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine 
Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von 
der zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten Lan-
desbehörde festgesetzt wird. Die Entschädigung für Zeit-
versäumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung zu erfolgen.

(9) Von Absatz 2 und 6 darf nur abgewichen werden, wenn 
andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses nicht berufen werden kann.



96 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

§ 3a 
Prüferdelegationen

(1) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen mit den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und 
die abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen auf 
Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist 
§ 3 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Die Mit-
glieder der Prüferdelegationen haben Stellvertreter/Stell-
vertreterinnen.

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglie-
der der Prüfungsausschüsse, deren Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen sowie weitere Prüfende sein, die durch 
die zuständige Stelle nach § 40 Absatz 4 des Berufsbil-
dungsgesetzes berufen worden sind. Für die Berufungen 
gilt § 3 Absatz 3 bis 5 entsprechend. Die Berufung weite-
rer Prüfender kann auf bestimmte Prüf- oder Fachgebie-
te beschränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamt-
lich. § 3 Absatz 8 gilt entsprechend.

(5) Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prüfung über 
die Bildung von Prüferdelegationen, über deren Mitglieder 
sowie über deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu 
entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer Prüfer-
delegationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen 
derart aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur 
einheitlich erfolgen kann, so müssen diese Prüfungsleis-
tungen von denselben Prüfenden abgenommen werden.

§ 4 
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige 
der	Prüflinge	nicht	mitwirken.	Angehörige	 im	Sinne	des	
Satz 1 sind:
1. Verlobte,
2. Ehegatten,
3. eingetragene Lebenspartner,
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehe-

gatten,
8. Geschwister der Eltern,
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angeleg-

tes	Pflegeverhältnis	mit	häuslicher	Gemeinschaft	wie	
Eltern	und	Kind	miteinander	verbunden	sind	(Pflege-
eltern	und	Pflegekinder).	

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Bezie-

hung begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft 
nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist;

3. im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht 
mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern 
und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mit-
glied einer Prüferdelegation nach Absatz 1 für ausge-
schlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzun-
gen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen 
Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungs-
ausschuss oder der Prüferdelegation. Die Entscheidung 
über	den	Ausschluss	von	der	Mitwirkung	trifft	die	zustän-
dige Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss 
oder die Prüferdelegation. Im letzteren Fall darf das be-
troffene	Mitglied	nicht	mitwirken.	Ausgeschlossene	Perso-
nen dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht 
zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen 
eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu recht-
fertigen,	oder	wird	von	einem	Prüfling	das	Vorliegen	eines	
solchen	Grundes	behauptet,	so	hat	die	betroffene	Person	
dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prü-
fung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungs-
gemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht mög-
lich ist, muss die zuständige Stelle die Durchführung der 
Prüfung einem oder gegebenenfalls mehreren anderen 
Prüfungsausschüssen der gleichen Fachrichtung übertra-
gen. Erforderlichenfalls kann eine andere zuständige Stel-
le ersucht werden, die Prüfung durchzuführen. Das Glei-
che gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus 
anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. Wenn in 
den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Be-
setzung der Prüferdelegationen nicht möglich ist, kann der 
Prüfungsausschuss die Prüfung selber durchführen oder 
die Durchführung der Prüfung auf eine andere Prüferde-
legation übertragen.

§ 5 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vor-
sitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stell-
vertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellver-
tretende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 
angehören. Im Falle der Verhinderung wird der Vorsitz ein-
vernehmlich bestimmt. 

(2) In eiligen Fällen kann das vorsitzende Mitglied die 
Abstimmung durch eine schriftliche Umfrage herbeiführen. 
Widerspricht ein Mitglied diesem Abstimmungsverfahren, 
muss der Prüfungsausschuss zusammentreten.

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er be-
schließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mit-
glieds den Ausschlag.

(4) Für Prüferdelegationen gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 ent-
sprechend.
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§ 6 
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt 
in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss bei der zu-
ständigen Stelle. Einladungen, Vorbereitung, Durchfüh-
rung, Nachbereitung, Protokollführung und Durchführung 
der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz 
des Prüfungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellver-
tretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrich-
tet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, 
so soll es dies unverzüglich mitteilen. Für ein verhindertes 
Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, wel-
ches derselben Gruppe angehören soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführen-
den Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen und an-
schließend der zuständigen Stelle in Kopie zuzuleiten. 
§ 28 bleibt unberührt.

(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle 
von allen Mitgliedern zu unterzeichnen und anschließend 
der zuständigen Stelle in Kopie zuzuleiten. § 28 bleibt un-
berührt.

§ 7 
Verschwiegenheit

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Aus-
schüsse und Prüferdelegationen haben gegenüber Dritten 
über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit zu wahren. 
Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss 
und der zuständigen Stelle.

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Prüfung

§ 8 
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle bestimmt nach Rücksprache mit 
den Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse und den Ausbil-
denden den Termin und den Ort der schriftlichen Prüfung. 
Dieser Termin soll auf den Ablauf der Berufsausbildung und 
des Schuljahres abgestimmt sein. Die zuständige Stelle 
setzt die einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die zuständige Stelle gibt den Termin und den Ort im 
Sinne des Absatz 1 Satz 1 einschließlich der Anmeldefris-
ten in geeigneter Weise mindestens zwei Monate vor Ab-
lauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist über-
schritten, kann die zuständige Stelle die Annahme des 
Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsberei-
che einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, sind 
dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungs-
tage anzusetzen.

(4) Für die mündliche Prüfung bestimmt die zuständige 
Stelle im Benehmen mit den Vorsitzenden der Prüfungs-
ausschüsse den Prüfungszeitraum. Der Prüfungstag und 
der	Prüfungsort	sind	dem	Prüfling	mindestens	eine	Wo-
che vor der Prüfung durch den Vorsitzenden des jewei-
ligen Prüfungsausschusses schriftlich bekanntzugeben.

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und  

Umschulungsprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,
1. wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wes-

sen Ausbildungsdauer nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilge-
nommen hat oder aus von dem Prüfungsausschuss 
anerkannten wichtigen Gründen zweimal an der Zwi-
schenprüfung nicht teilnehmen konnte oder die Zwi-
schenprüfung aus von dem Prüfungsausschuss aner-
kannten wichtigen Gründen zweimal abgebrochen hat, 
ohne	dass	die	vorliegenden	Ergebnisse	des	Prüflings	
für eine Bewertung ausreichten,

3. wer den vorgeschriebenen schriftlichen oder elektroni-
schen Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 
7 des Berufsbildungsgesetzes geführt hat und 

4. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we-
der die Auszubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung auch 
zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Num-
mer 2 bis 4 nicht vorliegen.

(3) Umzuschulende sind zur Prüfung in anerkannten Aus-
bildungsberufen zuzulassen, wenn sie durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass 
sie	die	berufliche	Handlungsfähigkeit	und	beruflichen	Fä-
higkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben, 
die mindestens Gegenstand der Berufsausbildung sind.

§ 10 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können auf schriftlichen Antrag und 
nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule 
vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zu-
gelassen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungsdauer nach der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachangestell-
ten/zur Sozialversicherungsfachangestellten vom 18. De-
zember 1996 (BGBl. I S. 1975), die durch Artikel 57 des  
Gesetzes vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594) geändert 
worden ist, vorgeschrieben ist, in dem Beruf des Sozialver-
sicherungsfachangestellten tätig gewesen ist. Als Zeiten 
der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem 
anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis 
der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise ab-
gesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen 
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oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass die 
Bewerberin/der	Bewerber	die	berufliche	Handlungsfähig-
keit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung recht-
fertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen.

(3) Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldatin-
nen/Soldaten sind nach Absatz 2 Satz 3 zur Abschlussprü-
fung zuzulassen, wenn das Bundesministerium der Ver-
teidigung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, 
dass	die	Bewerberin/der	Bewerber	berufliche	Fertigkeiten,	
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zu-
lassung zur Prüfung rechtfertigen.

(4) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,
1. wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonsti-

gen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, 
wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bil-
dungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er
a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang 

der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig ist,
b) systematisch, insbesondere im Rahmen einer 

sachlichen und zeitlichen Gliederung durchge-
führt wird und

c)  durch Lernortkooperation einen angemessenen An-
teil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet.

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach 
der Rechtsverordnung eines Landes die Voraussetzun-
gen nach Nummer 1 erfüllt. 

§ 11 
Zulassung zur Prüfung

(1) Die Ausbildenden haben ihre Auszubildenden mit deren 
Zustimmung innerhalb der Anmeldefrist unter Verwendung 
der vorgesehenen Anmeldeformulare bei der zuständigen 
Stelle zur Abschlussprüfung anzumelden.

(2) In Fällen des § 9 Absatz 3, § 10 und – wenn ein Aus-
bildungsverhältnis nicht mehr besteht – bei Wiederho-
lungsprüfungen	kann	der	Prüfling	 innerhalb	der	Anmel-
defrist selbst einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung stellen.

(3) Zuständig für die Zulassung ist die Deutsche Renten-
versicherung Mitteldeutschland
1. in Fällen des § 9 Absatz 1, wenn die Ausbildung bei ei-

nem Sozialversicherungsträger durchgeführt wird, für 
den das Sächsische Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt die Aufsicht führt.

2. in Fällen des § 9 Absatz 3, wenn die Umschulung bei 
einem Sozialversicherungsträger durchgeführt wird, 
für den das Sächsische Staatsministerium für Sozi-
ales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt die Auf-
sicht führt. Abweichend von Satz 1 ist die Zuständigkeit 
auch gegeben, wenn die Umschulung zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten in der Fachrichtung ge-
setzliche Rentenversicherung im Freistaat Sachsen, 
im Land Sachsen-Anhalt oder im Freistaat Thüringen, 
in der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung 

oder gesetzliche Unfallversicherung im Freistaat Sach-
sen erfolgt.

3. in Fällen des § 10 Absatz 2 und 3, wenn die Prüfung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten in der Fach-
richtung gesetzliche Rentenversicherung erfolgen soll 
und der Antragsteller seinen Wohnort im Freistaat 
Sachsen, im Land Sachsen-Anhalt oder im Freistaat 
Thüringen in der Fachrichtung allgemeine Krankenver-
sicherung oder gesetzliche Unfallversicherung im Frei-
staat Sachsen hat. Abweichend von Satz 1 besteht die 
Zuständigkeit auch, wenn der Antragsteller zum Zeit-
punkt der Antragstellung bei einem in Nummer 1 auf-
geführten Sozialversicherungsträger beschäftigt ist.

4. in Fällen des § 10 Absatz 4, wenn die Prüfung zum So-
zialversicherungsfachangestellten in der Fachrichtung 
gesetzliche Rentenversicherung erfolgen soll und die 
berufsbildende Schule oder Bildungseinrichtung ihren 
Sitz im Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt oder 
Freistaat Thüringen in der Fachrichtung allgemeine 
Krankenversicherung oder gesetzliche Unfallversiche-
rung im Freistaat Sachsen hat. 

(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung sollen beige-
fügt werden
1. in Fällen des § 9 Absatz 1:

eine Bestätigung des Ausbildenden, dass der schriftli-
che Ausbildungsnachweis geführt wurde, 

2. in Fällen des § 10 Absatz 1:
a) eine Bestätigung des Ausbildenden, dass der 

schriftliche Ausbildungsnachweis geführt wurde,
b) das letzte Zeugnis oder eine aktuelle Leistungs-

beurteilung und
c) gegebenenfalls Ausbildungs- und Tätigkeitsnach-

weise,
3. in Fällen des § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 2 und 4:

Ausbildungs- oder Tätigkeitsnachweise, Zeugnisse 
und andere Unterlagen mit denen der Erwerb der be-
ruflichen	Handlungsfähigkeit	glaubhaft	gemacht	wer-
den soll,

4. in Fällen des § 10 Absatz 3:
die Bescheinigung des Bundesministeriums der Vertei-
digung oder der von ihm bestimmten Stelle.

Bei Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristge-
rechte Anmeldung. Bescheide nach § 33 sind beizufügen.

§ 12 
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungs-
prüfung entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie die Zu-
lassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

(2) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Be-
rufstätigkeit im Ausland sind für die Zulassung zur Um-
schulungsprüfung zu berücksichtigen (§ 61 des Berufs-
bildungsgesetzes).

(3)	Die	Entscheidung	über	die	Zulassung	ist	dem	Prüfling	
möglichst einen Monat vor der schriftlichen Prüfung unter 
Angabe der Prüfungstage, des Prüfungsortes, der erlaub-
ten Arbeits- und Hilfsmittel und des Prüfungszeitraumes 
der mündlichen Prüfung schriftlich mitzuteilen. Auf das An
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tragsrecht behinderter Menschen nach § 18 ist dabei hin-
zuweisen. Die Entscheidung über die Nichtzulassung ist 
dem	Prüfling	schriftlich	mit	Begründung	bekanntzugeben.

(4)	Ist	der	Prüfling	auf	Grund	gefälschter	Unterlagen	oder	
falscher Angaben zur Prüfung zugelassen worden, kann 
der	Prüfungsausschuss	nach	Anhören	des	Prüflings	
1. bis zum Beginn der schriftlichen Prüfung die Zulas-

sung widerrufen,
2. innerhalb eines Jahres nach dem ersten Prüfungstag 

in schwerwiegenden Fällen die Prüfung für nicht be-
standen erklären.

(5) Ist die Prüfung für nicht bestanden erklärt worden, hat 
der	Prüfling	das	Prüfungszeugnis	unverzüglich	an	die	zu-
ständige Stelle zurückzugeben.

(6) Die Entscheidung über die Nichtzulassung und Ent-
scheidungen nach Absatz 5 sind schriftlich mit Begrün-
dung bekanntzugeben.

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Prüfung

§ 13 
Zuordnung der Prüfungsbewerber

In Fachrichtungen mit mehreren Prüfungsausschüssen ge-
mäß § 2 Absatz 3 entscheidet die zuständige Stelle über 
die Anzahl der für die anstehende Prüfung einzusetzen-
den	Prüfungsausschüsse	und	ordnet	die	Prüflinge	den	Prü-
fungsausschüssen möglichst gleichmäßig zu.

§ 14 
Prüfungsgegenstand 

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfling	die	berufliche	Handlungsfähigkeit	erworben	hat.	In	
ihr	soll	der	Prüfling	nachweisen,	dass	er	die	erforderlichen	
beruflichen	Fertigkeiten	beherrscht,	die	notwendigen	be-
ruflichen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	besitzt	und	mit	dem	
im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufs-
ausbildung	wesentlichen	Lehrstoff	vertraut	ist.	

(2) Bei der Umschulungsprüfung in einen anerkannten Aus-
bildungsberuf sind das Berufsbild, der Ausbildungsrahmen-
plan und die Prüfungsanforderungen der jeweiligen Fach-
richtung zugrunde zu legen.

(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit nicht die Aus-
bildungsordnung etwas anderes vorsieht.

§ 15 
Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der  
Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung allgemei-
ne Krankenversicherung erstreckt sich auf die in der An-
lage 1 zu § 4 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialver-
sicherungsfachangestellten aufgeführten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschu

lunterricht	vermittelten	Lehrstoff,	soweit	er	für	die	Berufs-
ausbildung wesentlich ist.

(2) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzufüh-
ren. Die schriftliche Prüfung soll an drei aufeinanderfolgen-
den	Arbeitstagen	stattfinden.	Die	Prüfung	im	Prüfungsfach	
Wirtschafts- und Sozialkunde kann im Einvernehmen mit 
den	Ausbildenden	schon	vorher	stattfinden,	frühestens	je-
doch nach Beendigung des Berufsschulunterrichts. In die-
sem Fall soll die schriftliche Prüfung in den verbleibenden 
Prüfungsfächern an zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsta-
gen	stattfinden.	Die	mündliche	Prüfung	soll	als	Einzelprü-
fung innerhalb von zwei Monaten nach dem letzten Tag 
der schriftlichen Prüfung durchgeführt werden.

(3)	In	der	schriftlichen	Prüfung	soll	der	Prüfling	zum	Nach-
weis	seiner	beruflichen	Handlungsfähigkeit	im
1. Prüfungsfach "Versicherung und Finanzierung" in 

einer Arbeit von 240 Minuten Dauer praxisbezogene 
Aufgaben, insbesondere aus den Gebieten Versiche-
rungsverhältnisse und Beiträge lösen. Dabei soll er 
zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich 
beurteilen und kundengerecht bearbeiten kann.

2. Prüfungsfach "Leistungen" in einer Arbeit von 210 Mi-
nuten Dauer praxisbezogene Aufgaben, insbesondere 
aus den Gebieten
a) Leistungen	bei	Krankheit	und	Pflegebedürftigkeit,
b) Leistungen bei Mutterschaft
lösen. Dabei soll er zeigen, dass er die Sachverhalte 
analysieren, rechtlich beurteilen und kundengerecht 
bearbeiten kann.

3. Prüfungsfach "Wirtschafts- und Sozialkunde" in einer 
Arbeit von 90 Minuten Dauer praxisbezogene Aufga-
ben, insbesondere aus den Gebieten
a) Arbeitsrecht und Beschäftigung,
b) betrieblicher Leistungsprozess,
c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur
bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er wirtschaftli-
che, sozialrechtliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und be-
urteilen kann.

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsge-
spräch. In dem Prüfungsgespräch von höchstens 30 Minu-
ten	Dauer	soll	der	Prüfling	auf	der	Grundlage	einer	ihm	ge-
stellten Aufgabe eine Beratungssituation gestalten. Dabei 
soll er zeigen, dass er Kunden beraten, in berufstypischen 
Situationen kooperieren, kommunizieren und die fachli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden 
kann.	Dem	Prüfling	ist	eine	Vorbereitungszeit	von	höchs-
tens 15 Minuten einzuräumen. Die Prüfer sollen die sach-
gerechte Anwendung fachlicher Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten mit bis zu 40 Punkten und kundenorien-
tiertes Gesprächsverhalten mit bis zu 60 Punkten bewer-
ten. Näheres zur Gestaltung der Beratungssituation und 
zu den Prüfungsaufgaben, die Grundlage des Prüfungs-
gespräches sind, regelt die zuständige Stelle im Einver-
nehmen mit den Prüfungsausschüssen.

(5) Die in Absatz 3 genannte Prüfungsdauer kann unter-
schritten werden, soweit die Prüfung in programmierter 
Form durchgeführt wird.
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§ 16 
Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der  

Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung gesetzliche 
Unfallversicherung erstreckt sich auf die in der Anlage 2 zu 
§ 4 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Sozial-
versicherungsfachangestellten/zur Sozialversicherungsfa-
changestellten aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht ver-
mittelten	Lehrstoff,	soweit	er	für	die	Berufsausbildung	we-
sentlich ist.

(2) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzufüh-
ren. Die schriftliche Prüfung soll an vier aufeinanderfolgen-
den	Arbeitstagen	stattfinden.	Die	Prüfung	im	Prüfungsfach	
Wirtschafts- und Sozialkunde kann allerdings im Einver-
nehmen mit den Ausbildenden und den überbetrieblichen 
Einrichtungen, die die Ausbildungsmaßnahmen nach § 5 
Absatz 2 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten	durchführen,	schon	vorher	stattfin-
den, frühestens jedoch nach Beendigung des Berufsschul-
unterrichts. In diesem Fall soll die schriftliche Prüfung in 
den verbleibenden Prüfungsfächern an drei aufeinander-
folgenden	Arbeitstagen	stattfinden.	Die	mündliche	Prüfung	
soll innerhalb von zwei Monaten nach dem letzten Tag der 
schriftlichen	Prüfung	stattfinden.

(3)	In	der	schriftlichen	Prüfung	soll	der	Prüfling	zum	Nach-
weis	seiner	beruflichen	Handlungsfähigkeit	im
1. Prüfungsfach "Versicherung und Finanzierung" in 

einer Arbeit von 210 Minuten Dauer praxisbezogene 
Aufgaben, insbesondere aus den Gebieten Versiche-
rungsverhältnisse und Beiträge lösen. Dabei soll er 
zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich 
beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann.

2. Prüfungsfach "Leistungen" in zwei Arbeiten von je 120 
Minuten Dauer praxisbezogene Aufgaben, insbeson-
dere aus den Gebieten 
a) Heilbehandlung bei Arbeitsunfall und Berufskrank-

heit,
b) Geldleistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrank-

heit
lösen. Dabei soll er zeigen, dass er die Sachverhalte 
analysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig 
bearbeiten kann.

3. Prüfungsfach "Wirtschafts- und Sozialkunde" in einer 
Arbeit von 90 Minuten Dauer praxisbezogene Aufga-
ben, insbesondere aus den Gebieten
a) Arbeitsrecht und Beschäftigung,
b) betrieblicher Leistungsprozess,
c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur
bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er wirtschaftli-
che, sozialrechtliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und be-
urteilen kann.

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungs-
gespräch. In dem Prüfungsgespräch von höchstens 30 
Minuten	Dauer	soll	der	Prüfling	auf	der	Grundlage	einer	
Aufgabe zeigen, dass er berufspraktische Vorgänge und 
Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen und 

in berufstypischen Situationen kooperieren und kommuni-
zieren	kann.	Dem	Prüfling	ist	eine	Vorbereitungszeit	von	
höchstens 15 Minuten einzuräumen. 

(5) Die in Absatz 3 genannte Prüfungsdauer kann unter-
schritten werden, soweit die Prüfung in programmierter 
Form durchgeführt wird.

§ 17 
Gegenstand und Gliederung der Prüfung in der 
Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrich-
tung gesetzliche Rentenversicherung auf die in der An-
lage 3 zu § 4 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten/zur Sozialver-
sicherungsfachangestellten aufgeführten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschul-
unterricht	vermittelten	Lehrstoff,	soweit	er	für	die	Berufs-
ausbildung wesentlich ist.

(2) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzufüh-
ren. Die schriftliche Prüfung soll an vier aufeinanderfolgen-
den	Arbeitstagen	stattfinden.	Die	Prüfung	im	Prüfungsfach	
Wirtschafts- und Sozialkunde kann im Einvernehmen mit 
den	Ausbildenden	schon	vorher	stattfinden,	frühestens	je-
doch nach Beendigung des Berufsschulunterrichts. In die-
sem Fall soll die schriftliche Prüfung in den verbleibenden 
Prüfungsfächern an drei aufeinanderfolgenden Arbeitsta-
gen	stattfinden.	Die	mündliche	Prüfung	soll	als	Einzelprü-
fung innerhalb von zwei Monaten nach dem letzten Tag 
der schriftlichen Prüfung durchgeführt werden.

(3)	In	der	schriftlichen	Prüfung	soll	der	Prüfling	zum	Nach-
weis	seiner	beruflichen	Handlungsfähigkeit	im
1. Prüfungsfach "Versicherung und Finanzierung" in 

einer Arbeit von 180 Minuten Dauer praxisbezogene 
Aufgaben, insbesondere aus den Gebieten Versiche-
rungsverhältnisse und Beiträge lösen. Dabei soll er 
zeigen, dass er die Sachverhalte analysieren, rechtlich 
beurteilen und verfahrensmäßig bearbeiten kann.

2. Prüfungsfach "Leistungen" in zwei Arbeiten von insge-
samt 270 Minuten Dauer praxisbezogene Aufgaben, 
insbesondere aus den Gebieten
a) Rehabilitation,
b) Rentenansprüche, -höhe und -zahlung
lösen. Dabei soll er zeigen, dass er die Sachverhalte 
analysieren, rechtlich beurteilen und verfahrensmäßig 
bearbeiten kann.

3. Prüfungsfach "Wirtschafts- und Sozialkunde" in einer 
Arbeit von 90 Minuten Dauer praxisbezogene Aufga-
ben, insbesondere aus den Gebieten
a) Arbeitsrecht und Beschäftigung,
b) betrieblicher Leistungsprozess,
c) Wirtschaftskreislauf und Konjunktur
bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er wirtschaftli-
che, sozialrechtliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und be-
urteilen kann.

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungs-
gespräch. In dem Prüfungsgespräch von höchstens 30 
Minuten	Dauer	soll	der	Prüfling	auf	der	Grundlage	einer	
Aufgabe zeigen, dass er berufspraktische Vorgänge und
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 Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen und 
in berufstypischen Situationen kooperieren und kommuni-
zieren	kann.	Dem	Prüfling	ist	eine	Vorbereitungszeit	von	
höchstens 15 Minuten einzuräumen.

(5) Die in Absatz 3 genannte Prüfungsdauer kann unter-
schritten werden, soweit die Prüfung in programmierter 
Form durchgeführt wird.

§ 18 
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

(1) Bei der Durchführung der Prüfung sollen die beson-
deren Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, 
die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme 
von Hilfeleistungen Dritter, wie Gebärdensprachdolmet-
scher für hörbehinderte Menschen. Die fachlichen Anfor-
derungen dürfen dadurch jedoch nicht herabgesetzt wer-
den.	Entsprechendes	gilt	für	Prüflinge,	die	nicht	behinderte	
Menschen sind, aber aufgrund einer aktuellen Beeinträch-
tigung ohne die in Satz 2 genannten Maßnahmen benach-
teiligt wären. Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung (§ 11) nachzuweisen. 

(2) Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass die zustän-
dige Stelle über die Erleichterung entscheiden, sie gegebe-
nenfalls vorbereiten und/oder den Prüfungsausschuss und 
die aufsichtführende Person unterrichten kann. Dem Antrag 
ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen, aus der sich 
Art und Umfang der Beeinträchtigung bei der Anfertigung 
der Arbeiten ergeben. Art und Umfang der Erleichterung 
sind,	soweit	möglich,	mit	den	Prüflingen	zu	erörtern.	Tritt	
eine Beeinträchtigung erst während der Prüfung auf, ist un-
verzüglich die zuständige Stelle zu informieren, damit sie 
kurzfristig über geeignete Maßnahmen entscheiden kann.

(3) Die aufsichtführenden Personen haben darauf zu ach-
ten, dass die von der zuständigen Stelle eingeräumten Er-
leichterungen umgesetzt werden.

§ 19 
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei  

der Umschulungsprüfung

Bei	der	Umschulungsprüfung	 ist	der	Prüfling	auf	Antrag	
von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch 
die zuständige Stelle zu befreien, wenn er eine andere 
vergleichbare	Prüfung	vor	einer	öffentlichen	oder	staatlich	
anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatli-
chen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die 
Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von zehn 
Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der ande-
ren Prüfung erfolgt.

§ 20 
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage 
der Ausbildungsordnung die Prüfungsaufgaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsaus-
schuss bei der zuständigen Stelle erstellte oder ausgewähl-
te Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen,

 sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausge-
wählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 3 Ab-
satz 2 zusammengesetzt sind und die zuständige Stelle 
über die Übernahme entschieden hat.

§ 21 
Nichtöffentlichkeit

Die	Prüfungen	sind	nicht	öffentlich.	Vertreterinnen/Vertre-
ter der obersten Landesbehörden, der zuständigen Stel-
le sowie die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
des Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle 
können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die 
Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit der zustän-
digen Stelle andere Personen als Gäste zulassen. An der 
Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelega-
tion beteiligt sein.

§ 22 
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom ge-
samten Prüfungsausschuss unbeschadet der Regelungen 
in § 27 Absatz 2 und 3 durchgeführt.

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen 
soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3) Die Prüfungsarbeiten sind nicht mit den Namen der 
Prüfungsteilnehmer,	sondern	mit	Kennziffern	zu	versehen.

(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

§ 23 
Ausweispflicht	und	Belehrung

Die	Prüflinge	haben	sich	über	ihre	Person	auszuweisen.	
Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsab-
lauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Ar-
beits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlun-
gen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme 
zu belehren.

§ 24 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1)	Täuscht	ein	Prüfling	während	der	Prüfung,	 versucht	
er zu täuschen oder hilft er einem anderen dabei, teilt die 
Aufsicht dies dem Vorsitz des Prüfungsausschusses und 
der	zuständigen	Stelle	mit.	Der	Prüfling	darf	die	Prüfungs-
aufgaben	zu	Ende	bearbeiten.	Stört	ein	Prüfling	den	Prü-
fungsablauf erheblich, kann ihn die Aufsicht von der Bear-
beitung	der	betreffenden	Prüfungsaufgabe	ausschließen.	
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den Prüf-
ling	hat	der	Prüfungsausschuss	unverzüglich	zu	treffen.

(2) Über die Folgen der Täuschungshandlung oder des 
Ordnungsverstoßes entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach	Anhören	des	Prüflings.	Der	Prüfungsausschuss	kann 
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nach der Schwere der Täuschungshandlung oder des Ord-
nungsverstoßes	bei	der	betreffenden	Arbeit	Punkte	abzie-
hen oder diese mit dem Punktwert Null bewerten. Soweit 
Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme 
und abschließenden Bewertung übertragen worden sind, 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(3)	Behindert	ein	Prüfling	durch	sein	Verhalten	die	Prüfung	
so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschließen. 
Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung 
oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfen-
den	getroffen	werden.	Die	endgültige	Entscheidung	über	
die	Folgen	für	den	Prüfling	hat	der	Prüfungsausschuss	un-
verzüglich	zu	treffen.	Gleiches	gilt	bei	Nichtbeachtung	der	
Sicherheitsvorschriften. 

(4) Für die Ergänzungsprüfung nach § 30 gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 25 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1)	Der	Prüfling	kann	bis	zum	Beginn	der	Prüfung	durch	
schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In die-
sem Falle gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Hat ein Prüf-
ling ohne vorherige schriftliche Erklärung an der Prüfung 
nicht teilgenommen, gilt die Prüfung als nicht bestanden, 
falls	der	Prüfling	nicht	aus	wichtigem	Grund	an	der	Teil-
nahme oder an der rechtzeitigen Abgabe der Erklärung 
gehindert war.

(2)	Bricht	ein	Prüfling	aus	wichtigem	Grund	die	Prüfung	
ab, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. In sich abgeschlos-
sene Prüfungsleistungen können anerkannt werden. Liegt 
ein wichtiger Grund für den Abbruch der Prüfung nicht vor, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(3)	Nimmt	ein	Prüfling	ohne	wichtigen	Grund	an	einzelnen	
Prüfungsarbeiten nicht teil, sind diese mit dem Punktwert 
Null zu bewerten. Liegt für die Nichtteilnahme ein wichti-
ger Grund vor, bestimmt der Prüfungsausschuss, wann die 
versäumte Prüfungsarbeit nachzuholen ist.

(4) Der Nachweis des Vorliegens eines wichtigen Grundes 
ist unverzüglich zu erbringen, bei Krankheit durch Vorlage 
eines ärztlichen Attestes.

(5)	Nimmt	der	Prüfling	aus	wichtigem	Grund	an	der	münd-
lichen Prüfung nicht teil, so bestimmt die zuständige Stelle 
im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss, wann und 
gegebenenfalls vor welchem Ausschuss die mündliche Prü-
fung nachzuholen ist; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(6)	Hat	sich	ein	Prüfling	in	Kenntnis	seiner	gesundheitli-
chen Beeinträchtigung der Prüfung unterzogen, kann er 
dies nicht nachträglich geltend machen.

(7) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes und über den Umfang der anzuerkennenden Prü-
fungsleistung	trifft	der	Prüfungsausschuss	nach	Anhören	
des	Prüflings.

Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung  

des Prüfungsergebnisses

§ 26 
Bewertungsschlüssel

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:
Punkte

eine den Anforderungen in besonde-
rem Maße entsprechende Leistung = 
sehr gut 100 bis 87,5
eine den Anforderungen voll entspre-
chende Leistung = gut unter 87,5 bis 75
eine den Anforderungen im Allgemei-
nen entsprechende Leistung = befrie-
digend unter 75 bis 62,5
eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht = ausreichend unter 62,5 bis 50
eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnis-
se vorhanden sind = mangelhaft unter 50 bis 25
eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der selbst die 
Grundkenntnisse lückenhaft sind = un-
genügend unter 25 bis 0
Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prü-
fungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- und 
Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

(2) Für erhebliche Mängel bei der Gliederung der Arbeit, 
im Ausdruck sowie bei der äußeren Form und der Recht-
schreibung können bis zu 8 Punkte von den für die fach-
liche Leistung vergebenen Punkten abgezogen werden. 

§ 27 
Bewertungsverfahren, Feststellung der  

Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über
1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun-

gen, die er selbst abgenommen hat,
2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprü-

fung.

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergeb-
nisniederschriften nach § 28.

(2) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes 
erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 
automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabener-
stellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, 
welche	Antworten	als	zutreffend	anerkannt	werden.	Die	Er-
gebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen.

(3) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation 
kann einvernehmlich die Abnahme und Bewertung einzel-
ner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren 
Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der Er-
bringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner 
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oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig 
und unabhängig bewerten. Weichen die auf der Grundlage 
des in der Prüfungsordnung vorgesehenen Bewertungs-
schlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden 
um nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte 
voneinander ab, so errechnet sich die endgültige Bewer-
tung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei 
einer größeren Abweichung erfolgt die endgültige Bewer-
tung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation. Nur im 
Verhinderungsfall kann ein stellvertretendes Mitglied ein-
gesetzt werden. In den Prüfungsarbeiten sind keinerlei 
Hinweise und Vermerke zulässig. Die Bewertungen sind 
auf dem jeweiligen Bewertungsbogen vorzunehmen; die-
se gehören zu den Prüfungsunterlagen.

(4) In der mündlichen Prüfung sind die Leistungen von je-
dem Mitglied des Prüfungsausschusses zu bewerten. Ist 
ein Mitglied des Prüfungsausschusses unvorhergesehen 
verhindert und ein stellvertretendes Mitglied nicht erreich-
bar, kann die mündliche Prüfung auch mit einem Aus-
schussmitglied weniger als der Gesamtmitgliederzahl, 
jedoch mindestens drei, abgenommen werden. Die An-
wendung der Ausnahmeregelung ist zu dokumentieren.

(5) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Punktzahl in den 
Prüfungsfächern und in der mündlichen Prüfung ist die 
Summe der jeweils erzielten Punkte durch die jeweilige An-
zahl der Prüfer zu dividieren. Ergeben sich dabei Bruchtei-
le von Punkten, ist die zweite Stelle nach dem Komma bis 
vier nach unten, ab fünf nach oben zu runden.

§ 28 
Ergebnisniederschrift

Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
ist eine Niederschrift auf den von der zuständigen Stelle 
genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdele-
gation zu unterzeichnen und der zuständigen Stelle un-
verzüglich vorzulegen.

§ 29 
Teilnahme an der mündlichen Prüfung

(1)	An	der	mündlichen	Prüfung	dürfen	nur	Prüflinge	teil-
nehmen, deren Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach 
nicht mit "ungenügend" oder in allen drei Prüfungsfächern 
nicht mit "mangelhaft" bewertet wurden. Bei Prüfungsleis-
tungen mit Bewertungen "ungenügend" in einem Prüfungs-
fach oder "mangelhaft" in allen drei Prüfungsfächern ist die 
Prüfung nicht bestanden.

(2)	Die	Prüflinge,	die	an	der	mündlichen	Prüfung	teilneh-
men, werden vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
mindestens eine Woche vorher schriftlich eingeladen. Da-
bei sind ihnen die Ergebnisse in den einzelnen Prüfungs-
fächern mitzuteilen; auf die Möglichkeit, eine Ergänzungs-
prüfung zu beantragen, ist hinzuweisen.

§ 30 
Ergänzungsprüfung

(1) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistun-
gen in einem oder zwei Prüfungsfächern mit "mangelhaft" 
und in dem dritten Fach mit mindestens "ausreichend" be-
wertet worden, ist die schriftliche Prüfung auf schriftlichen 
Antrag	des	Prüflings	oder	nach	Ermessen	des	Prüfungs-
ausschusses in dem oder einem der mit "mangelhaft" be-
werteten Prüfungsfächer durch ein Prüfungsgespräch von 
etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn dieses für das Beste-
hen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Stehen zwei 
Prüfungsfächer	zur	Auswahl,	bestimmt	der	Prüfling,	in	wel-
chem Fach er geprüft werden will. 

(2) Der Antrag ist unter Angabe des Prüfungsfaches spä-
testens im Anschluss an die Bekanntgabe des Ergebnis-
ses der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu stellen. Ob die Voraussetzungen für 
eine Ergänzungsprüfung vorliegen, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Ergänzungsprüfung soll sich unmit-
telbar an die mündliche Prüfung anschließen.

(3) § 27 Absatz 4 gilt entsprechend.

(4) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Punktzahl in der 
Ergänzungsprüfung ist die Summe der erzielten Punkte 
durch die Anzahl der Prüfer zu dividieren. Zur Ermittlung 
der durchschnittlichen Punktzahl in diesem Prüfungsfach 
sind die durchschnittlichen Punktzahlen des schriftlichen 
Teils des Prüfungsfaches und der Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis zwei zu eins zu gewichten. § 27 Absatz 5 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 31 
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt im Anschluss an die letz-
te Prüfungsleistung das Gesamtergebnis der Prüfung fest 
und bezeichnet es mit einer Note nach § 26 Absatz 1.

(2) Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses sind in
1. der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung:

die in den Prüfungsfächern erzielten Punkte und die 
verdoppelte Punktzahl der mündlichen Prüfung zu ad-
dieren und die Summe durch fünf zu dividieren,

2. der Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung und 
der gesetzlichen Unfallversicherung: 
die in den Prüfungsfächern und der mündlichen Prüfung 
erzielten Punkte zu addieren und die Summe durch vier 
zu dividieren. § 27 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn im Gesamtergebnis 
und in mindestens zwei der drei Prüfungsfächer mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht wurden; es sei 
denn, die Prüfungsleistung in der mündlichen Prüfung wur-
de mit "ungenügend" bewertet.

(4) Über die Feststellung des Gesamtergebnisses der 
Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt dem 
Prüfling	im	Anschluss	an	die	letzte	Prüfungsleistung	mit,
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 ob, mit welchem Gesamtergebnis und mit welcher Note 
er die Prüfung bestanden hat. Auf Wunsch kann auch die 
durchschnittliche Punktzahl der mündlichen Prüfung mit-
geteilt werden. Über das Gesamtergebnis erhält der Prüf-
ling	eine	vorläufige	Bescheinigung.	Bei	erfolgreich	abge-
legter Prüfung gilt dieser Tag als Tag des Bestehens der 
Abschlussprüfung im Sinne des § 21 Absatz 2 des Berufs-
bildungsgesetzes.

(6) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnis-
se der Abschlussprüfung des Auszubildenden übermittelt.

§ 32 
Prüfungszeugnis

(1)	Über	die	bestandene	Prüfung	erhält	der	Prüfling	von	
der zuständigen Stelle ein Zeugnis.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält
1. die Bezeichnung "Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 

des Berufsbildungsgesetzes",
2. die	Personalien	des	Prüflings	(Name,	Vorname,	Ge-

burtsdatum),
3. die Bezeichnung des Ausbildungsberufs und der Fach-

richtung, 
4. die Gesamtnote der Prüfung,
5. das Datum des Bestehens der Prüfung,
6. die Unterschriften des Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses und eines Vertreters der zuständigen Stel-
le sowie

7. das Siegel der zuständigen Stelle.
Im Prüfungszeugnis soll darüber hinaus ein Hinweis auf 
die Zuordnung des Abschlusses im Deutschen und Euro-
päischen	Qualifikationsrahmen	(DQR/EQR)	enthalten	sein.

(3) Als Anlage zum Prüfungszeugnis ist eine Berufsbe-
schreibung	 des	Ausbildungsprofils	 auszuhändigen.	Auf	
schriftlichen	Antrag	des	Prüflings	werden	die	Einzelergeb-
nisse der Prüfung gesondert bescheinigt.

(4)	Dem	Zeugnis	ist	auf	schriftlichen	Antrag	des	Prüflings	
eine englischsprachige und eine französischsprachige 
Übersetzung des Zeugnisses und der Berufsbeschrei-
bung beizufügen.

(5)	Auf	schriftlichen	Antrag	des	Prüflings	kann	das	Ergebnis	
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeug-
nis ausgewiesen werden.

§ 33 
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Bei	nicht	bestandener	Prüfung	erhält	der	Prüfling	von	der	
zuständigen Stelle einen schriftlichen Bescheid. Der Aus-
bildende erhält eine Mehrausfertigung des Bescheides. In 
dem Bescheid sind die in den einzelnen Prüfungsfächern 
erzielten Leistungen und gegebenenfalls das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung und das Gesamtergebnis anzugeben. 
Auf die Bestimmungen des § 34 ist hinzuweisen.

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung

§ 34 
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal 
wiederholt werden, möglichst zum jeweils nächsten Prü-
fungstermin. Es gelten die in der Wiederholungsprüfung 
erzielten	Ergebnisse.	§	11	findet	Anwendung.

(2)	Hat	der	Prüfling	bei	nicht	bestandener	Prüfung	in	ein-
zelnen Prüfungsfächern mindestens ausreichende Leis-
tungen	erbracht,	so	sind	diese	auf	Antrag	des	Prüflings	
nicht	 zu	wiederholen,	 sofern	der	Prüfling	sich	 innerhalb	
von zwei Jahren – gerechnet vom Tag der Feststellung 
des Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in die-
sen Prüfungsfächern ist im Rahmen der Wiederholungs-
prüfung zu übernehmen. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungs-
termin wiederholt werden.

Sechster Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 35 
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüs-
se der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftlichen Be-
kanntgabe	 an	 den	Prüfling	mit	 einer	Rechtsbehelfsbe-
lehrung gemäß § 70 der Verwaltungsgerichtsordnung zu 
versehen.

§ 36 
Prüfungsunterlagen

Auf	Antrag	ist	dem	Prüfling	binnen	der	gesetzlich	vorgege-
benen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in 
seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen 
Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften und 
eine Zweitschrift des Prüfungszeugnisses sind 10 Jahre 
aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Zugang des Prüfungszeugnisses oder des Prüfungsbe-
scheides. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 
das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 37 
Übergangsregelungen

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
bereits berufenen Prüfungsausschüsse bleiben bis zum 
Ablauf der Berufungsperiode in ihrer bisherigen Zusam-
mensetzung bestehen.

§ 38 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt zum 01. September 2021 in 
Kraft. 



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 25. Februar 2022     105

Entscheidung 
des Thüringer Oberverwaltungsgerichts

Aus dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts 
vom 9. September 2021 - 3 N 256/20 - wird die Entschei-
dungsformel	veröffentlicht:

Es wird festgestellt, dass § 6 der Zweiten Thüringer Ver-
ordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (2. Thü

rSARS-CoV-2-EindmaßnVO) vom 7. April 2020 (GVBl. 
S. 123) unwirksam war.

Erfurt, den 20. Dezember 2021

Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie

Heike Werner

Entscheidung 
des Thüringer Oberverwaltungsgerichts

Aus dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts 
vom 9. September 2021 - 3 N 262/20 - wird die Entschei-
dungsformel	veröffentlicht:

Es wird festgestellt, dass § 6 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der 
Dritten Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO) vom 
18. April 2020 (GVBl. S. 135) i. d. F. der Änderungen durch 
die Erste Verordnung zur Änderung der Dritten Thürin-
ger SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung 
vom 22. April 2020 (GVBl. S. 146) und durch Art. 1 der 

Thüringer Verordnung zur Änderung der Dritten Thürin-
ger SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung 
sowie zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Ver-
längerung und Änderung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 vom 23. April 2020 (GVBl. S. 145) unwirksam war.

Erfurt, den 20. Dezember 2021

Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie

Heike Werner

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung der Deutschen 
Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige 
Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für die Durchfüh-
rung von Prüfungen im Ausbildungsberuf zur Sozialversi-
cherungsfachangestellten und zum Sozialversicherungs-
fachangestellten vom 22. Oktober 2015 (SächsABl. AAz. 
A58) außer Kraft. 

(3) Diese Verordnung wurde am 20. August 2021 gemäß 
§ 47 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom Sächsi

schen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt genehmigt.

Leipzig, den 28. Juni 2021

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Vorsitzender der Vertreterversammlung

Nobereit

Neunte Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz

Aufgrund des § 60 Abs. 7 des Thüringer Abgeordnetenge-
setzes in der Fassung vom 9. März 1995 (GVBI. S 121), 
das zuletzt durch Gesetz vom 2. November  2021 (GVBI.  
S.  545) geändert worden ist, hat der Ältestenrat in sei-
ner Sitzung am 7. Dezember 2021 folgende Änderung 
beschlossen:

Artikel 1

In Artikel 1 der Ausführungsbestimmungen zum Thü-
ringer Abgeordnetengesetz vom 2. April 1998 (GVBI. S. 

108), die zuletzt durch Beschluss vom 7. Juli 2020 (GVBI. 
S. 545) geändert worden sind, wird in Nummer 1 Satz 2 
die Angabe "80" durch die Angabe "85" ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 17. Februar 2022
In Vertretung

Die Vizepräsidentin des Landtags
Marx
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